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1 VORBEMERKUNGEN 

1.1 Grundlagen des FNP-Verfahrens  

1.1.1 Aufgabe und Rechtscharakter des FNP  

Aufgabe und Funktion des FNP 
Der Flächennutzungsplan (FNP) ist als vorbereitender Bauleitplan das Planungsinstrument der Kommune, mit wel-

chem die städtebauliche Entwicklung für einen Planungszeitraum von 10 bis 15 Jahren gesteuert werden soll. Der 

FNP ist das förmliche Instrument der Stadtplanung und Ausdruck der gemeindlichen Planungshoheit. Gemäß § 5 

Abs. 1 BauGB ist im FNP flächendeckend für das gesamte Gemeindegebiet die, sich aus der beabsichtigten städte-

baulichen Entwicklung ergebende, Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen in ihren Grundzü-

gen darzustellen. 

Wirkungen/Rechtscharakter des FNP 
Im zweistufigen Verfahren der Bauleitplanung stellt der FNP die erste, d. h. vorbereitende Ebene dar. Der FNP ist 

das Entwicklungsprogramm der Gemeinde, das für sie selbst und andere Behörden bindend ist. Für die am Verfahren 

beteiligten öffentlichen Planungsträger besteht insofern eine Verbindlichkeit, dass diese ihre Planungen an den FNP 

anzupassen haben, insofern sie dem Plan nicht widersprochen haben (§ 7 BauGB). Für Privatpersonen können aus 

dem FNP i. d. R. jedoch keine Rechte oder Pflichten abgeleitet werden. Das heißt, für die im FNP dargestellten Bau-

flächen ergibt sich nicht automatisch ein Bauplanungsrecht. Die Entscheidung darüber obliegt einzig und allein der 

unteren Baugenehmigungsbehörde des Landkreises. Der Flächennutzungsplan entfaltet erst in der zweiten, verbind-

lichen Ebene der Bauleitplanung, über einen Bebauungsplan, eine Baugenehmigung oder über eine Planfeststellung 

Rechtswirkung für den Bürger. 

1.1.2 Rechtsgrundlagen 
Wesentliche Grundlage des FNP ist das Baugesetzbuch (BauGB). Das Aufstellen von Bauleitplänen ist eine Pflichtauf-

gabe der Gemeinden (§ 2 Abs. 1 BauGB). Zweck der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der 

Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB). Instrumente 

der Bauleitplanung sind der FNP als vorbereitender Bauleitplan und der Bebauungsplan als verbindlicher Bauleit-

plan (§ 1 Abs. 2 BauGB). Das Baugesetzbuch erläutert in § 5 dessen Inhalte und in den §§ 2, 2a sowie Anlage 1 zum 

Gesetz die Anforderungen an die Begründung mit dem Umweltbericht. Der FNP ist den Zielen der Raumordnung 

anzupassen und konkretisiert diese (§ 1 Abs. 4 BauGB). Daraus ergibt sich, dass die Planinstrumente der übergeord-

neten Planungen gleichfalls als rechtliche Grundlagen einzustufen sind. 

Für den FNP VG Rietschen/Kreba-Neudorf sind folgende übergeordnete Planwerke als Ziele und Grundsätze der 

Raumplanung zu berücksichtigen: 

Á der Landesentwicklungsplan Sachsen von 2013 (LEP 2013) ς auf Ebene der landesweiten Raumplanung 

Á die 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Region Oberlausitz-Niederschlesien (RP OL-

NS 2023) ς auf Ebene der regionalen Raumplanung  

Des Weiteren berücksichtigt die Flächennutzungsplanung im Allgemeinen u. a. folgende Rechtsgrundlagen in der 

jeweils geltenden Fassung (siehe Quellenverzeichnis):1 

Á Raumordnungsgesetz (ROG)  

Á Baugesetzbuch (BauGB)  

Á Baunutzungsverordnung (BauNVO)  

Á Planzeichenverordnung (PlanzV)  

Á Sächsisches Landesplanungsgesetz (SächsLPlG)  

Á Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)  

Á Sächsische Bauordnung (SächsBO)  

Weitere Gesetze, die in der Planung berücksichtigt wurden, sind in den entsprechenden Kapitelabschnitten erwähnt 

und im Quellenverzeichnis angeführt.  

                                                                 
1 Weitere Rechtsgrundlagen sind im Quellenverzeichnis aufgeführt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtplanung
https://de.wikipedia.org/wiki/Planungshoheit
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1.1.3 Aufstellungsverfahren 

Anlass der Planaufstellung 
Anlass für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen - 

Kreba-Neudorf ist die Notwendigkeit eines rechtswirksamen Flächennutzungsplanes.   

Für die Verwaltungsgemeinschaft besteht ein Flächennutzungsplan-Entwurf aus dem Jahr 2012. Das 2009 begon-

nene FNP-Verfahren konnte seit dem Jahr 2012 nicht fortgeführt werden. 

Zur Sicherung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der beiden Gemeinden Rietschen 

und Kreba-Neudorf, auch vor dem Hintergrund der politischen Entscheidung zur Beendigung des Braunkohlentages-

baus und dem damit verbundenen Strukturwandel, hat die Verwaltungsgemeinschaft beschlossen einen Flächen-

nutzungsplan aufzustellen.  

Der FNP wird im Regelverfahren mit frühzeitiger Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und mit der Durch-

führung einer strategischen Umweltprüfung, deren Ergebnisse in einem Umweltbericht beschrieben werden, aufge-

stellt. Dem FNP ist eine Zusammenfassende Erklärung nach § 10a BauGB beizufügen.  

Ein weiterer Grund für die Erstellung eines neuen FNPs ist die Pflicht der Kommunen, die regionale Planung an die 

Ziele der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Mit der Neuerstellung erfolgt damit eine Anpassung an den 

derzeit geltenden Landesentwicklungsplan (LEP) von 2013.  

 

Verfahrensschritte 
Das Planverfahren zur Aufstellung eines Flächennutzungsplanes (FNP) richtet sich nach den §§ 2-4 des Baugesetzbu-

ches (BauGB). Nach dem Aufstellungsbeschluss erfolgte die Erstellung des Vorentwurfs des Flächennutzungsplanes. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Rietschen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27.11.2023 (Beschluss 74/2023) und 

der Gemeinderat der Gemeinde Kreba-Neudorf am 18.12.2023 (Beschluss 39/12/2023) die Aufstellung des Flächen-

nutzungsplanes (FNP) für das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Rietschen / Kreba-Neudorf beschlossen. Der 

Gemeinschaftsausschuss der VG hat diesen Beschluss gleichlautend in seiner Sitzung am 18.01.2024 getroffen (Be-

schluss 3/2024). Die Beschlüsse wurden öffentlich und ortsüblich (Amtsblätter, Aushang) bekannt gegeben. 

Mit dem Vorentwurf folgt die erste Stufe der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Hier werden die Öffentlichkeit 

allgemein sowie im Besonderen die Ortschaftsräte, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden usw. über die 

Planungsabsichten informiert und zur Stellungnahme aufgefordert.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt in Form der öffentlichen Auslegung. Der 

Vorentwurf des Flächennutzungsplanes der VG Rietschen / Kreba-Neudorf liegt vom 10. März 2025 bis 22. April 2025 

öffentlich aus. 

 

Tab. 1: Verfahrensschritte zur Aufstellung des Flächennutzungsplans 

Arbeits- und Verfahrensschritte Bearbeitungszeit/Termine 

Aufstellung 
Aufstellungsbeschluss im Gemeinderat der Gemeinde Rietschen (BS 74/2023) 

Aufstellungsbeschluss im Gemeinderat der Gemeinde Kreba-Neudorf (BS 39/12/2023) 

27.11.2023 

18.12.2023 

Aufstellungsbeschluss im Gemeinschaftsausschuss der VG Rietschen/Kreba-Neudorf 18.01.2024 

Frühzeitige Beteiligung 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Frühzeitige Beteiligung nach § 3 (1) BauGB und öffentlichen Auslage 

Anschreiben vom 31.01.2025 
 
10.03.2025 ς 22.04.2025 

Abwägungsbeschluss über die Abwägung zum Vorentwurf  
Gemeinderat Rietschen  
Gemeinderat Kreba-Neudorf  
Gemeinschaftsausschuss 

24.11.2025 
15.12.2025  
März 2026 

Entwurf und Auslage 
Beschluss des Gemeinschaftsausschusses der VG Rietschen/Kreba-Neudorf über den Entwurf 
und die Auslage 

vorraussichtl. 03/2026 
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Arbeits- und Verfahrensschritte Bearbeitungszeit/Termine 

Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden nach § 4 Abs. 
2 BauGB 

vorraussichtl. 04/2026 

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes im Amtsblatt 02.05.2026 Rietschener Anzeiger 

03.05.2026 Rundschau Kreba-Ndf. 

Öffentliche Auslage des Entwurfes vorraussichtl. ab 04.05.2026 

Abwägungs- und Feststellungsbeschluss 
Beschluss des Gemeinschaftsausschusses der VG Rietschen/Kreba-Neudorf über die Abwä-
gung zum Entwurf  

 

Feststellungsbeschluss des Gemeinschaftsausschusses der VG Rietschen/Kreba-Neudorf   
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1.2 Planinhalte und Darstellungen 

1.2.1 Planinhalt 
Der Flächennutzungsplan besteht aus der Planzeichnung, der Begründung und dem Umweltbericht. Er stellt die 

beabsichtigte städtebauliche Entwicklung für das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft in den Grundzügen dar.  

Die Begründung dient der Erläuterung der Ziele und Zwecke der Planinhalte. Im Umweltbericht werden die wesent-

lichen Auswirkungen der Planung beschrieben und im Ergebnis als strategische Umweltprüfung zusammengefasst. 

Die Planzeichnung enthält Darstellungen, Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahmen und Vermerke. Mögliche 

Inhalte, die im Flächennutzungsplan durch die Gemeinde dargestellt werden können, sind in § 5 BauGB geregelt.  

Die Planzeichnung besteht: 

Á aus einem Gesamtübersichtsplan, welches das gesamte Verwaltungsgebiet inklusive Truppen-
übungsplatz und Braunkohletagebau Reichwalde umfasst sowie  

Á aus einem Teilplan Gemeinde Rietschen, 

Á aus einem Teilplan Gemeinde Kreba-Neudorf. 

Ergänzt wird die Planzeichnung durch drei Beipläne: 

Á Beiplan 1: Bergbau und Altlasten 

Á Beiplan 2: Umwelt 

Á Beiplan 3: Denkmale und Naturerlebnis 

In den Beteiligungen der TÖB wurden die Versorgungsunternehmen beteiligt. Der Leitungsbestand wurde in der 

Planzeichnung nachrichtlich übernommen. Soweit die eingegangenen Hinweise eine Bedeutung für die Flächenpla-

nung aufweisen, wurden diese in die vorliegende Begründung (v.a. Kap. 5.4 sowie Kap. 5.6) aufgenommen. 

Grundsätzlich werden die Hinweise und Anregungen aus den Stellungnahmen der Behörden, der sonstigen Träger 

öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden entsprechend der Abwägung berücksichtigt. 

 

1.2.2 Darstellungen im Flächennutzungsplan  
Der Regelungsinhalt des FNP erstreckt sich auf die Darstellung der Bodennutzung, dessen Hauptinhalte durch 

§ 5 Abs. 2 BauGB vorgegeben sind. Die wesentlichste Darstellung betrifft die Abgrenzung von Bau- und Freiflächen, 

also die eigentliche Flächennutzung.  

§ 5 Abs. 2 BauGB und § 1 Abs. 1 BauNVO enthalten in Verbindung mit der Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) 

einen Katalog an Inhalts- und Darstellungsmöglichkeiten. Diese Darstellungsmöglichkeiten sind nicht abschließend, 

jedoch kann die Gemeinde nur solche sonstigen Darstellungen treffen, welche den Aufgaben des Flächennutzungs-

plans entsprechen und von städtebaulichen Gründen getragen sind. 

Die Gemeinden können im Flächennutzungsplan die für die Bebauung vorgesehenen Flächen entweder als Bauflä-

chen nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung (Bauflächencharakter) oder als Baugebiete nach der beson-

deren Art der Nutzung (Baugebietscharakter) darstellen. Um die Entscheidung der konkreten Bodennutzung auf der 

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) flexibel zu gestalten, stellt der Flächennutzungsplan der 

Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf lediglich Bauflächen als grundsätzliche Entwicklungsrichtung 

dar.  

Es werden vier Bauflächentypen gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB unterschieden und dargestellt: 

Á Wohnbauflächen (W) 

Á Gemischte Bauflächen (M) 

Á Gewerbliche Bauflächen (G) 

Á Sonderbauflächen (S) mit Zweckbestimmung 

In der Planzeichnung werden Bestand und Planung der Bauflächen flächig dargestellt, wohingegen die Planungsflä-

chen mit einer Nummerierung und Schraffur gekennzeichnet sind. 

Bei den Sonderbauflächen ist die Zweckbestimmung im Plan mittels Symbol ablesbar. In der Begründung zum FNP 

wird im Kapitel 5.1.6 ΰ{ƻƴŘŜǊōŀǳŦƭŅŎƘŜƴΨ und 5.1.7 ΰ{ƻƴŘŜǊōŀǳŦƭŅŎƘŜƴ 9ǊƴŜǳŜǊōŀǊŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜƴ ƛƴ !ōōŀǳōŜǊŜƛŎƘŜƴ ŘŜǎ 

BraunkohletagebausΨ die Zweckbestimmung in den Datenblättern näher erläutert. 
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Der Flächennutzungsplan der VG Rietschen/Kreba-Neudorf enthält darüber hinaus folgende Darstel-

lungen flächig oder als Symbol: 
Á Flächen für den Gemeinbedarf: Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 

des öffentlichen und privaten Bereichs (Öffentliche Verwaltung, Schulen, Kirchen, soziale und kulturelle 

Einrichtungen, Sport- und Spielanlagen, Feuerwehr, u.a.) 

Á Flächen für Verkehr (Straßenverkehrsflächen, Rad- und Wanderwege, ruhender Verkehr) 

Á Wasserflächen, Flächen für die Wasserwirtschaft, Flächen zum Hochwasserschutz 

Á Grünflächen, öffentliche und private, mit gegebenenfalls besonderer Zweckbestimmung (Parkanlagen, 

Dauerkleingärten, Sport-, Spielplätze sowie Friedhöfe, u.ä.) sowie Flächen mit besonderer ökologischer, 

orts- und landschaftsgestalterischer Bedeutung 

Á Flächen für die Land- und Forstwirtschaft (Landwirtschaftsflächen, Waldflächen, Fischereiwirtschaftsflä-

chen) 

Á Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen (Flächen für Versorgungsanlagen, Nahwärme, die Abfall- und Ab-

wasserbeseitigung sowie Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen) 

Á Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, insbeson-

dere Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzrechtes 

Á Kennzeichnung von Flächen mit umweltgefährdenden Belastungen und Deponien 

Á Flächen für Aufschüttungen / Abgrabungen sowie Altbergbau, Hohlraumgebiete und weitere bergbauliche 

Kennzeichnungen 

Á ƴŀŎƘǊƛŎƘǘƭƛŎƘŜ «ōŜǊƴŀƘƳŜ ŘŜǊ CƭŅŎƘŜƴ ŘŜǎ !ōǎŎƘƭǳǎǎōŜǘǊƛŜōǎǇƭŀƴŜǎ α¢ŀƎŜōŀǳ wŜƛŎƘǿŀƭŘŜ {ǸŘŦŜƭŘά ent-

sprechend Anlage 3.3 Wiedernutzbarmachung (Endzustand), 2016. 

Á nachrichtliche Übernahme festgesetzter Überschwemmungsgebiete gem. § 5 Abs. 4a BauGB 

Á sowie weitere nachrichtliche Übernahmen der Fachbehörden nach § 5 Abs.4 BauGB (Schutzgebiete nach 

Naturschutzrecht, Denkmalschutz und Archäologische Relevanzbereiche) 

 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Darstellung der freiräumlichen Nutzung erfolgt für diese Nutzungskategorien 

an dieser Stelle eine Erläuterung:  

Fläche für Landwirtschaft  
Als landwirtschaftliche Flächen werden die Ackerflächen, als auch die Wiesen- und Weideflächen und die baulichen 

Anlagen im Zusammenhang mit landwirtschaftlicher Nutzung betrachtet.   

Landwirtschaftliche Nutzung im Sinne des § 201 BauGB umfasst nicht nur die ackerbauliche Nutzung von Flächen 

sondern auch den Futteranbau, die Fischzucht, die Weidehaltung, Viehhaltung in Ställen und die dafür erforderlichen 

Lagerflächen und Gebäude. Die landwirtschaftliche Hauptnutzung, mit ihren Gebäuden und Lagerflächen ist gemäß 

Baugesetzbuch § 35 eine privilegierte Nutzung und im sogenannten Außenbereich zulässig.   

Gewässerrandstreifen sind als Fläche für Landwirtschaft dargestellt. Für gesetzlichen Vorgaben zur Bewirtschaftung 

und Pflege der Gewässerrandstreifen und deren Schutz greifen § 24 SächsWG i. V. m. § 38 WHG. 

Waldflächen 
Die Darstellung der Flächen für Wald im Flächennutzungsplan kennzeichnet den Bestand und dient der planungs-

rechtlichen Sicherung von Waldbeständen. Als Waldflächen werden die nach § 2 SächsWaldG definierten Flächen, 

als auch weitere Flächen mit waldähnlichen Bestockungsstrukturen betrachtet. Kleine Gehölzstrukturen im Zusam-

menhang mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche werden als Fläche für Landwirtschaft dargestellt. Ebenso werden 

aufgrund der Maßstäblichkeit (1:10.000 ς 1:30.000) die Waldflächen meist zusammenhängend dargestellt und die 

unbefestigten Waldwege ŘŜǊ .ƻŘŜƴƴǳǘȊǳƴƎ α²ŀƭŘά ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘΦ    

Die Waldflächen nach § 2 SächsWaldG (Datengrundlage Geoportal iDA) wurden der realen Situation angepasst. Auf-

bauend auf den fachlichen Datensätzen zum Waldbestand (iDA Wald nach § 2 SächsWaldG sowie aktuellen Feld-

blockdaten) stellt die Art der Bodennutzung αWaldά im FNP die tatsächliche naturräumliche Situation dar. Eine Prü-

fung der Walddarstellung und daraus resultierende Ergänzungen ergeben sich aus den Rückmeldungen der Fachbe-

hörden im Zuge der TöB-Beteiligungen. Mögliche festgesetzten Ziele der Raumordnung zur Walderhaltung und 

Waldmehrung werden ebenso in der vorbereitenden Bauleitplanung berücksichtigt. 

Grünflächen 
Das Siedlungsgrün (Grünflächen, Privatgärten), als auch Grünflächen mit Zweckbestimmung (z.B. Friedhöfe, Parks, 

Kleingärten, Sportplätze, u.ä.) sowie die Flächen mit besonderer ökologischer, orts- oder landschaftsgestalterischer 
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Bedeutung sichern in der vorbereitenden Bauleitplanung langfristig Grün- und Freiflächen zur Erholung und ökolo-

gischen Gliederung im gesamten Verwaltungsgebiet. Gewässerrandstreifen innerhalb der Ortslagen werden meist 

als Grünflächen dargestellt.  

In § 1 Abs. 5 BauGB heißt es, dass α5ƛŜ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŅƴŜ ǎƻƭƭŜƴ ŜƛƴŜ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ ǎǘŅŘǘŜōŀǳƭƛŎƘŜ Entwicklung, die die sozi-

alen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Genera-

tionen miteinander in Einklang ōǊƛƴƎǘ ώΧϐ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜƴΦ {ƛŜ ǎƻƭƭŜƴ ŘŀȊǳ ōŜƛǘǊŀƎŜƴΣ ŜƛƴŜ menschenwürdige Umwelt 

zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaan-

passung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 

Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln ώΧϐΦά Insbesondere für das Orts- und Landschaftsbild, 

welches in der Schutzzone III des BROHT besonders zu berücksichtigen gilt, wurden diese (Siedlungs)Grünflächen an 

den Ortsrandlagen dargestellt. 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

 - § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB  
Eine weitere Darstellungskategorie nehmen die Flächen für Maßnahmen von Boden, Natur und Landschaft im Sinne 

von § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB ein. Diese Flächendarstellungen können zur Sicherung von Flächen für die erforderlichen 

Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz dienen. Diese Flächen sollen zugleich jedoch auch Frei-

flächen bzw. Landschaftsflächen beschreiben, bei denen die Belange von Natur und Landschaft eine höhere Wich-

tung gegenüber einer Erwerbsnutzung haben können.   

Eine landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung dieser Flächen ist damit nicht ausgeschlossen, die Nutzung soll 

jedoch mit den Schutzzielen, die für die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft festgelegt werden, übereinstimmen. 

 

1.2.3 Kartengrundlage des FNP 
Als Kartengrundlage wurde seitens des Landesvermessungsamtes Sachsen die topographische Karte (1:10.000) in 

Form digitaler Rasterdaten (DTK 10 bzw. DTK 10-V) zur Verfügung gestellt. Das amtliche Lagereferenzsystem ETRS89 

UTM, Zone 33 dient als Lagereferenzsystem.2 Die Darstellung des FNP erfolgt im Maßstab 1:10.000. 

Ergänzende Hinweise zu den Darstellungen 
Die Darstellungen der topografischen Karte stellen nachrichtliche Übernahmen dar. Daher besteht die Möglichkeit, 

dass die Kartengrundlage nicht den tatsächlichen, aktuellen Bestand abbildet. Besonders aufgrund des weiteren 

Voranschreitens des Tagebaus Reichwalde und der in diesem Zusammenhang stehenden Maßnahmen sind häufig 

noch nicht in der Kartendarstellung berücksichtigt.   

Ebenso können inzwischen abgerissene Gebäude in der Kartendarstellung als Bestand enthalten sein. 

Die Darstellungstiefe des Flächennutzungsplans ist nicht parzellen- oder grundstücksscharf. 

 

                                                                 
2  Quelle: GeoSN, Datenlizenz Deutschland: dl-de/by-2.0, bzw. DTK 10 mit Stand vom 09.01.2024. 
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2 PLANUNGSVORGABEN 

2.1 Plangebiet ς geografische und verkehrsräumliche Einordnung 
wƛŜǘǎŎƘŜƴ όǎƻǊōƛǎŎƘΥ wţőƛŎȅύ und Kreba-Neudorf (sorbisch: Chrjebja-Nowa Wjes) sind Nachbargemeinden im nördli-

chen Bereich des Landkreises Görlitz im Osten des Freistaates Sachsen. Die Gemeinde Rietschen ist Sitz der Verwal-

tungsgemeinschaft Rietschen (Gemeinden Rietschen und Gemeinde Kreba-Neudorf). Beide Gemeinden liegen im 

sorbischen Siedlungsgebiet.  

Die Gemeinde Kreba mit Lache und Tschernske und die Gemeinde Neudorf schlossen sich 1973 zu einer Einheitsge-

meinde zusammen. 1994 hat sich Kreba-bŜǳŘƻǊŦ ŘŜƳ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎǾŜǊōŀƴŘ αIŜƛŘŜŘǀǊŦŜǊά ŀƴƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴΦ {Ŝƛǘ ŘŜƳ 

1. Januar 2000 gehört die Gemeinde zur Verwaltungsgemeinschaft Rietschen. 

Das Plangebiet der Verwaltungsgemeinschaft umfasst ca. 10.480 ha, davon sind 7.317 ha der Gemeinde Rietschen 

und 3.161 ha der Gemeinde Kreba-Neudorf zugeordnet. Es muss beachtet werden, dass die Fläche der Gemeinde 

Rietschen mit 3.530 ha durch den Tagebau Reichwalde und den Truppenübungsplatz Oberlausitz beansprucht wird. 

 

Lage 
Die Gemeinden Rietschen und Kreba-Neudorf liegen etwa 14 km nordwestlich der Stadt 

Niesky inmitten des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Die 

Gemeinde Rietschen wird vom Weißen Schöps durchflossen, Kreba-Neudorf vom 

Schwarzen Schöps. Durch die Gemeinde Rietschen führen die Bundesstraße 115 und die 

Bahnstrecke Cottbus- Görlitz.  

Die Gemeinden befinden sich im Grenzbereich zu Polen. Nahegelegene Grenzübergangs-

stellen nach Polen sind in Bad Muskau, Podrosche und Görlitz. Ein weiterer Grenzüber-

gang bei Lodenau ist lt. Regionalplan (2023) in Planung. 

Im Westen der Gemeinde Rietschen schließt sich der Tagebau Reichwalde an, im Norden 

der Truppenübungsplatz Oberlausitz (Gebiet der Fortführung des Tagebaus). Weiträumi-

ger erstreckt sich das Lausitzer Seenland zum Teil über beide Gemeindegebiete. 

Abb. 1: Lage der VG Rietschen/Kreba-Neudorf im Landkreis Görlitz 

Quelle: Wikimedia Commons 2024. 

 

 

Abb. 2: Zugehörigkeit der VG zur LEADER-Region Lausitzer Seenland 

Quelle: LES der LEADER-Region (Stand 30.06.2022): S. 8 
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2.2 Übergeordnete Ziele und Planungsvorgaben 
Der FNP ς als vorbereitender Bauleitplan ς ist den Zielen der Raumordnung anzupassen (vgl. § 1 Abs. 4 BauGB sowie 

§ 4 ROG3). Er beachtet und konkretisiert die Ziele des Landesentwicklungsplanes (LEP 2013) sowie des Regionalpla-

nes Oberlausitz-Niederschlesien (RP 2023) und berücksichtigt deren Grundsätze in Abwägungsprozessen. Aus die-

sem Grund sind nachfolgend wesentliche, d. h. für das Plangebiet relevante, Grundsätze und Ziele der Raumordnung 

angeführt. Ergänzend werden übergeordnete Programme auf Bundesebene betrachtet. Der Fokus liegt dabei auf 

Leitzielen mit konkreter Relevanz für das Plangebiet der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen ς Kreba-Neudorf. 

2.2.1 Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) 
Der Landesentwicklungsplan (LEP 2013) stellt die landesweite Gesamtkonzeption zur Regelung frühzeitiger Raum-

nutzungsansprüche dar. Er enthält Ziele und Grundsätze für die räumliche Entwicklung und Ordnung. Die Inhalte des 

Landesentwicklungsplanes orientieren sich an den übergeordneten Planungen für Bund und Land. Diese sind im 

Raumordnungsgesetzes (ROG) sowie dem Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung für den Freistaat Sachsen 

(SächsLPlG) geregelt. 

Raumstruktur 
Das Planungsgebiet ist der Raumkategorie ländlicher Raum zugeordnet. Zum ländlichen Raum gehören Gebiete, die 

eine dünnere Besiedlung und geringere bauliche Dichte aufweisen. Die räumlich nächsten Zentren sind Weißwas-

ser/O.L. und Niesky. 

 

Abb. 3: Ausschnitt aus Karte 1: Raumstruktur des LEP 2013 

Quelle: LEP SN 2013  

Den Mittel- und Oberzentren werden Mittelbereiche zugeordnet, die jeweils mehrere Nahbereiche umfassen kön-

nen. Zur Abgrenzung der Mittelbereiche wurden funktionsräumliche Verflechtungen herangezogen, die häufig his-

torisch gewachsen sind und daher zum Teil alte Kreisstrukturen abbilden oder auch Pendlerverflechtungen.   

Die Gemeinde Kreba-Neudorf wird dem Mittelzentrum Niesky zugeordnet. Wohingegen das Gemeindegebiet Riet-

schen im Überschneidungsbereich zwischen den beiden Mittelzentren Weißwasser im Norden und Niesky im Süden 

liegt. Dies deckt sich mit der Lage Rietschens direkt auf der überregional bedeutsamen Verbindungs- und Entwick-

lungsachse Görlitz ς Cottbus. 

Die Ortsteile der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft sind durch Bergbaufolgelandschaften des Braunkohle-

bergbaus sowie durch den aktiven Braunkohletagebau Reichwalde besonders betroffen. Des Weiteren liegen sie im 

grenznahen Bereich. Daher wird das Gebiet der VG ƛƳ [ŀƴŘŜǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǇƭŀƴ нлмо ŀƭǎ Ŝƛƴ αRaum mit besonderem 

landesplanerischem Handlungsbedarfά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ4 

In Bezug auf die Landschaftsgliederung liegt die Verwaltungsgemeinschaft im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet. 

Einzig der nördlich anschließende Truppenübungsplatz Oberlausitz gliedert sich in den östlichen Naturraum der Mus-

kauer Heide und der westlich anschließenden Bergbaufolgelandschaft der Oberlausitz. 

                                                                 
3 Gemäß §4 ROG (Raumordnungsgesetz): Ziele der Raumordnung sind zu beachten, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumord-

nung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. 
4  LEP (2013: Karte 3: Räume mit besonderem Handlungsbedarf). 
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Der gesamte Planungsraum liegt im sorbischen Siedlungsgebiet. 

Freiraumentwicklung 
Aussagen zum Schutz und zur Entwicklung von Natur und Landschaft finden sich in der Karte 5 des LEPs ΰunzerschnit-

tene verkehrsarme Räume (UZVR), wieder. Innerhalb des Gebietes der Verwaltungsgemeinschaft finden sich groß-

flächig drei unzerschnittene Räume mit einer besonders hohen Wertigkeit für den Arten- und Biotopschutz wieder. 

Ein Bereich [mit Nr. 19] grenzt den Bereich westlich der Bundesstraße 115 bis Kreba-Neudorf und schließt das Bio-

sphärenreservat mit ein. Im Nordwesten ist der Bereich des Tagebau Reichwald als unzerschnittener verkehrsarmer 

Raum [Nr.8] bis zur trennenden Bundesstraße B115 dargestellt. Und der größte unzerschnittene, verkehrsarme 

Raum von ganz Sachsen schließt sich östlich der Bundesstraße 115 über den Truppenübungsplatz, bis zum Siedlungs-

kern Daubitz und östlich von Quolsdorf bis an die Neiße zusammen [Nr.1].  

Dadurch sind die beiden Ziele Z 4.1.1.2 und Z 4.1.1.3 mit ihren Grundsätzen G 4.1.1.1, G 4.1.1.4, G 4.1.1.5 besonders 

zu berücksichtigen. 

 

Bei der Aufstellung des FNPs sind vor allem folgende raumordnerische Grundsätze und Zielvorgaben 

des Landesentwicklungsplanes zu beachten: 
Á Gemäß G 2.2.1.1 soll die Neuinanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke 

in allen Teilräumen Sachsens vermindert werden. Im Falle einer Neuinanspruchnahme von Flächen 
soll bei Kompensationsmaßnahmen vorrangig auf eine Entsiegelung hingewirkt werden. 

Á Die Festsetzung neuer Wohngebiete soll gemäß Z 2.2.1.3 in zumutbarer Entfernung zu den Versor-
gungs- und Siedlungskernen erfolgen. 

Á Die Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist gemäß 
Z 2.2.1.4 nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn innerhalb dieser Ortsteile nicht ausreichend Flä-
chen in geeigneter Form zur Verfügung stehen. Solche neuen Baugebiete sollen in städtebaulicher 
Anbindung an vorhandene, im Zusammenhang bebaute Ortsteile festgesetzt werden. 

Á Eine Siedlungsentwicklung, die über den aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, aus den 
Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung an zeitgemäße Wohnverhältnisse sowie den Ansprüchen 
ortsangemessener Gewerbebetriebe und Dienstleistungseinrichtungen entstehenden Bedarf (Ei-
genentwicklung) hinausgeht, ist gemäß Z 2.2.1.6 nur in den zentralen Orten gemäß ihrer Einstu-
fung und in den Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion zulässig. 

Á G 2.3.1.1 Die räumlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für eine nachfrageorientierte Ent-
wicklung attraktiver Industrie- und Gewerbestandorte sollen geschaffen werden und zur Ansied-
lung neuer sowie zur Erhaltung, Erweiterung oder Umstrukturierung bestehender Industrie- und 
Gewerbebetriebe beitragen.   

Á G 2.3.1.2 In den Gemeinden sollen bedarfsgerecht gewerbliche Bauflächen zur Sicherung der Ei-
genentwicklung zur Verfügung gestellt werden. Für eine über die Eigenentwicklung hinausgehende 
Flächenvorsorge sollen die Möglichkeiten einer interkommunalen Zusammenarbeit, auch länder-
übergreifend, vor allem entlang der überregionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen, bevor-
zugt geprüft und entwickelt werden. 

Á Z 3.3.10 Zur besseren Anbindung des ostsächsischen Raumes an die Bundeshauptstadt Berlin und 
Řŀǎ hōŜǊȊŜƴǘǊǳƳ /ƻǘǘōǳǎκ/ƘƽǏŜōǳȊ ƛǎǘ ŘƛŜ 9ƛǎŜƴōŀƘƴǎǘǊŜŎƪŜ ό/ƻǘǘōǳǎκ/ƘƽǏŜōǳȊύ ς Görlitz/Zhor-
jelc bedarfsgerecht auszubauen und zu elektrifizieren. 

Á Die unzerschnittenen verkehrsarmen Räume sollen in ihrer Bedeutung für den Arten- und Bio-
topschutz, den Biotopverbund, den Wasserhaushalt, die landschaftsbezogene Erholung sowie als 
klimatischer Ausgleichsraum erhalten und vor Zerschneidung bewahrt werden. In angrenzenden 
Bereichen sollen nicht mehr benötigte, zerschneidend wirkende Elemente zurückgebaut werden. 
(G 4.1.1.1) 

Á Entsprechend den beiden Zielen Z 4.1.1.2 und Z 4.1.1.3 soll in den UZVR eine weitere 
Zerschneidung vermieden werden und die Fließgewässer sowie Standgewässer mit ihren Ufer- und 
Auenbereichen sind zu erhalten und von jeglicher Bebauung und Verbauung freizuhalten.  

Á Nach Z 4.1.1.9 ist das UNESCO-.ƛƻǎǇƘŅǊŜƴǊŜǎŜǊǾŀǘ αhōŜǊƭŀǳǎƛǘȊŜǊ IŜƛŘŜ- ǳƴŘ ¢ŜƛŎƘƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘά 
als Modellregion nachhaltiger Flächennutzung und regionaler Vermarktungsstrategien weiterzu-
entwickeln. Die wertvolle Kulturlandschaft des Gebietes mit ihrer mannigfaltigen Flora und Fauna 
ist zu erhalten, zu entwickeln und weiter in einem international anerkannten Großschutzgebiet zu 
sichern. 
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Á Z 4.1.1.14 Es ist darauf hinzuwirken, dass landschaftsprägende Gehölze und Baumbestände ent-
lang von Straßen, Wegen und Gewässern sowie im Offenland als Flurelemente erhalten, wieder-
hergestellt oder entsprechend der kulturlandschaftlichen Eigenart neu angelegt werden. 

Á G 4.2.3.2 Der Abbau von Bodenschätzen ist ein Eingriff in das Landschaftsbild und in den bestehen-
den Naturhaushalt. ώΧϐ Da Gewässer in hohem Maße landschaftsprägenden Charakter haben, sind 
sie im Zusammenhang der Bergbaufolgemaßnahmen landschaftsgerecht zu gestalten. ώΧϐ. Die 
Schaffung und Erhaltung von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren im Rahmen von Rekultivie-
rungsmaßnahmen soll sich an Erfordernissen naturraumtypischer Ökosysteme beziehungsweise 
des Biotopverbundes orientieren (vergleiche auch G 4.1.1.17). 

 

2.2.2 Regionalplan für die Region Oberlausitz-Niederschlesien (RP 2023) 
In der Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberlausitz-Niederschlesien (genehmigt am 25.08.2023), 

der seit dem 26.10.2023 wirksam5 ist, werden die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung für 

die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien konkretisiert. Der Regionalplan ist damit der verbindliche Rahmen 

für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Verwaltungsgemeinschaft. 

Zum Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen sind folgende Aussagen (tabellarische Übersicht) enthalten. Es 

werden sowohl die Festlegungskarten des RP 2023 gebietsbezogen berücksichtigt, als auch die Aussagen aus dem 

Integrierten Entwicklungskonzept als Ergänzung mit in der Tabelle aufgeführt.   

Damit werden die im Regionalplan enthaltenen Ziele und Grundsätze der Raumordnung als sonstiges Erfordernis 

der Raumordnung (vgl. § 4 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG) berücksichtigt.  

Tab. 2: Übersicht regionalplanerischer Aussagen und Festlegungen zum Gebiet der VG 

Raumstruktur  

Zentralität + Raumkategorie  

 

Á Rietschen und Kreba-Neudorf: Gemeinden im ländlichen Raum ohne besondere Ge-
meindefunktion, nächstes Mittelzentrum ist Niesky bzw. im Norden: Weißwasser; 
nächste Oberzentren: Görlitz und Hoyerswerda (oberzentraler Verbund) 
Á überlagernder Nahbereich der Mittelzentren Weißwasser/O.L. und Niesky (Karte 
αbŀƘōŜǊŜƛŎƘŜά) 
Á Rietschen: Lage an der überregional bedeutsamen Verbindungs- und Entwicklungs-

achse Görlitz ς Niesky ς Weißwasser ς Cottbus 
Á Kreba-Neudorf: Lage an der regional bedeutsamen Verbindungs- und Entwicklungs-

achse Niesky ς Hoyerswerda 
Á VG als Gebiet mit aktiver Braunkohleförderung und ςverarbeitung als prägende wirt-

schaftliche Basis (Tagebau Reichwalde);   
Bergbaufolgelandschaft Braunkohle (Kreba-Neudorf: mehr Übergangsgebiet) 
Á Keine Potenzialfläche Windenergienutzung lt. Karte des RP (VG in seiner Gesamtheit 

hartes bzw. weiches Tabugebiet)  
Raumnutzung 

Freiraum ς Vorranggebiete (VRG) 

VRG Natur- und Landschaft  
(Arten- und Biotopschutz) 
 

VRG Arten+Biotopschutz: 
Á b{D bƛŜŘŜǊǎǇǊŜŜǊ ¢ŜƛŎƘƎŜōƛŜǘ ǳƴŘ ƴǀǊŘƭƛŎƘ ŘŀǊŀƴ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜ CƭŅŎƘŜ ŘŜǎ {t! αaǳǎπ
ƪŀǳŜǊ ǳƴŘ bŜǳǎǘŅŘǘŜǊ IŜƛŘŜά 
Á Teichgebiete nordwestlich Rietschen 
Á Schutzzonen I und II des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichland-

schaft sowie östlich an NSG Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft angrenzende 
Flächen der Gemeinde Kreba-Neudorf 

 
regional bedeutsame Vogelzugachse quert südöstlichen Bereich Gemeinde Kreba-Neu-
dorf (Karte 7)6  

VRG Natur und Landschaft 
(Kultur- und Sachgüter) 

Á beide Gemeinden zählen zum sorbischen Siedlungsgebiet  
 
Integriertes Entwicklungskonzept (Karte 11, Anhang 4) 
Á Erhalt/Pflege historischer Kulturlandschaftselemente und deren Umgebung: Schloss 

Kreba u. Schlosspark; Schloss Daubitz, Kirche Rietschen; 

                                                                 
5 mit Bekanntmachung der Genehmigung im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 43/2023. 
6 ŘƛŜ αǊŜƎƛƻƴŀƭ ōŜŘŜǳǘǎŀƳŜ ±ƻƎŜƭȊǳƎŀŎƘǎŜά ŦƛƴŘŜǘ ƛƳ Cbt ƪŜƛƴe Beachtung, da es einen Breitfrontenzug durch ganz Deutschland gibt. Ein 

regional abgrenzbarer Vogelzug ist fachlich nicht möglich. 
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Á Sicherung von Räumen für die landschaftsbezogene Erholung (Gemeinde Kreba-Neu-
dorf)  

VRG Wasserversorgung VRG Wasserversorgung: 
Á Wt 33 (Trinkwasserschutzgebiet Rietschen)  

VRG Überschwemmungsbe-
reich/vorbeugender Hochwas-
serschutz  

VRG Hochwassersvorsorge: 
Zwischen Teicha und Rietschen sowie Rietschen und Hammerstadt, Teilflächen südlich 
des Weißen Schöps  
 

VRG Retentionsraum: 
Á Im Bereich des Weißen Schöps 
 

VRG Wasserversorgung: 
Á Wt 33 (Trinkwasserschutzgebiet Rietschen) 
Á Kleinflächig Vorbehaltsgebiet Wt 66 (Trinkwasserschutzgebiet Mücka) im südlichen 

Bereich der Gemeinde Kreba-Neudorf7 

VRG Landwirtschaft VRG Landwirtschaft: 
Á Südwestlich von Nieder Prauske 
Á Auf Daubitzer Fluren zwischen NSG Niederspreer Teichgebiet und Weißem Schöps 
Á Kleinflächiger auf Rietschener Fluren zwischen Weißem Schöps und Bahnlinie 
Á Offenland nördlich OT Hammerstadt/Werda 
 
kein VRG/EW Windenergienutzung im Gebiet der VG  

VRG Verteidigung VRG Verteidigung: 
Á Nördlich Heiderandgraben (bzw. dessen Verlängerung nach Westen bis zum Tgb. 

Reichwalde)  

VRG Rohstoffabbau  Á kein VRG Rohstoffabbau,  
Á aber: Braunkohle-Abbaugebiet Tagebau Reichwalde 

 

Freiraum ς Vorbehaltsgebiete (VBG) und Landschaftssanierung 

Natur- und Landschaft  
(VBG Arten- und Biotopschutz) 
 

Á Schutzzonen IV des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft 
Á Flächen nördlich Rietschen zwischen Tagebau Reichwalde und B 115 (nördliche und 

östliche Randbereich entlang der Abbaugrenze) 
Á Flächen zwischen Weißer Schöps und NSG Niederspreeer Teichgebiet bis einschließ-

lich Teiche nordwestlich v. Rietschen 
 
vgl. Karte 3: Landschaftssanierung 
Á Strukturierungsbedürftige Agrarflur östlich des Schwarzen Schöps in Kreba-Neudorf; 

Wasser Karte 3: Landschaftssanierung 
Á Kontext Tagebau: Grundwasserabsenkungsgebiet des Braunkohlentagebaus + Sanie-

rungsbedürftiger Grundwasserkörper (DESN_SP-2-1 Niesky; DESN_NE-1-1 Muskauer 
Heide); 
Á Sanierungsbedürftige Fließgewässer: Raklitza und ihre Gräben; Weißer Schöps + Neu-

graben + Mühlgraben (bis Werda); Schwarzer Schöps; 
Á Gebiet klimatisch bedingter Beeinträchtigung des Wasserhaushalts (flächig) 
 
Integriertes Entwicklungskonzept (Karte 11, Anhang 4): 
Á Rückgewinnung natürlicher Überschwemmungsbereiche (insbes. Weißer Schöps und 

Nebenarme in der Gemeinde Rietschen); 
Á Erhalt hoher Grundwasserneubildungsraten und Abbau vorhandener/Verhütung 

künftiger Schadstoff-Kontaminationen in gering grundwassergeschützten Gebieten 
(insb. Bereich Truppenübungsplatz und Korridor ab Rietschen nach Südwesten) 

Klima und Luft Kein Vorbehaltsgebiet 
 
Karte 3: Landschaftssanierung 
Gesamtes VG-Gebiet mit potenziell großer Erosionsgefahr durch Wasser und Wind 
 
Integriertes Entwicklungskonzept (Karte 11, Anhang 4): 

                                                                 
7 Das Trinkwasserschutzgebiet Mücka wurde nach VO des Lkr. Görlitz aufgehoben. Allerdings steht im Text des RP 2023 auf Seite 110 hierzu: 

α5ŀǎ ²ŀǎǎŜǊǿŜǊƪ aǸŎƪŀ ǎƻƭƭ ƭŀǳǘ ½ǳŀǊōŜƛǘ ŘŜǊ ¦ƴǘŜǊŜƴ ²ŀǎǎŜǊōŜƘǀǊŘŜ ŘŜǎ [ŀƴŘƪǊŜƛǎŜǎ DǀǊƭƛǘȊ ȊǳƪǸƴŦǘƛƎ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ ²ŀǎǎŜǊǿŜǊƪ CǀǊstgen 
(Leipgen) abgelöst werden. Grund für die Außerbetriebnahme sind unter anderem stark erhöhte Werte von Pflanzenschutzmitteln (PSM) im 
Rohwasser. Daher scheint die Ablösung dieses Wasserwerkes als wirtschaftlich und hygienisch sinnvollste Lösung.  Da derzeit noch keine 
alternative Wasserversorgung für das betroffene Einzugsgebiet besteht, erfolgt für das noch bestehende Trinkwasserschutzgebiet Mücka 
daher eine Festlegung als Vorbehaltsgebiet Wt 66 Mücka.ά 
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Á Raum hohen Freiflächensicherungsbedarfs aus klimatologischer Sicht:  
- rund um Kreba-Neudof (bzw. Neudorf); 
- Offenland zwischen Rietschen und Neu-Daubitz; 
Á Erhalt von Wäldern regionaler Bedeutung für Siedlungs- und Freiflächenklima: nörd-

lich Hammerstadt 

Waldmehrung 
(+ Waldumbau) 

Á Ergänzung kleinflächiger Waldbestand innerhalb des Wt 66 im Bereich der Flst. 343-
352 Rietschen Flur 6 
Á Nordwestlich Daubitz   
 
vgl. Karte 3: Landschaftssanierung 
regional bedeutsame Schwerpunkte des Waldumbaus: punktuell nördlich Rietschen 
und in den Waldgebieten um Kreba-Neudorf 

 

Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft   

(entsprechend Kapitel 5.1.1 des RP OL-NS 2023) 
Z 5.1.2.5 Für die festgelegten Gebiete mit klimatisch bedingten Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts sollen im 

Rahmen der Fachplanung standortkonkrete Maßnahmen für eine Sicherung und Verbesserung des natürlichen Was-

serrückhalts und der Grundwasserneubildung geprüft und bei Eignung umgesetzt werden. Für wasserzehrende Nut-

zungen (insbesondere Trinkwassergewinnung, Rohstoffabbau und Landwirtschaft) sollen Bewirtschaftungskon-

zepte erstellt werden, in denen durch die Klimaänderung zu erwartende Veränderungen des Wasserhaushalts be-

rücksichtigt werden. 

Entsprechend dem Ziel 4.1.2.1 LEP 2013 sind im Regionalplan Gebiete, in denen Grundwasservorkommen durch die 

Folgen des Klimawandels erheblich beeinträchtigt werden können, als Bereiche der Landschaft mit besonderen Nut-

zungsanforderungen festzulegen.  

Die Festlegung als Bereich der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen im RP OL-NS 2023 betrifft räum-

lich insbesondere die Landschaftseinheiten Muskauer Heide, Bergbaufolgelandschaft der Oberlausitz, Königsbrück-

Ruhlander Heiden, Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet und Oberlausitzer Gefilde.  

Die Festlegungen im Regionalplan werden jedoch nicht nur auf Grundwasservorkommen beschränkt, sondern um-

fassen darüber hinaus auch die Einzugsgebiete von austrocknungsgefährdeten Oberflächengewässern. 

 

Kulturlandschaftsschutz   

(entsprechend Kapitel 5.2 des RP OL-NS 2023) 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den Kulturlandschaftsschutz setzen regionalplanerische Schwerpunkte für die 

Erhaltung und Entwicklung der vom Menschen geprägten Kulturlandschaft mit ihren charakteristischen Orts- und 

Landschaftsbildern und für die Sicherung der räumlichen Voraussetzungen für die landschaftsbezogene Erholung.  

Die für die Belange des Kulturlandschaftsschutzes erfolgten Festlegungen der raumordnerischen Sicherung des Er-

scheinungsbildes und der Erlebniswirksamkeit der Kulturlandschaft dienen mit ihren prägenden Merkmalen und 

Kultur- und Naturdenkmälern (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG) sowie der Sicherung der räumlichen Voraussetzungen für 

die landschaftsbezogene Erholung. Dies schließt nicht aus, dass Teilbereiche dem Biotopschutz bzw. -verbund dienen 

können. 

Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, Zone III 
Unter Bezugnahme auf die Kriterien des LEP 2013, auf die Schutzzoneneinteilung gemäß der Verordnung über die 

CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ .ƛƻǎǇƘŅǊŜƴǊŜǎŜǊǾŀǘŜǎ ǳƴŘ ŀǳŦ ŘƛŜ !ǳǎǎŀƎŜƴ ƛƴ ŘŜƴ IŀƴŘƭǳƴƎǎŦŜƭŘŜǊƴ α{ƻǊōƛǎŎƘŜ ²ǳǊȊŜƭƴΣ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ 

LŘŜƴǘƛǘŅǘ ǳƴŘ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ό{Φ нсύ ǳƴŘ α¢ƻǳǊƛǎƳǳǎ ǳƴŘ bŀǘǳǊŜǊƭŜōŜƴά ό{Φ 34) des Rahmenkonzepts vom 

Biosphärenreservat aus dem Jahr 2018 erfolgt für die Schutzzone III die Ausweisung als VRG für den Kulturland-

schaftsschutz. 

Die Schutzzone III (Entwicklungszone/Harmonische Kulturlandschaft) des Biosphärenreservates mit einer Fläche von 

gegenwärtig ca. 14.950 ha umfasst Gebiete, die durch pflegliche Nutzung eine gebietstypische, harmonische Ganz-

heit von Natur- und Kulturelementen darstellen. Vorrangige Zielstellung ist hier u. a. die Erhaltung der traditionellen 

Siedlungs- und Landschaftsstruktur (§ 4 Nr. 3 der Biosphärenreservatsverordnung). Bestandteil der Schutzzone III 

sind auch die Siedlungen als Schwerpunkte des wirtschaftlichen Handelns. Die notwendige nachhaltige Siedlungs-

entwicklung in den Dörfern soll dabei maßvoll erfolgen und an landschaftlichen Gegebenheiten, regionaltypischer 

Baukultur und historisch gewachsenen Eigenarten der Orte orientiert werden (vgl. Biosphärenreservatsplan 2000, 

{ŜƛǘŜ рсύΦ LƳ wŀƘƳŜƴƪƻƴȊŜǇǘ ǿƛǊŘ ƘŜǊǾƻǊƎŜƘƻōŜƴΣ Řŀǎǎ ǎƛŎƘ α.ŀǳǾƻǊƘŀōŜƴ ŀƴ ŘŜƴ tǊƻǇƻǊǘionen, Abmessungen und 
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Materialien der überlieferten Bauweise orientieren sollen, um die regional typische Baukörpergestaltung zu bewah-

ǊŜƴ ǳƴŘ ǿŜƛǘŜǊ Ȋǳ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴΦ Χ !ǎǇŜƪǘŜ ŘŜǎ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊŜǎ ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ 9ǊƘŀƭǘ ǊŜƎƛƻƴŀƭǘȅǇƛǎŎƘŜǊ hǊǘǎπ

bilder und ƘƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜǊ YǳƭǘǳǊŘŜƴƪƳŅƭŜǊ ǎƛƴŘ ŘŀōŜƛ ōŜǎƻƴŘŜǊǎ Ȋǳ ōŜŀŎƘǘŜƴά ό{ǘŀŀǘǎōŜǘǊƛŜō {ŀŎƘǎŜƴŦƻǊǎǘ ς Biosphä-

renreservatsverwaltung Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (Hrsg.) (2018): Rahmenkonzept Biosphärenreser-

vat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, S. 26). Dies beinhaltet auch die Erhaltung und Pflege der noch vorhan-

denen Schrotholzhäuser als Zeugnisse der einst gebietsprägenden Bauweise in diesem Raum. Ebenso soll im Bio-

sphärenreservat eine nachhaltige Tourismus- und Erholungsnutzung unter den Aspekten eines abwechslungsreichen 

Landschaftsbildes, der Besonderheiten der Ortsbilder und kulturhistorischen Traditionen, des Naturhaushaltes und 

der Ruhe entwickelt werden. 
 

Gebiete mit großflächigem Rohstoffabbau  
Für die Bergbaufolgelandschaften und aktiven Abbaugebiete des Braunkohlenbergbaus werden durch den Regiona-

len Planungsverband Braunkohlenpläne erstellt, in denen alle raumordnerisch relevanten Festsetzungen zur Sanie-

rung der Landschaft enthalten sind (vgl. § 5 Abs. 1 SächsLPlG). Verweis auf das nachfolgende Kap. 2.2.3. 
 

Bergbaulich bedingte Verlegung der überregionalen Eisenbahnstrecke Cottbus - Görlitz  

(entsprechend Kapitel 4.2 des RP OL-NS 2023) 
Z 4.2.3 Bei einer bergbaulich bedingten Verlegung der überregionalen Strecke Cottbus ς Görlitz im Abschnitt zwi-

schen Rietschen und Weißkeißel hat diese so zu erfolgen, dass die mit dem Ausbau angestrebte Erhöhung der 

Leistungsfähigkeit im Fern- und Regionalverkehr gemäß Z 3.3.10 LEP 2013 gewahrt bleibt.8 

Die im Regionalplan benannte tagebaubedingte Verlegung der Eisenbahnstrecke gemäß Ziel 23 Braunkohlenplan ist 

nach aktuellen Planungen des Bergbaubetreibers LEAG und der DB InfraGO zurückgestellt. Davon unabhängig grei-

fen die im Regionalplan getätigten Aussagen zum Ausbau dieser Strecke (Elektrifizierung, Zweigleisigkeit):  

αbŀŎƘ ŘŜƳ ƳƛǘǘƭŜǊǿŜƛƭŜ ŜǊŦƻƭƎŜƴ !ǳǎōŀǳ ȊǿƛǎŎƘŜƴ .ŜǊƭƛƴ ǳƴŘ /ƻǘǘōǳǎ ŦǸǊ DŜǎŎƘǿƛƴŘƛƎƪŜƛǘŜƴ ōƛǎ мсл ƪƳκƘ ǿƛǊŘ ŘǳǊŎƘ 

eine entsprechend konzipierte Umverlegung und anderweitige Streckenertüchtigung (z. B. Schaffung längerer Begeg-

nungsabschnitte) die Option eines schnellen Regionalverkehrs sowie perspektivischen Fernverkehrs in der Gesamtre-

lation Berlin-Cottbus-Weißwasser/ O.L.-Görlitz gerade auch bei tagebaubedingter Streckenverlängerung gewahrt. So 

ist der landes- und verkehrsplanerisch vorgegebene Ausbau zwischen Cottbus und Görlitz einschließlich Elektrifizie-

rung explizit darauf ausgerichtet, die Leistungsfähigkeit der Strecke im Fern- und Regional- sowie Güterverkehr zu 

erhöhen (Z 3.3.10 LEP 2013, LVP 2030), ώΧϐ. Die überwiegend gerade Streckenführung erlaubt auch südlich von Cott-

bus nach infrastrukturellen Anpassungsmaßnahmen Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h. Insgesamt entspricht die 

Entwicklung der Strecke nicht zuletzt der Klassifikation dieser großräumigen Verbindung BerlinςNieder-/Oberlausitzς

Woiwodschaft Niederschlesien, Oppeln, Schlesien und Kleinpolen als Element des TEN (vgl. Gemeinsames Zukunfts-

konzept für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum ς Vision 2030 (2016), S. 12). Durch den Ausbau einschließlich 

der Elektrifizierung wird der Strecke prognostisch für 2030 eine verbesserte Kapazität und Nutzung bescheinigt, was 

sich in kürzeren Fahrzeiten (Berlin-Görlitz in 2:15 Stunden bei zwei IC-Fahrten täglich) und höheren Transportmengen 

(rund vier Mio. Tonnen jährlich bei bis zu 29 Güterzügen täglich) niederschlägt (IHK Cottbus (2016): Potenzialanalyse 

und Nutzen-Kosten-Untersuchung: Elektrifizierung und Ertüchtigung der Bahnstrecke Berlin-Cottbus-Horka-Gör-

ƭƛǘȊκ²ǊƻŎƱŀǿΦ .ŀƴŘ мΥ tƻǘŜƴȊƛŀƭŀƴŀƭȅǎŜΦ /ƻǘǘōǳǎΣ {Φ р ŦŦΦΣ но ŦŦΦύΦ LƴǎƻŦŜǊƴ ƛǎǘ ŀǳŎƘ ōŜƛ ŘƛŜǎŜǊ DŜǎŀƳǘǎǘǊŜŎƪŜ ŜƛƴŜ !ǳŦπ

wertung vom potenziellen in den vordringlichen Bedarf gemäß BVWP 2030 angezeigt.ά 9 

  

                                                                 
8  siehe Seite 55 der Begründung der 2. Gesamtfortschreibung des RP OL-NS (2023). 
9  siehe Erläuterung zum Ziel 4.2.3 auf Seite 58 der Begründung der 2. Gesamtfortschreibung des RP OL-NS (2023). 
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2.2.3 Braunkohlenplanung für den Tagebau Reichwalde  
Braunkohlenpläne sind für Tagebaugebiete aufgestellte räumliche und fachliche Teilregionalpläne. Mit ihnen wird 

der Rahmen für die bergbauliche Inanspruchnahme gesetzt und es werden Grundzüge entwickelt, wie den unver-

meidlichen Eingriffen in den Lebensraum der betroffenen Menschen und den Eingriffen in Natur und Landschaft zu 

begegnen ist. 

Braunkohlenplan Tagebau Reichwalde (1994)10 
Der Braunkohlenplan Tagebau Reichwalde ist seit dem 17.Mai 1994 rechtsverbindlich.  

Es werden u.a. Grundzüge der Oberflächengestaltung und Wiedernutzbarmachung für die vom Bergbau bean-

spruchte Landschaft festgelegt. Für das Plangebiet der VG Rietschen /  Kreba-Neudorf erfolgt die Festschreibung der 

wesentlichen Rahmenbedingungen in den enthaltenen 24 Zielen. Diese betreffen den Bergbau (Ziel 1 ς 5), den Be-

reich Wasser (Ziel 6 ς 12) mit unter den Einwirkungsbereich der Grundwasserabsenkung und Maßnahmen zur Be-

grenzung, Wasserversorgung, Oberflächengewässer sowie Verlegemaßnahmen (wasserwirtschaftlich: Ziel 11 Verle-

gung Weißer Schöps) und auch Verlegung Straßen und Bahnstrecken (Ziel 23) sowie Ziele für Natur und Landschaft 

(Ziel 13 u. 14). Weitere Informationen zur Historie und Entwicklung des Tagebaus Reichwalde im Kapitel 3.4. 

 
Abb. 4: Ausschnitt Karte 1, Abbaubereich und Sicherheitslinie, BKP Tgb. Reichwalde (1994) 

 
Abb. 5: Ausschnitt Karte 4, Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft im Endzustand, BKP Tgb. Reichwalde (1994). 

Quelle: https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/braunkohlenplanung/braunkohlenplanung/tagebau-reichwalde/braunkohlenplan-reich-

walde-1994/textteil-und-karten.html (letzter Zugriff 17.09.2024) 

                                                                 
10  .ǊŀǳƴƪƻƘƭŜƴǇƭŀƴ α¢ŀƎŜōŀǳ wŜƛŎƘǿŀƭŘŜά ŘŜǎ wt± h[-NS im Internet abrufbar unter: https://www.rpv-oberlausitz-niederschle-

sien.de/braunkohlenplanung/braunkohlenplanung/tagebau-reichwalde/braunkohlenplan-reichwalde-1994/textteil-und-karten.html 
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Fortschreibung des Braunkohleplans 
Vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung 

weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz) ist das Hauptziel der Fortschreibung die Anpassung des Abbaugebietes 

(Verkleinerung) und die mit dem Kohleausstiegsgesetz verbundene zeitliche Dimension. Der Braunkohlenplan Reich-

ǿŀƭŘŜ ǎƻƭƭ ǾƻǊŀǳǎǎƛŎƘǘƭƛŎƘ Ƴƛǘ ŘŜǊǎŜƭōŜƴ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ŦƻǊǘƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦώΧϐ 5ƛŜ CƻǊǘǎŎƘǊŜƛōǳƴƎǎŜǊŦƻǊŘŜǊƴƛǎǎŜ 

liegen allerdings primär in der anzulegenden Bergbaufolgelandschaft (inklusive Kontur der Restseen) als in den Nut-

zungsinteressen hinsichtlich der Erneuerbaren Energien.  11 

 

2.3 Fachplanungen zum Umgang mit dem Klimawandel und zur Etablierung 

Erneuerbarer Energien 
 

Das Thema Klimawandel ist weiterhin politisch aktuell. Die beiden Strategien Adaption (Anpassung) und Mitigation 

(Minderung bzw. Entgegenwirken) zum Umgang mit dem Klimawandel und seinen Folgen wirken bis auf die Ebene 

der Flächennutzungsplanung. Entsprechend § 5 Abs. 2 Satz 2b und 2c BauGB sind im FNP auch Anlagen, Einrichtun-

gen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken bzw. die der Anpassung an den Klimawandel 

dienen, darzustellen. Das betrifft insbesondere die Ausweisung von Flächen für die Nutzung regenerativer Energien.  

Unter erneuerbaren (regenerativen) Energien werden Ener-

gien aus Quellen bezeichnet, welche sich kurzfristig von selbst 

erneuern oder deren Nutzung nicht zur Erschöpfung der 

Quelle beiträgt. Hierzu zählen u.a. Wasserkraft, Windkraft, 

Solarenergie, Biomasse, Biogas und Geothermie. Erneuerbare 

Energien dienen in beträchtlichem Umfang der Stromgewin-

nung - Wasserkraft, Windenergie und Photovoltaik faktisch 

zu 100 Prozent. Aus Biomasse gewinnt man sowohl Strom als 

auch Wärme. In Abbildung 4 wird deutlich, in welcher Rele-

vanz dabei die genannten Energiequellen zueinander stehen. 

In Sachsen ist Biomasse im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 

mit größerem Anteil vertreten, gefolgt noch Windenergie und 

Photovoltaik mit etwa gleichem Anteil. Die Nutzung von Was-

serkraft als Energiequelle hat in Deutschland und Sachsen nur 

eine untergeordnete Bedeutung.  
 

Abb. 6: Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Sachsen 2022 

Quelle: DŜƴŜǎƛǎ hƴƭƛƴŜ α9ǊƴŜǳŜǊōŀǊŜ 9ƴŜǊƎƛŜƴΥ !ƴƭŀƎŜƴΣ ƛƴǎǘŀƭƭƛŜǊǘŜ !ƴƭŀƎŜƴ-Leistung, Bruttostromerzeugung, Energieträger ς Sachsen - WŀƘǊŜά  

 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2025 | Stand: 09.12.2025 (Eigene Darstellung, Auswertung Tabelle) 

 

2.3.1 Klimapolitische Rahmengebung 
Die Ergebnisse der Klimakonferenz von Paris bilden die Grundlage für alle klima- und energiepolitischen Maßnah-

men auf europäischer und nationaler Ebene.  

Zur besseren Steuerung hat der Bund im Klimaschutzplan 2050 und dem daraus abgeleiteten Maßnahmenpro-

gramm 2030 bis zum Jahr 2030 auch sektorale Ziele verankert. Insgesamt sollen die Emissionen gegenüber dem Jahr 

1990 um mindestens 65 % (bis 2030) [bis 2040: mindestens 88 %; THG-Neutralität ab 2045] gesenkt werden. Das 

seit August 2021 novellierte Bundes-Klimaschutzgesetz12 setzt hierfür den rechtlichen Rahmen und schreibt kon-

krete Zuständigkeiten und Prozesse fest für die Umsetzung, das Monitoring und die Steuerung.  

Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)13 sind die Ausbauziele für erneuerbare Energien deutlich angeho-

ben. Im Jahr 2030 sollen demnach 80 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien 

stammen. Nach der Vollendung des Kohleausstiegs wird die Treibhausgasneutralität der Stromversorgung ange-

strebt. 

                                                                 
11  vgl. Kleine Anfrage Sächs. Landtag (Drs.-Nr.: 8/4724) zur Nachnutzung Tagebauflächen (05.11.2025): S 5 
12  Bezug auf KSG (2019), Stand: Änderung durch Art. 1 G v. 15.7.2024 I Nr. 235 
13  Bezug auf EEG (2023), Stand: Änderung durch Art. 1 G v. 21.2.2025 I Nr. 52 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/novellierung-des-eeg-gesetzes-2023972
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Nach dem Beschluss des Bundestags des α²ƛƴŘ-an-Land-DŜǎŜǘȊά zur Erreichung der EEG-Ausbauziele müssen zwei 

Prozent der Bundesfläche für die Windenergie an Land ausgewiesen werden. Dies soll mit dem Gesetz bis Ende 2032 

umgesetzt werden. Bis 2027 sollen 1,4 Prozent der Flächen für Windenergie bereitstehen. Repowering-Maßnahmen 

am selben Standort sind vorzuziehen.14 Der Freistaat Sachsen passte sein Landesplanungsrecht an das Bundes-Wind-

an-Land-Gesetz an und strebte zunächst die Erfüllung der 2%-Flächenvorgabe bereits vorfristig bis 2027 an. Im Säch-

ǎƛǎŎƘŜƴ [ŀƴŘǘŀƎ ǿǳǊŘŜ ŀƳ млΦлфΦнлнр Řŀǎ αDŜǎŜǘȊ ȊǳǊ &ƴŘŜǊǳƴƎ ǇƭŀƴǳƴƎǎǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜǊ ±ƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴ ǳƴŘ ŀƪȊŜǇǘŀƴȊπ

fördernder Maßnahmen iƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ 9ǊƴŜǳŜǊōŀǊŜƴ 9ƴŜǊƎƛŜƴά ōŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴΦ 5ŜƳƴŀŎƘ ǎƛƴŘ ōƛǎ ȊǳƳ WŀƘǊ нлнт ƛƳ 

Freistaat Sachsen mindestens 1,3 % und bis 2032 mindestens 2,0 % der Fläche raumordnerisch für die Nutzung der 

Windenergie auszuweisen.15 

2.3.2 Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2021 (EKP)16 
Um einen Beitrag zur Minderung der THG-Emissionen zu leisten und die Anpassungsfähigkeit zu verbessern, stehen 

den sächsischen Kommunen unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung: Im Rahmen der Stadt- bezie-

hungsweise Dorfentwicklung werden wesentliche Grundlagen für eine nachhaltige Flächennutzung, eine klimascho-

nende Quartiersentwicklung sowie die Minderung negativer Folgen des Klimawandels gesetzt.  

Entsprechend dem Koalitionsvertrag der Sächsischen Staatsregierung werden bis zum Jahr 2024 die planerischen 

und rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Freistaat Sachsen nach dem Ende der Braunkohlenut-

zung seinen Strombedarf bilanziell vollständig mit erneuerbaren Energien decken kann. Das EKP 2021 orientiert sich 

an einem zusätzlichen Ausbau von 10 Terawattstunden (TWh) Jahreserzeugung erneuerbarer Energien bis zum Jahr 

2030. Für das Jahr 2024 beträgt das Zubau-Zwischenziel 4 TWh, wovon der Hauptteil durch Windenergie gewonnen 

werden soll.  

Die Sächsische Staatsregierung hält dabei an einer abschließenden Steuerung der Flächen für Windenergienutzung 

durch Festlegung von Vorrang- und Eignungsgebieten auf Ebene der Regionalplanung fest. 

2.3.3 Regionales Energie- und Klimaschutzkonzept Oberlausitz-Niederschlesien 

(2011) 
Für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien gibt es seit dem Jahr 2012 ein Regionales Energie- und Klima-

schutzkonzept Oberlausitz-Niederschlesien. Dieses verfügt über folgende, die Planungsregion betreffende Inhalte: 

Als allgemeine Ziele werden festgelegt:  
 

Á Ausbau der Erneuerbaren Energien 
Á Erhöhung des KWK-Anteils 
Á Reduzierung des fossilen Heizenergiebedarfs 
Á Senkung der CO2-Emissionen 

 

Innerhalb des Politikfeldes Energie werden verschiedene Handlungsfelder unterschieden, in denen ein Beitrag zur 

Umsetzung der Energieziele Sachsen 2020 geleistet werden kann.   

Für die VG Rietschen/Kreba-Neudorf ist das Kapitel 6.1.2 besonders relevant um das Handlungsfeld 2: Energieerzeu-

gung und -bereitstellung. Hierin wird die Entwicklung und Ansiedlung der Erneuerbaren Energien als Chance für die 

lokale Wertschöpfung und als Beitrag zur regionalen Stärkung gesehen. Klare Ziele werden für den Ausbau erneuer-

barer Energien genannt: 

Á Windenergie soll in dezentraler Konzentration erfolgen 

Á Ausbau der Photovoltaik ist überwiegend auf die Nutzung von Dachflächen zu konzentrieren 

Á Freiflächen sollten nicht vollständig vernachlässigt werden, da (Dach-)Kleinanlagen einen geringen 
Beitrag an der gesamten Stromerzeugung aus PV leisten 

Á ώΧϐ 

Á Innovative Lösungen sollen im Zuge der Energiewende und im Forschungsbereich durch Entwick-
lung, Erprobung und Anwendung unterstützt werden. 

Inhaltlich ist das Regionale Energie- und Klimaschutzkonzept ein wesentlicher und aktueller Baustein. Allerdings kann 

inzwischen der Sachstand als veraltet betrachtet werden und es bedarf zwingend einer Anpassung an die aktuellen 

gesetzlichen Vorgaben und deren Umsetzung für die Region. 

                                                                 
14  Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2023, Abruf , 08.07.2023). 
15  Bezug auf SächsLPlG (2025), vom 11.12.2018, zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 10.09.2025 (SächsGVBl. S. 350) geändert worden ist. 
16  SMEKUL: EKP (2021: 16,18,37,47-48). 
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2.3.4 Klimastrategie der Gemeinde Rietschen (2016) 
Am 09.05.2011 fasste der Gemeinderat der Gemeinde Rietschen den Beschluss, am Programm zur Einführung des 

europäischen Zertifizierung- und Qualitätsmanagementsystems "European Energy Award" (eea) teilzunehmen. Un-

ter dem Slogan "Wir gestalten mit Energie" möchte sich die Gemeinde Rietschen den bewussten und effizienten 

Umgang und die Nutzung von Energie, den Umweltschutz, den Klimaschutz und die ressourcenschonende Mobilität 

zur täglichen Arbeitsaufgabe machen.17 

Die Ziele der Gemeinde sind ein ressourcensparendes Verhalten, um die Energieeffizienz auch unter dem Aspekt des 

Klimaschutzes zu verbessern und damit einen eigenen Beitrag zur Kohlendioxidreduzierung zu leisten.  

Des Weiteren werden in der Strategie als Ziele die Minderung des Wärmeenergieverbrauchs der Gebäude um min-

destens 30% bis zum Jahr 2030 benannt sowie die Wärmeenergieversorgung zu 50 % (rechnerisch) aus erneuerbaren 

Energien bis zum Jahr 2025 und zu 90 % bis zum Jahr 2040 sicherzustellen und die Stromversorgung (rechnerisch) 

bis zum Jahr 2050 zu 120 % aus lokalen alternativen Quellen zu erzeugen. 

2.3.5 NKI-KRL-Potentialstudie-ZUG - Abwärmenutzung Quartier Rietschen 
Die im August 2024 abgeschlossene Studie beinhaltet die Bewertung der überbetrieblichen Nutzung von Abwärme 

aus Industrie und Gewerbe für die Gemeinde Rietschen, speziell für die Wärmeversorgung von Wohngebäuden. Im 

Ergebnis erfolgte ein Szenarienvergleich nach wirtschaftlichen als auch strategischen Gesichtspunkten. Zudem 

wurde ein Umsetzungsfahrplan erstellt, welcher als Leitfaden für die Weiterentwicklung der kommunalen Wärme-

planung sowie für die Durchführung eines Thermal-Response-Tests dient. 

 

Die Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf unterstützt mit der Flächennutzungsplanung die nachhal-

tige Entwicklung der Energieversorgung im Sinne von einer dauerhaft tragfähigen Nutzung der Erneuerbaren Ener-

gien (insbesondere durch Energiegewinnung aus Wind und Photovoltaik). Im Kapitel 5, Flächennutzungsplanung 

werden die konkreten Planungen innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft beschrieben, insbesondere unter Punkt 

5.1.6 Sonderbauflächen sowie unter Punkt 5.1.7 Sonderbauflächen Erneuerbarer Energien in Abbaubereichen des 

Braunkohletagebaus und im Kapitel 5.4.6 Anlagen für erneuerbare Energien / Wärmenetz wird auf konkrete Anla-

gen aus der kommunalen Wärmeplanung eingegangen. 

  

                                                                 
17  siehe https://www.rietschen-online.de/energiepolitik 



RICHTER + KAUP  Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf  
Ingenieure | Planer | Landschaftsarchitekten   ERLÄUTERUNGSBERICHT ZUM FNP (Stand 10.02.2026) 

PLANVORGABEN 

18 

2.4 Fachplanung und informelle Planungen für das Plangebiet 

2.4.1 Rahmenkonzept Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichland-

schaft 
5ŀǎ αwŀƘƳŜƴƪƻƴȊŜǇǘ ŦǸǊ {ŎƘǳǘȊΣ tŦƭŜƎŜ ǳƴŘ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ .ƛƻǎǇƘŅǊŜƴǊŜǎŜǊǾŀǘŜǎά ŀǳǎ ŘŜƳ WŀƘǊ нлло ōƛƭŘŜǘŜ ŘƛŜ 

Grundlage für die Fortschreibung der Entwicklungsziele und des Rahmenkonzeptes im Jahr 2018. 

Die Handlungsfelder sind Naturschutz und Landschaftspflege, Teichwirtschaft und Fischerei, Waldbewirtschaftung, 

Landwirtschaft, Jagd, Sorbisches Brauchtum, Regionale Identität und Siedlungen, Regionale Wertschöpfung und Ver-

marktung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus und Naturerleben, Verkehr und 

Mobilität sowie Forschung und Monitoring. 

Für die Flächennutzungsplanung besonders relevant sind die Aussagen der Leitbilder in den vier Themenfeldern: 

Á αIŜƛŘŜΣ aƻƻǊ ǳƴŘ ƪƭŜƛƴŜ CƭƛŜǖŜά bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊ ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇŦƭŜƎŜ 

Á α9ƛŎƘŜƴΣ YƛŜŦŜǊƴΣ !ŘƭŜǊƘƻǊǎǘά ²ŀƭŘōŜǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘǳƴƎ 

Á αYǸƘŜΣ ²ŜƛŘŜƴΣ ²ƛƭŘŜ .ƛŜƴŜƴά [ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ  

Á α5ǀǊŦŜǊΣ DŅƴǎŜΣ [ƛƴŘŜƴōƭŀǘǘά {ƻǊōƛǎŎƘŜ ²ǳǊȊŜƭƴΣ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ LŘŜƴǘƛǘŅǘ ǳƴŘ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ   
 

Besonders die städtebauliche Entwicklungsabsicht geht aus dem letzten Thema αǊŜƎƛƻƴŀƭŜ LŘŜƴǘƛǘŅǘ ǳƴŘ {ƛŜŘƭǳƴƎǎπ

ŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά hervor und ist abwägungsrelevant. 

Á Nachhaltige Siedlungsentwicklung durch die Erhaltung der gewachsenen Ortstrukturen und eines funktionellen Gefüges aus 

Arbeits-, Wohn und Kulturbereich  

Á Bewahrung des bau- und kulturgeschichtlichen Erbes durch Erhalt aller Kulturdenkmale und wertvoller Bausubstanz  

Á Sicherung einer dezentralen Versorgungsstruktur der Orte einschließlich der Schulstandorte und Kindertagesstätten  

Á Bewahrung der Funktionalität von Siedlungen als Lebensraum für eine dorftypische Flora und Fauna  

Á Integration von kleinbäuerlicher Tierhaltung, Imkerei und Handwerk als selbstverständliche Elemente in den Dörfern  

Á Nutzung von geeigneten Industriebrachen, Wirtschaftsgebäuden und Hausdächern für die Gewinnung von Solarenergie 

 

Hierzu wird im Rahmenkonzept ausgeführt, dass αŦür die Entwicklung der Dörfer größtenteils abgestimmte Örtliche 

Entwicklungskonzeptionen existieren. Die Siedlungsentwicklung soll sich innerhalb der bestehenden Ortsgrenzen 

maßvoll vollziehen. Neue Flächenversiegelungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Dabei stehen Sanierung und 

Umnutzung vor Neubau. Bauvorhaben sollen sich an den Proportionen, Abmessungen und Materialien der überlie-

ferten Bauweise orientieren, um die regional typische Baukörpergestaltung zu bewahren und weiter zu entwickeln. 

ώΧϐ !ǎǇŜƪǘŜ ŘŜǎ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊŜǎ ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ 9ǊƘŀƭǘ ǊŜƎƛƻƴŀƭǘȅǇƛǎŎƘŜǊ hǊǘǎōƛƭŘŜǊ ǳƴŘ ƘƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜǊ Yǳƭπ

turdenkmäler sind dabei besonders zu beachten.ά 

 

2.4.2 Hochwasserschutzkonzeption 
Für das Plangebiet gibt es folgende Konzepte zur Thematik Hochwasser 

Á Hochwasserschutzkonzeption Weißer Schöps (2019): 
einschließlich von HW-Gefahren- und HW-Risikokarten für den Weißen Schöps 

Die Ermittlungen aus der Hochwasserschutzkonzeption Weißer Schöps (2019) mit Hochwassergefahrenkarten für 

ein Hochwasserereignis Weißer Schöps HQ100 für die Gemeinde Rietschen (Blatt 01: Daubitz- Teicha; Blatt 02: Riet-

schen, Blatt 03: Werda, Hammerstadt; Blatt 04: Neuliebel, Altliebel) sind als Grundlage des aktuell festgesetzten 

Überschwemmungsgebietes für den Weißen Schöps bereits berücksichtigt.   
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2.5 Verbindliche Bauleitplanung und Satzungen 
Innerhalb des Gebietes der Verwaltungsgemeinschaft liegen rechtsverbindliche Bauleitplanungen vor. Neben Be-

bauungsplänen betrifft dies ebenso städtebauliche Satzungen nach BauGB. 

Tab. 3: Im Plangebiet aufgestellte Bebauungspläne und Satzungen  

Rechtskräftige Bebauungspläne und Satzungen 

Gemeinde Rietschen Rechtskraft seit: 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ bǊΦ м α{ƛŜŘƭǳƴƎǎǿŜƎά 15.12.2003 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ bǊΦ н αDŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ ½ƛŜƎŜƭŜƛά 20.09.1994 

Klarstellungs- ǳƴŘ 9ǊƎŅƴȊǳƴƎǎǎŀǘȊǳƴƎ αbƛŜŘŜǊ tǊŀǳǎƪŜά 02.01.2015 

±ƻǊƘŀōŜƴōŜȊƻƎŜƴŜǊ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α²ŜǎǘŜǊƴǎƛŜŘƭǳƴƎ h¢ 5ŀǳōƛǘȊά 15.04.2003 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ Ƴƛǘ ƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘŜƳ DǊǸƴƻǊŘƴǳƴƎǎǇƭŀƴ α9ǊƭƛŎƘǘƘƻŦά 01.09.2015 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αtƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪ-CǊŜƛŀƴƭŀƎŜά ŜƘŜƳΦ C9a!-Gelände Rietschen 15.08.2009 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Teicha 01.12.2020 

Abrundungssatzung Hammerstadt Nr. 1  08.06.2009  

Klarstellungs- ǳƴŘ 9ǊƎŅƴȊǳƴƎǎǎŀǘȊǳƴƎ αhǊǘǎǘŜƛƭ IŀƳƳŜǊǎǘŀŘǘά 
(3 Teilflächen, Einbeziehung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB) 

02.01.2025 

Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung αhǊǘǎǘŜƛƭ 5ŀǳōƛǘȊά 
(2 Teilflächen, Klarstellung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Einbeziehung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3 BauGB) 

02.01.2025 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αLƴŘǳǎǘǊƛŜ- ǳƴŘ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ ¢ŜƛŎƘŀά 01.09.2025  

мΦ &ƴŘŜǊǳƴƎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αDŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ ½ƛŜƎŜƭŜƛΣ wƛŜǘǎŎƘŜƴά 01.10.2025 

Gemeinde Kreba-Neudorf Rechtskraft seit: 

!ǳǖŜƴōŜǊŜƛŎƘǎǎŀǘȊǳƴƎ α[ŀŎƘŜά  23.01.2007 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α.ƛƻƎŀǎŀƴƭŀƎŜ YǊŜōŀ-Neudorfά Planstand 08.04.2011 

 

Bebauungspläne und Satzungen in Planung 

Gemeinde Rietschen Planstand 

B-tƭŀƴ αbƛŜŘŜǊ PǊŀǳǎƪŜ LLά 
(davon bereits 9 Parzellen über Klarstellungs- ǳƴŘ 9ǊƎŅƴȊǳƴƎǎǎŀǘȊǳƴƎ αbƛŜŘŜǊ tǊŀǳǎƪŜά ǾƻƳ 
02.01.2015 baurechtlich umgesetzt) 

Entwurfs- und Ausle-
gungsbeschluss 
30.09.2024 

B-tƭŀƴ α9ƴŜǊƎƛŜǇŀǊƪ Altliebel/Modergraben ƛƳ ŜƘŜƳŀƭƛƎŜƴ ¢ŀƎŜōŀǳ wŜƛŎƘǿŀƭŘŜά Aufstellungsbeschluss 
29.09.2025 
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3 BESTANDSERFASSUNG UND ENTWICKLUNGSPROGNOSE 

3.1 Historische Entwicklung 

3.1.1 Siedlungsgeschichte 
Mit Beginn des 7. Jahrhunderts besiedelten slawische Stämme das Gebiet zwischen Elbe/Saale und Oder/Queiß. Das 

Kirchspiel Daubitz liegt im alten slawischen Siedlungsgebiet dŜǊ [ǳǎƛȊŜǊΦ 5ŜǊ bŀƳŜ α[ǳǎƛȊŜǊά ƻŘŜǊ α[ǳƴǎƛȊƛά ƭŜƛǘŜǘ ǎƛŎƘ 

Ǿƻƴ αƭƻƴǎƛŎƛƴά ό.ŜǿƻƘƴŜǊ ŘŜǎ {ǳƳǇŦƭŀƴŘŜǎύ ŀōΦ 5ƛŜ 9ƛƎŜƴƘŜƛǘ ŘƛŜǎŜǊ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘ Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ǎƻ ƛƴ ƛƘǊŜƳ bŀƳŜƴΣ Lausitz 

ƻŘŜǊ αϻǳȌȅŎŀάΣ manifestiert. 

Ab dem 10. Jahrhundert wurde die Entwicklung in den sorbischen Siedlungsgebieten durch die deutsche Eroberungs- 

und Siedlungspolitik überlagert. Die bis zu diesem Zeitpunkt eigenständigen sorbischen Stämme verloren ihre Un-

abhängigkeit. Ab ca. 1100 begann die teilweise gezielte Ansiedlung fränkischer, flämischer, thüringischer und säch-

sischer Bauern. 

Die sorbische Bevölkerung ging im 13.-15. Jahrhundert im Wesentlichen in der deutschsprachigen Bevölkerung auf. 

LƳ WŀƘǊŜ мпмл ǿǳǊŘŜ ŘƛŜ α[ǳǎƛǘȊά ŀǳŦ Řŀǎ .ǳŘƛǎƛƴŜǊ [ŀƴŘ ŜǊǿŜƛǘŜǊǘΣ ǿƻǊŀǳǎ ŘƛŜ ƻōŜǊŜ α[ǳǎƛǘȊά ǳƴŘ ǎǇŅǘŜǊ das Mark-

grafentum Oberlausitz hervorging. Das eigentliche Markgrafentum Lausitz erhielt den Namen Niederlausitz.  

Mit der sogenannten hochmittelalterlichen Landnahme kam es auch hier zum Wachstum der kleinen Bauerndörfer 

und gleichzeitig auch zur tiefgreifenden Umgestaltung fast aller Lebensräume in deren Nähe. Umgestaltet wurden 

insbesondere die natürlichen Flüsse, die Wälder sowie die Moore (die es direkt am Pfad nicht mehr gibt). Andere 

Lebensräume wie die Teiche, die Wiesen und Felder und die Parke sind überhaupt erst mit der dauerhaften Besied-

lung entstanden. Sie bilden zusammen mit den Dörfern unsere hiesige Kulturlandschaft. 

Während die Teiche ab 1250 geplant angelegt wurden (erst an den Klöstern, später an den Gütern), entstanden die 

Heiden im PrinzƛǇ αǳƴŀōǎƛŎƘǘƭƛŎƘά ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ ƴƛŎƘǘ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ bǳǘȊǳƴƎ ŘŜǊ ²ŅƭŘŜǊΦ 5ŀōŜƛ ǎǇƛŜƭǘŜ ŘƛŜ ±ŜǊŀǊōŜƛǘǳƴƎ 

eines schon altbekannten Rohstoffes eine entscheidende Rolle: das Raseneisenerz. Dieser Bodenschatz war reichlich 

vorhanden und leicht zu gewinnen, da er nahe an der Bodenoberfläche lag. Die Gewinnung war natürlich mit Ein-

griffen in die Vegetation und den Boden verbunden. Es zeigte sich aber, dass die Pflanzen auf den nassen Wiesen- 

und Waldflächen nach der Erzgewinnung besser als zuvor wuchsen. Viel problematischer war die Gewinnung und 

Herstellung des Brennstoffs, den man zur Aufschmelzung des Eisenerzes benötigte. Der enorme Holzkohlebedarf 

führte zur Abholzung fast aller natürlicher Wälder.  

Im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) verloren die Sorben nahezu die Hälfte ihrer Bevölkerung und das sorbische 

Sprachgebiet schrumpfte.  

Das sorbische Siedlungsgebiet erfuhr im Zuge des Wiener Kongresses 1815/16 eine territoriale Neugliederung, 

wodurch auch das Verwaltungsgebiet von Sachsen nach Preußen in die Provinz Niederschlesien, Regierungsbezirk 

Liegnitz wechseln musste. Die preußische Sorbenpolitik des 19. Jahrhunderts war sehr restriktiv. Konnte sich das 

kulturelle Leben in Sachsen im Zuge der bürgerlichen Revolution von 1848 in Teilen entfalten, wurden in Preußen 

kaum Zugeständnisse gemacht. Vielmehr bemühte sich die preußische Regierung die sorbische Bevölkerungsgruppe 

zu germanisieren.  

Unter den demokratischen Verhältnissen der Weimarer Republik boten sich bessere Möglichkeiten zur Entfaltung 

volkstümlicher Aktivitäten, denen jedoch mit dem Nationalsozialismus durch das Verbot der Sprache, von Vereinen 

und Organisationen ein jähes Ende gesetzt wurde. Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Domowina wieder gegründet. 

Die Sorben erhielten in der DDR-Verfassung den Status einer nationalen Minderheit. Die sorbische Kultur und Wis-

senschaft konnte sich erstmals in der Breite und mit einer gewissen Eigenständigkeit entwickeln. 

Nach dem politischen Umbruch 1990 hatten sich die Gemeinden der heutigen Verwaltungsgemeinschaft den tief-

greifenden Änderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu stellen. Die Verwaltungsgemeinschaft wurde 

nach der Auflösung des Verwaltungsverbandes Heidedörfer zum 1. Januar 2000 von den Gemeinden Rietschen und 

Kreba-Neudorf gegründet.  

Der Prozess des Strukturwandels in der Lausitz ist keineswegs abgeschlossen, sondern schreitet kontinuierlich voran. 

Er wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Die Globalisierung der Wirtschaft, der Klimawandel und die 

Digitalisierung sind wichtige Treiber mit starkem Einfluss auf die Wirtschaft und Lebensweisen der Region. Der Be-

schluss, dass die Kohleverstromung in ganz Deutschland bis 2038 beendet werden soll, wird weitere Herausforde-

rungen für die Kohleregionen und speziell für die Lausitz mit sich bringen.  
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Historische Dorf- und Flurformen sowie ländliche Bausubstanz stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der 

Siedlungsgeschichte und regionaltypischen Bewirtschaftungen und sind ein wertvolles ländliches Erbe. 

 

Gemeinde Rietschen: Siedlungsentwicklung und -struktur der Ortsteile18 
 

Rietschen (obersorbisch: wţőƛŎȅ) 

5ƛŜ ŦǊǸƘŜǎǘŜ ǳǊƪǳƴŘƭƛŎƘ 9ǊǿŅƘƴǳƴƎ ŘŜǊ DǳǘǎǎƛŜŘƭǳƴƎ ŀƭǎ αRecziczά ǎǘŀƳƳǘ 
aus dem Jahr 1362. Vor der Industrialisierung bildete der Gutskomplex von 
Rietschen den Mittelpunkt des Ortes. 

Entwicklung zur Industriegemeinde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts mit Sägewerken, Glashütten und Silikat- und Schamottewerken. 

Ursprünglich zum Kirchspiel Daubitz gehörend, erhält Rietschen 1916 für 
den Ort selbst und die Gemeinden Werda, Hammerstadt, Linda, Neuliebel 
und Nieder Prauske eine Tochterkirche. Erst 1956 wurde Rietschen selbst-
ständige Kirchgemeinde. 

Seit 1867 hat Rietschen einen Eisenbahnanschluss. 

In der Schrotholzhaus-{ƛŜŘƭǳƴƎ α9ǊƭƛŎƘǘƘƻŦά IƛŜǊ ǎƛƴŘ нлл ōƛǎ олл WŀƘǊŜ ŀƭǘŜ 
Holzhäuser aus dem Tagebaugebiet Reichwalde umgesetzt, saniert und 
zur Nutzung hergerichtet. 

 

Rietschen 

 

Daubitz (obersorbisch: Dubc) 

Der deutsche Name Daubitz leitet sich vom sorbischen Namen Dubc ab, 
der wiederum auf das slawische Wort dub Ψ9ƛŎƘŜΩ ȊǳǊǸŎƪƎŜƘǘΦ  

Daubitz ist ein Straßenangerdorf, das ursprünglich von Sorben angelegt 
und im 12. und 13. Jahrhundert von Deutschen Siedlern umgestaltet und 
erweitert wurde. Etwa in dieser Zeit entstand am westlichen Ende von 
Daubitz ein Rittergut mit Schloss und Mühle. 

Bereits relativ früh existierte in Daubitz eine Schule. Sie ist für das Jahr 
1589 belegt, was etwa zwei Jahrhunderte vor den Schulgründungen der 
meisten umliegenden Orte sowie der nördlich gelegenen Standesherr-
schaft Muskau liegt. Ihr Einzugsbereich erstreckte sich über das gesamte 
Kirchspiel (auch Rietschen). 

Die bereits 1409 urkundlich erwähnte Kirche zu Daubitz wurde 1651 gegen 
eine Holzfachwerkkirche ersetzt, die 1714 einen Turm erhielt. Bis 1858 
fanden in ihr sorbisch- und deutschsprachige Gottesdienste statt. 

Neben dem eigentlichen Dorf gehören zu Daubitz die Siedlung Neu-
Daubitz, die Häusergruppen Heidehäuser und Walddorf sowie die Streu-
siedlung Feldhäuser.  

 

Walddorf 

Der Ort ist 1795 in einem Daubitzer Kirchenregister erwähnt. Es handelt 
sich um das ehemalige Vorwerk nordöstlich von Daubitz. Die Ansiedlung 
bestand 1833 aus einem Vorwerk und zwölf Häuslerstellen. Im Nebener-
werb betrieb man im Ort einen Pechofen. 

Heidehäuser 

Heidehäuser sind eine in der Heide gelegene Waldsiedlung. Ob es sich mit 
ŘŜǊ ŀǳŦ ŘŜǊ hōŜǊƭŀǳǎƛǘȊƪŀǊǘŜ Ǿƻƴ мтрф ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘŜƴ {ǘŜƭƭŜ αIŜȅŘŜ-Iŀǳǖά 
um Walddorf handelt, ist nicht sicher. 

 

Daubitz 
 

 
Walddorf 

 
Heidehäuser 

                                                                 
18 Verwendete Quellen: Broschüre LK GR 2016: S. 62; Naturlehrpfad Kreba-Neudorf; von der Muskauer Heide zum Rotstein: Seite 255-258 Autor: 

Bettina Michalsky; Alle Abbildungen zur Beschreibung der Siedlungsentwicklung in den alten und neuen Ortsteilen sind der DTK entnommen 

(Darstellung Grundkarte und Flurstücksgrenzen) [eigene Darstellung R+K 25.09.2024]. 
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Teicha (obersorbisch: Hatk)19 

Ein in der Gemarkung gefundenes bronzezeitliches Gräberfeld belegt eine 
vorgeschichtliche Siedlungstätigkeit. Bis Anfang des 16. Jahrhunderts ge-
hörte das Dorf noch zur Grundherrschaft Daubitz, spätestens ab 1532 
wurde diese dann vom Rittergut in Teicha ausgeübt. Es handelt sich um 
eine Gutssiedlung mit Gutsblockflur. 

Im 18. und 19. Jahrhundert wurden mit Wasserkraft zwei Mühlen, darun-
ter eine Ölmühle, betrieben; eine wasserkraftbetriebene Garnbleiche exis-
tierte bis 1895. Die 1907 gegründete Bergbaugesellschaft Teicha, das spä-
tere Schamottewerk Rietschen, widmete sich dem Abbau der Lehm- und 
Tonvorkommen, die unter anderem von einer Ziegelei und zwei Töpfe-
reien weiterverarbeitet wurden. 

Von 1936 bis1947 wurde der Ort umbenannt in Teichrode , danach wieder 
Teicha. 

 

Teicha 

Altliebel (obersorbisch: StaǊȅ [ǳōƻƭƵ) 

Archäologische Funde belegen Besiedlungen während der Mittel- und 

Jungsteinzeit sowie der Bronzezeit.20 Mit der Erwähnung um 1395 in ei-
nem Görlitzer Stadtbuch ergibt sich der älteste schriftliche Nachweis für 
Altliebel. Nach zahlreichen wechselnden Eigentümern erwarb 1695 Curt 
Reinicke Graf v. Callenberg das Gut für die Standesherrschaft Muskau. Die 
Einwohner lebten vorwiegend von der land-, Wald- und Teichwirtschaft. 
Bereits 1922/23 verkauften die Bauern ihr Land wegen der Braunkohlevor-
räte an die Grube Welzow. 

 

 

Altliebel 

Nieder Prauske (obersorbisch: Delnje Brusy) 

Gräberfunde belegen eine Besiedlung der Gemarkung bereits in der Bron-
zezeit. Wann Nieder Prauske angelegt wurde, ist heute unklar, zumal auch 
die Namensähnlichkeit und geographische Nähe zu Ober Prauske keine 
eindeutige Zuordnung früher Urkunden zulassen. Der Ortsname entwi-
ckelte sich von Prawsk (1456) über Prawssigk (1515), Brauske (1732), 
Brausberg (1745), Prauska (1791) zu Prauske (1845). Der deutsche und der 
ƻōŜǊǎƻǊōƛǎŎƘŜ bŀƳŜ ƭŜƛǘŜƴ ǎƛŎƘ ǾƻƳ ŀƭǘǎƻǊōƛǎŎƘŜƴ ²ƻǊǘ ōǊǳǎ αWetzsteinά 
ab. 

Die Form des Dorfes als erweiterter Rundweiler lassen auf eine sorbische 
Ortsgründung schließen, die von deutschen Siedlern während der Zeit der 
Ostsiedlung erweitert wurde.21 

In Nieder Prauske wurden zwei Ziegeleien betrieben. 

 

Nieder Prauske 

Neuliebel (obersorbisch bƻǿȅ [ǳōƻƭƵύ 

Neuliebel wurde erstmals im Jahr 1590 urkundlich erwähnt. 1603 folgte 
die Nennung als Neu-Lublein. 1663 wurde der Ort ein Rittergut, für das 
Jahr 1768 ist die Namensform Neu Liebel belegt. Es handelt sich um eine 
Gutssiedlung. Die Einwohner lebten vorwiegend von der land-, Wald- und 
Teichwirtschaft. 

 

 

 

Neuliebel 

                                                                 
19  Von der Muskauer Heide zum Rotstein. Heimatbuch des Niederschlesischen Oberlausitzkreises. S. 253 
20  Von der Muskauer Heide zum Rotstein. Heimatbuch des Niederschlesischen Oberlausitzkreises. S. 247 
21  Von der Muskauer Heide zum Rotstein. Heimatbuch des Niederschlesischen Oberlausitzkreises. S. 249 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gemarkung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bronzezeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4berfeld
https://de.wikipedia.org/wiki/Rittergut
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserm%C3%BChle
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lm%C3%BChle
https://de.wikipedia.org/wiki/Bleichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schamotte
https://de.wikipedia.org/wiki/Lehm
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonminerale
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziegelei
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6pferei
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6pferei
https://de.wikipedia.org/wiki/Obersorbische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Obersorbische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Bronzezeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Bronzezeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Wetzstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rundweiler
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Ostsiedlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziegelei
https://de.wikipedia.org/wiki/Obersorbische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Rittergut
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Hammerstadt (obersorbisch: IŀƳƻǊǑŏύ 

In der Gemarkung von Hammerstadt gab es mehrere archäologische 
Funde, die sich zum Teil vermutlich der Jungsteinzeit, zum Teil sicher der 
Bronzezeit zuordnen lassen. Die urkundliche Ersterwähnung erfolgte im 
Jahr 1403 als Hammerstad in einer Görlitzer Ratsrechnung. Zu dieser Zeit 
gehörte der Ort bereits der Herrschaft Rietschen, der Name deutet auf ei-
nen Eisenhammer hin, in dem die lokal vorhandenen Raseneisenerzvor-
kommen verarbeitet wurden. 

Spätestens seit dem frühen 17. Jahrhundert gab es im Ort ein Rittergut, 
das eine eigene Grundherrschaft bildete.22 

 

Hammerstadt 

Werda (obersorbisch Wjerto) 

Im Jahr 1411 wurde Werda mit dem Namen Werde urkundlich erwähnt. 
Weitere überlieferte Ortsnamensformen sind Werdau im Jahr 1546 und 
schließlich Werda seit 1767. Der Ortsname geht auf die sorbische Bezeich-
ƴǳƴƎ ǿƧŜǊŏŜŏ ŦǸǊ αǎŎƘǊŀǳōŜƴΣ ŘǊŜƘŜƴΣ ōƻƘǊŜƴά ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ ²ŀǎǎŜǊǿƛǊōŜƭ Ȋǳπ
rück. Werda war 1604 als Rittergut erwähnt.  

Im Jahr 1936 wurde der Ortsname im Zuge der nationalsozialistischen Ger-
manisierungen sorbischstämmiger Ortsnamen vorübergehend zu Insel-
heide geändert. 

 

Werda 

 

 

Gemeinde Kreba-Neudorf (sorbisch: Chrjebja-Nowa Wjes):   

Siedlungsentwicklung und -struktur der Ortsteile23 
Das ehemalige Gutsdorf Kreba ist der heutige Hauptort der Gemeinde. Die drei eingemeindeten Orte Neudorf, 

Tschernske und Lache liegen alle nicht weit entfernt. Das nordöstlich gelegene Angerdorf Tschernske gehörte schon 

seit rund 400 Jahren zu Kreba. Die kleine Siedlung Lache entstand erst im 19. Jahrhundert. Seit 1972 gehört auch das 

südlich gelegene Gassengruppendorf Neudorf zur Gemeinde. Kreba und Neudorf liegen direkt am Schwarzen 

Schöps. Tschernske und Lache liegen etwas weiter östlich, mitten in der Feldflur.  

Kreba, Tschernske und Neudorf entstanden im Zuge der hochmittelalterlichen Landnahme oder Binnenkolonisation 

im 13. bis 14. Jahrhundert als Zuwanderer aus Franken, Thüringen, Sachsen und Flandern in das altslawische Sied-

lungsgebiet der Milzener kamen. Diese siedelten seit dem 6. Jahrhundert als Ackerbauern und Viehzüchter vor allem 

in den fruchtbaren Gefilden etwas weiter südlich, nutzten aber auch schon die hiesigen Sumpferze zur Eisengewin-

nung. Entscheidend für die Siedlungsgründungen im Hoch- und Spätmittelalter war die Nutzung der Wasserkraft zur 

wƻƘŜƛǎŜƴŀǳŦōŜǊŜƛǘǳƴƎΦ 5ǳǊŎƘ ŘƛŜǎŜ ŜǊǎǘŜ α9ƴŜǊƎƛŜǿŜƴŘŜά ƪƻƴƴǘŜƴ ŘƛŜ ǎŎƘƭǳƳƳŜǊƴŘŜƴ wŜƛŎƘǘǸƳŜǊ ŘŜǊ bŀǘǳǊ Ŝƛƴπ

facher genutzt werden und mehr Menschen ernähren. Weite Teile des schwer zugänglichen Sumpflandes wurden 

entwässert, umgestaltet und in Kultur genommen. 

  

                                                                 
22 Von der Muskauer Heide zum Rotstein. Heimatbuch des Niederschlesischen Oberlausitzkreises. S. 248 
23 Verwendete Quellen: Broschüre LK GR 2016: S. 62; Naturlehrpfad Kreba-Neudorf; von der Muskauer Heide zum Rotstein: Seite 255-258 Autor: 

Bettina Michalsky; Alle Abbildungen zur Beschreibung der Siedlungsentwicklung in den alten und neuen Ortsteilen sind der DTK entnommen 

(Darstellung Grundkarte und Flurstücksgrenzen) [eigene Darstellung 25.09.2024]. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Obersorbische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Bronzezeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenhammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Raseneisenerz
https://de.wikipedia.org/wiki/Raseneisenerz
https://de.wikipedia.org/wiki/Rittergut
https://de.wikipedia.org/wiki/Obersorbische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Rittergut
https://de.wikipedia.org/wiki/Germanisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Germanisierung
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Kreba ς Chrjebja 

Das Gut Crobe wurde 1409 erstmals als Marktflecken der Baruther Herr-
schaft der Familie von Gersdorff erwähnt. Der Ortsname Crobe wurde 
wahrscheinlich aus dem altsorbischen Wort krob gebildet. Es könnte sich 
um eine Senke im Boden oder ein Gerät zum Fischfang handeln . In den 
α{ŜƴƪŜƴ ƛƳ .ƻŘŜƴάΣ ŘŜƴ ǎǳƳǇŦƛƎŜƴ bƛŜŘŜǊǳƴƎŜƴΣ ƭŀƎ ŘŜǊ .ƻŘŜƴǎŎƘŀǘȊΣ ŘŜǊ 
Kreba über viele Jahrhunderte zu einem gewissen Wohlstand und regiona-
ler Bedeutung verhalf: das Raseneisenerz. Das Krebaer Erz war besonders 
hochwertig und gut zu verarbeiten.  

Der Holzmangel führte um 1850 zum Niedergang der heimischen Eisenver-
hüttung. Durch Teich- und Forstwirtschaft kam der Ort zu Wohlstand. Aus 
den Erträgen konnte das Schloss erneuert, der erste Wasserturm errichtet 
und ein Landschaftspark nach den großen Vorbildern aus Wörlitz und Bad 
Muskau angelegt werden. 

Typisch für den Ort ist seine vorwiegende Wohnfunktion in ländlich ruhi-
ger Lage. Diese Qualitäten sowie die Lage im Biosphärenreservat und da-
mit begünstigte Nahverkehrsanbindung lassen auch künftig Wohnansied-
lungen im Ortsteil erwarten. 

 
Kreba 

Lache ς 2ƻǊƴŀ ¢ǊǳƘŀ 

Während die Teiche und der Lachgraben bereits vor 500 Jahren dort ange-
legt wurden, ist der Ort relativ jung. Anfangs hießen die beiden großen 
¢ŜƛŎƘŜ ŜƛƴŦŀŎƘ α{ŎƘǿŀǊȊŜǎ [ǳƎŎƪά ǳƴŘ α²ŜƛǖŜǎ [ǳƎŎƪά όYŀǊǘŜ мтрфύΣ ŀƭǎƻ 
Luch, was Sumpf, Moor oder Bruch bedeutet. Um sie auch in der Kurzform 
unterscheiden zu können, wurde das Schwarze Luch zur Schwarzen Lache. 
Der erst nach 1870 entstandene Ort heißt im Deutschen nach dieser Kurz-
ŦƻǊƳ ŘŜǎ ¢ŜƛŎƘƴŀƳŜƴǎΦ {Ŝƛƴ ŀƭǘǎƻǊōƛǎŎƘŜǊ bŀƳŜ ƛǎǘ 2ƻǊƴŀ ¢ǊǳƘŀ ǳƴŘ ōŜπ
deutet wahrscheinlich Schwarzer Graben. Das älteste Gebäude des Ortes 
ist die Alte Försterei unweit des nordwestlichen Teichufers (ca. 1820). Im 
Laufe des Jahrhunderts folgten einige Feldhäuser westlich und nördlich 
des Teiches, die ursprünglich alle zu Tschernske gehörten (Feldhäuser). 

 
Lache 

Neudorf ς Nowa Wjes 

bŜǳŘƻǊŦ ǿǳǊŘŜ мпфл Ƴƛǘ αNewendorfŦ ƛƴ ŘŜǊ ƘŜȅŘŜά erstmals urkundlich 
erwähnt. Es hat die Siedlungsstruktur eines Gassengruppendorfes mit Ge-
wannflur und Gutsblöcken.   
Durch die Lage am Schwarzen Schöps hatte Neudorf zeitweise zwei Müh-
len. Der Siedlungskern liegt östlich des Flusses. Westlich liegen die bis zu 
15 m hohen Binnendünen, die sich nach der letzten Eiszeit hier gebildet 
haben. Sie bilden die höchsten Erhebungen der Gemeinde (158 m NHN) 
und werden hier Berge genannt. 

Kirchlich gehört Neudorf von alters her zu Kreba.   
In einem Teilungsvertrag der Baruther Gutsherrschaft von 1519 wurden 
die Besitzverhältnisse der Erben von Kreba und Neudorf neu geregelt.  
Die Besitzer von Kreba, Johann Graf v. Einsiedel, kaufte im Jahr 1900 das 
am Schwarzen Schöps gelegene Anwesen mit der Mühle. Durch den Bau 
einer Holzschleiferei und Pappenfabrik im selben Jahr begann für Neudorf 
ein nicht vorhersehbarer Aufschwung. 

 
Neudorf 

Tschernske ς 2ŜǊƴǎƪ 

¢ǎŎƘŜǊƴǎƪŜ ǿǳǊŘŜ мпно ŀƭǎ α/ȊƛǊƴƛǎƪƛά ŜǊǎǘƳŀƭǎ ǳǊƪǳƴŘƭƛŎƘ ŜǊǿŅƘƴǘ ǳƴŘ ƛǎǘ 
eine slawische Gründung. Der NŀƳŜ ¢ǎŎƘŜǊƴǎƪŜ ǿǳǊŘŜ Ǿƻƴ ǎƻǊōƛǎŎƘ őƻǊƴȅ 
ΰǎŎƘǿŀǊȊΨ ŀōƎŜƭŜƛǘŜǘΦ 5ŀǎ {ǘǊŀǖŜƴŀƴƎŜǊŘƻǊŦ ƭƛŜƎǘ ŜƛƴŜƴ YƛƭƻƳŜǘŜǊ ƴƻǊŘǀǎǘπ
lich von Kreba. Als ehemaliges Vorwerk des Krebaer Gutes war es ein Bau-
erndorf mit einer großen Schafzucht.  

Der Ort wurde 1936 in Hirschwalde umbenannt und 1947 erhielt er seinen 
heutigen Namen Tschernske. Der Ort gehörte wie Kreba zur Herrschaft Ba-
ruth und war seit dem 17. Jh. als Pertinenz mit dem Gut Kreba verbunden. 

Heute liegt es inmitten der weiten Großfelderflur Kreba-Neudorf, die im 
Zuge der Kollektivierung in den 1960er Jahren entstand.  

Tschernske 
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3.1.2 Tatsächliche Flächennutzung 
Die aktuelle Flächenverteilung entsprechend den statistischen Angaben24 zeigt überdurchschnittlich großflächige 

Waldbestände (ca. 53 %) sowie einen hohen Anteil an Acker-, Grün- sowie Wasserflächen (ca. 33 %). Diese Flächen-

nutzung deckt sich mit der Charakterisierung eines ländlichen, siedlungsarmen Raumes. 

Das Thünen-Institut weißt dem gesamten Landkreis Görlitz den Typus des ländlichen Raumes: eher ländlich/wenig 

gute sozioökonomische Lage zu.25 

Aktuelle Flächennutzung 
 

 
Abb. 7: Flächenverteilung  

Quelle:  Statistik Sachsen. Gemeindetabellen. Datenstand 31.12.2022 

Nach der tatsächlichen Flächennutzung des StaLa Sachsen sind die Flächen, die vorwiegend industriellen oder ge-

werblichen Zwecken dienen, in beiden Gemeinden gleich groß (Rietschen 0,55 % und Kreba-Ndf. 0,44%).26 

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ist darauf hinzuarbeiten, dass der tägliche Anstieg der Siedlungs- und Ver-

kehrsflächen im Vierjahres-Durchschnitt bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar zu begrenzen ist. In Rietschen und 

Kreba-Neudorf betrug laut Kommunalen Flächenrechner des Umweltbundesamtes der Anteil der Siedlungs- und Ver-

kehrsfläche an der Gesamtfläche im Jahr 2022: 7,23%.27 Das ist im sächsischen Vergleich (15,1% im Jahr 2022) ein 

niedriger Wert. 

 

FAZIT: allgemeine Aussagen zur Nutzungsverteilung der Verwaltungsgemeinschaft 
Á hoher Flächenanteil großflächige Waldbestände (nicht nur TrÜbPl, ebenso in der Gemeinde Kreba-

Neudorf) 

Á geringer Anteil an Siedlungs- und Verkehrsfläche (6,4 %) steht einem großen landschaftlich gepräg-
ten Gemeindegebiet gegenüber. Dies stimmt mit der geringen Bevölkerungsdichte von 32 EW je 
km² überein. 

Á Bemerkenswert: 14 % der Fläche der Gemeinde Rietschen entfallen als Flächen für den Rohstoffab-
bau (Tgb. Reichwalde) 

Á Prägung des Teichgebietes ablesbar: die Gemeindefläche von Kreba-Neudorf weist mit 15 % einen 
deutlich höheren Gewässer-/Teichanteil auf, als die Gemeinde Rietschen mit 4 %. 

Á Erschließungsstruktur ist bestimmt durch städtebauliche Entwicklung: Ausrichtung der Siedlungen 
an den historischen Wegeverbindungen und Eisenbahnanschluss. 

  

                                                                 
24  Hinweis: Flächennutzungen gem. Statistik Sachsen (Flächen nach Art der tatsächlichen Nutzung) ist nicht gleichzusetzen mit den Flächen-

nutzungen des FNP (Flächen nach Art der geplanten Nutzung) nach § 5 BauGB. 
25  Ergebnis des Thünen-Ansatzes zur Abgrenzung und Typisierung ländlicher Räume (© bpb, Thünen-Institut für ländliche Räume, 2021). Im 

Internet unter: https://www.bpb.de/themen/stadt-land/laendliche-raeume/334146/laendliche-raeume-in-deutschland-ein-ueberblick/ 
(Zugriff 25.09.2024) 

26  siehe Hinweis. An diesem Beispiel wird die Diskrepanz zwischen tatsächlicher Nutzung (StaLa) und FNP-Ausweisungen deutlich. 
27 Kommunaler Flächenrechner des UBA. Ausgabe der Datenblätter der Gemeinde Rietschen und Kreba-Neudorf (Zugriff 13.10.2024). 
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3.2 Natur und Landschaft 

3.2.1 Naturräumliche Gliederung  
Das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen ς Kreba-Neudorf ist .ŜǎǘŀƴŘǘŜƛƭ ŘŜǊ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘ αhōŜǊƭŀǳǎƛǘȊŜǊ 

Heide- ǳƴŘ ¢ŜƛŎƘƎŜōƛŜǘά ƎŜƳŅǖ ŘŜǊ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎ Sachsens. (LfULG 2014) 

3.2.2 Oberflächengestalt und Landschaftsbild 
Die Landschaft des Oberlausitzer Heide- und Teichgebietes, als Bestandteil des Lausitzer Urstromtales, ist gekenn-

zeichnet durch feuchte Terrassen, Dünen und Moränengebiete, zwischen denen die Flüsse, wie beispielsweise der 

Weiße Schöps, in breite Auen und Niederungen eintreten. Das geringe Gefälle und die Wanderung der Dünen ver-

ursachten im Laufe der Zeit häufig Veränderungen der Flussverläufe, so dass Ebenen und Hohlformen entstanden, 

die nicht mehr durchflossen wurden und oft vermoorten. Diese tiefen, vernässten Bereiche wurden seit dem Mit-

telalter dazu benutzt, Teiche anzulegen. Das Landschaftsbild wird neben den Wasserflächen durch ausgedehnte 

Waldflächen auf den ärmeren und sandigen Standorten und zahlreiche Ackerflächen auf den fruchtbareren Stand-

orten bestimmt.28 

Vorwiegend aus Niederterrassensanden und -kiesen bestehende Platten mit lokalen Dünenzügen und breite grund-

wassernahe Niederungen und Auen mit holozänen Sedimenten prägen das relativ ebene Relief dieses nordostsäch-

sischen Tieflandsgebietes. Das durchschnittliche Höhenniveau bewegt sich bei 135 - 150 m auf typischem Tieflands-

niveau.29 

Aufgrund des meist sandig-kiesigen Bodens erfolgt in der zumeist mit Kiefernmischwäldern oder -forsten bedeckten 

Landschaft nur inselhaft landwirtschaftliche Nutzung.30 

3.2.3 Böden und Geologie 
Das Gebiet gehört bodengeographisch zur Staugley-, Gley- und Braunpodsolregion der Niederlausitz. Die Ausgangs-

substrate der Bodenbildung sind hauptsächlich durch periglaziale Lagen geprägt. Sie sind nährstoffarm, überwiegend 

stark sandig und äolisch gekennzeichnet.31 

In den Steckbrief zur OHTG (LfULG (a)) ist zum Boden ausgeführt, dass es sich hinsichtlich der Ausgangssubstrate für 

die Bodenbildung vorwiegend um sandig-kiesige Bodenarten mit geringer Bodenfruchtbarkeit, geringen nutzbaren 

Feldkapazitäten und hohen Infiltrationsraten handelt. Im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet dominiert jedoch der 

Grundwassereinfluss gegenüber trockeneren Gebietsteilen. 

Ein Teil der Böden ist devastiert. Vor allem im Bereich des Tagebau Reichwalde wurde die natürliche Bodenentwick-

lung gestört. Wo die Bodenbildung auf frisch aufgeschütteten oder freigelegten Substraten neu beginnt, entstehen 

Rohböden mit geringen Humusanreicherungen.   

Die weit verbreiteten und im Oberboden nur sehr schwach lehmigen Talsande werden großflächig vom hoch anste-

henden Grundwasser beeinflusst. Als dominierende Bodenbildungen gelten daher Podsol-Gley und Gley. Diese Bö-

den haben je nach Grundwasserstand geringe bis mittlere Fruchtbarkeit, sind aber durch hohe Verdunstungsraten 

und geringe Schutzfunktion vor Grundwasserkontamination gekennzeichnet. 

3.2.4 Klima 
Sachsen liegt in der gemäßigten Klimazone Mitteleuropas bei vorherrschender Westwindströmung. Da zwischen den 

westlichen Meeren und dem Freistaat bereits einige schützende Mittelgebirge liegen, ist das Klima kontinentaler 

geprägt als im Westen und Norden Deutschlands. Dies zeigt sich vor allem durch kältere Winter und trockenere 

Sommer als in anderen Teilen der Bundesrepublik.   

Mit 740 mm Jahresniederschlag in Rietschen bzw. 786 mm Jahresniederschlag in Kreba-Neudorf (Durchschnittlicher 

Jahresniederschlag der Jahre 1991 bis 2021) sind die Jahresniederschläge im Verhältnis zu den nordwestsächsischen 

Trockengebieten noch relativ hoch32. Die Jahresmitteltemperatur liegt in Rietschen bei 9,7° C und in Kreba-Neudorf 

bei 9,9° C 33. 

                                                                 
28  Vattenfall (2016): 12f 
29  vgl. Fachbeitrag zum Landschaftsprogramm [LfULG (a)]: 1 
30  ebenda: 11 
31  Vattenfall (2016): 13 
32 Climate-Data.org: Daten für Rietschen und Kreba-Neudorf. Abgerufen am 11.09.2024 
33 Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG): Klimainformationen für 

Kommunen. Abgerufen am 11.09.2024. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4%C3%9Figte_Zone
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontinentalklima
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Abb. 9: Niederschlags- und Temperaturkurve für Kreba-Neudorf  

Quelle  Climate-Data.org. Datenstand 11.09.2024 

In der Temperaturentwicklung ist in den letzten Jahren eine deutliche Änderung zu verzeichnen. Die Jahresmittel-

werte der Temperatur sind seit der Referenzperiode 1961 bis 1990 in der Verwaltungsgemeinschaft bereits um 

1,1° C angestiegen und werden laut der Prognose des LfULG Sachsen weiter bis auf über 4° C (Jahresmittelwerte der 

Jahre 2071 bis 2100) ansteigen (vgl. Abb. 10). Es wird eine starke Zunahme an heißen Tagen (mehr als 30° C Tages-

maximumtemperatur) geben, Dauerfrost wird immer weniger wahrscheinlich und die Kälteperioden werden abneh-

men.34 

  

                                                                 
34 (LfULG): Klimainformationen für Kommunen (Rietschen und Kreba-Neudorf) Abgerufen am 11.09.2024. 
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Abb. 8: Niederschlags- und Temperaturkurve für Rietschen 

Quelle: Climate-Data.org. Datenstand 11.09.2024 
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Abb. 10:  Temperaturentwicklung, heiße Tage und Frosttage für Rietschen und Kreba-Neudorf (Quelle: LfULG: Klimainformationen für 
Kommunen (ReKIS). Datenstand 11.09.2024) 

 

Eine wichtige Größe für die Klimaentwicklung der Region ist die klimatische Wasserbilanz. Sie wird durch die Diffe-

renz der Jahresniederschlagssumme und der Verdunstung gekennzeichnet und zeigt, wie viel Wasser der Atmo-

sphäre zur Verfügung steht.35 Selbst bei gleichbleibendem Niederschlag nimmt das atmosphärisch verfügbare Was-

ser durch zunehmende Verdunstung ab. Trockenheitsschäden nehmen zu und die Grundwasserstände nehmen ab. 

Die zukünftigen Herausforderungen bei der Klimaentwicklung werden sein: 

Á Starke Zunahme der Sommertemperaturen 

Á Starke Belastung für den Kreislauf, insbesondere für Ältere 

Á Neue Krankheitsüberträger und Erreger 

Á Erhöhtes Schädlingsaufkommen 

Á Abnahme der Sommer- und Zunahme der Winterniederschläge, allerdings geringe Änderung des mittleren 

Jahresniederschlags 

Á Längere Trockenphasen unterbrochen von einzelnen (Stark-)Regenereignissen 

Á Verstärkte Erosion trockener Böden 

Á Mehr Sedimenteintrag in das Kanalnetz 

 

Die wichtigsten Maßnahmen für die Klimaanpassung werden sein: 

Á Berücksichtigung bei der Stadtplanung, z.B. Beschattung, Ausrichtung von Gebäuden, Klimatisierung öffent-

licher Einrichtungen 

Á Erstellung Hitzeaktionsplan 

Á Anpassung der Bauleitplanung und des Gebäudebestandes an die Hitze 

Á Schutz älterer Menschen und kleiner Kinder vor Hitze 

Á Wasserversorgung anpassen (Maßnahmen Wassernutzbarmachung) 

Á Wasserrückhalt in stark versiegelten Bereichen und in der Fläche erhöhen 

Á Trockenheitstolerante Gehölze pflanzen 

Á Bewirtschaftung des Bodens anpassen 

  

                                                                 
35  LfULG: Klimainformationen für Kommunen (Rietschen und Kreba-Neudorf). Klimatische Wasserbilanz. Abgerufen am 11.09.2024. 

Jahr Frühling Sommer Herbst Winter

Ø Temperatur 1961-
1990

8,8 8,4 17,6 9,4 0

1991-2020 9,9 9,6 18,7 9,9 1,6

2021-2050 10,5 10,1 19,9 11,3 0,8

2071-2100 13 12,1 22,8 13,8 3,3

0

5

10

15

20

25

Temperaturentwicklung Kreba-Neudorf

Ø Temperatur 1961-1990 1991-2020

2021-2050 2071-2100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1961-19901991-20202021-20502071-2100

Heiße Tage und Frosttage 
Kreba-Neudorf

Ø jährliche heiße Tage

Ø jährliche Frosttage



RICHTER + KAUP  Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf  
Ingenieure | Planer | Landschaftsarchitekten   ERLÄUTERUNGSBERICHT ZUM FNP (Stand 10.02.2026) 

BESTAND 

29 

3.2.5 Hydrologie und Hydrogeologie 
Die Schutzfunktion der Deckschichten gegenüber Schadstoffen ist im Gebiet überwiegend gering (ungünstig). 

Gründe hierfür sind die dominierenden sandig-kiesigen Sedimente des Pleistozän, die dem Raum seinen Charakter 

verleihen und die durch hohe Sickerwasserraten und geringe Adsorptionsfähigkeit gekennzeichnet sind. 

Grundwasser und Grundwasserbeeinflussung durch den Tagebau 
Im Gebiet befinden sich zwei Grundwasserkörper (GWK): 

Á GWK Muskauer Heide (DESN_NE-1-1): im Wesentlichen nördlicher Teil der Gemeinde Rietschen 

Á GWK Niesky (DESN_SP-2-1): südlicher Teil der Gemeinde Rietschen sowie Kreba-Neudorf. 

Die Grenze beider Grundwasserkörper zeigt zugleich die Wasserscheide zwischen den Flussgebieten Neiße und 

Spree (bzw. Elbe) an, welche ein Teil der gesamtdeutschen Nordsee-Ostsee-Wasserscheide ist.  

Die Grundwasserflurabstände im Gebiet unterliegen seit Beginn der bergbaulichen Tätigkeit im Braunkohlentagebau 

Reichwalde einer Beeinflussung. Die Karte 3 zum Braunkohlenplan für den Tagebau Reichwalde (vgl. Abb. 11) zeigt 

die ermittelte Grundwasserbeeinflussung durch Absenkung des Grundwasserspiegels bis 2030 sowie die schritt-

weise, bis zum Erreichen dieser maximalen Absenkung, ermittelten zeitabhängigen (dynamische) Beeinflussung. Die 

Grundwasserabsenkung betrifft überwiegend Flächen des nördlichen und nordwestlichen Gemeindegebietes Riet-

schen. Nach Beendigung der Tagebautätigkeit ist mit einem Wiederanstieg des Grundwasserspiegels zu rechnen. Zur 

Sicherung der späteren Entwässerung ς als Voraussetzung für Baumaßnahmen und Flächenbewirtschaftung ς ist in 

diesem Bereich der weitestgehende Erhalt trockengefallener Gräben erforderlich.  

 

 Grenze des Grundwasserabsen-
kungsgebietes in seiner maximalen Aus-deh-
nung (und bis zu deren Erreichen er-mittelte 
zeitabhängige Beeinflussungslinien) 
 

 Abbaugrenze für das Abbaugebiet 
ab 01.01.1994 
 
Grundwasserflurabstände für die nordöstli-
che Oberlausitzer Heide- und Teichland-
schaft (1994): 

 

Abb. 11: Einwirkungsbereich der Grundwasserabsenkung durch den Tagebau Reichwalde  

Quelle:  Ausschnitt aus Zielkarte 3 des BKP Reichwalde (1994). 

Oberflächennah anstehende, wasserstauende Schichten verhindern jedoch eine so flächenhafte Absenkung, wie es 

im Hauptgrundwasserleiter der Fall ist. Auf der südlich des Tagebaus anstehenden Endmoräne sind weitflächig ver-

breitete flurnahe Grundwasserstände anzutreffen. Sie stehen mit der großräumigen, vom Bergbau beeinflussten 

Grundwasserströmung nicht im Zusammenhang. Außerhalb der oben genannten Bereiche dominieren im übrigen 

Verwaltungsgebiet Grundwasserflurabstände von 0 bis 2 m (bzw. bis 5 m) unter Gelände.36   

Zur Ableitung des Sümpfungswassers aus den Tagebauen wurden zahlreiche Fließgewässer zu sogenannten Gruben-

wasserableitern umgewidmet und die Gewässerprofile entsprechend der erforderlichen hydraulischen Leistungsfä-

ƘƛƎƪŜƛǘ ŀǳǎƎŜōŀǳǘΦ 5ŀǎ ōŜǘǊŀŦ ǎŜƭōǎǘ CƭƛŜǖƎŜǿŅǎǎŜǊ мΦ hǊŘƴǳƴƎΣ ǿƛŜ ώΧϐ ŘŜƴ ²ŜƛǖŜƴ {ŎƘǀǇǎ ώΧϐΦ 5ŀ ŘƛŜ CƭƛŜǖƎŜǿŅǎǎŜǊ 

vom Grundwasserabsenkungstrichter erfasst waren, wurden sie zur Vermeidung von Versickerungsverlusten stre-

ckenweise abgedichtet.37 

In der Stellungnahme des Bergbaubetreibers LEAG (SN 07.04.2025) heißt es hierzu:  

Der größte Teil der Plangebietsfläche (FNP) liegt östlich bzw. südlich des Tagebaus und somit außerhalb des berg-

baulich beeinflussten Bereichs, da sie gegen den Tagebau durch eine Dichtwand getrennt ist. Dies betrifft die quar-

tären und tertiären Hangendgrundwasserleiter. Von den lateral weit aushaltenden Grundwasserleitern (Gwl) wird 

hier einzig der Liegendgrundwasserleiter Gwl 7 aufgrund der Druckhöhe entspannt, aber nicht entwässert, d. h. nicht 

belüftet. In diesem Liegendgrundwasserleiter wird es nachbergbaulich zu einem GW-Wiederanstieg kommen. 

                                                                 
36  Vgl. Datenportal iDA des LfULG, Kartendarstellung Grundwasserflurabstand 2016 in m unter Gelände, Abruf 04.01.2024. 
37  UBA 2023: Wasserwirtschaftliche Folgen des Braunkohleausstiegs in der Lausitz: S. 51 
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Im Bereich des Truppenübungsplatzes im nordöstlichen Bereich des Vorhabengebietes reicht der bergbaulich beein-

flusste Bereich über das Vorhabengebiet hinweg. Hier wird es zu einem nachbergbaulichen GW-Wiederanstieg kom-

men. 

Grundwasserschutz 
Im südlichen Gebietsrand der Gemeinde Rietschen zwischen Nieder Prauske und der Bahnlinie befindet sich ein 

Ausläufer des gemeindeübergreifenden Trinkwasserschutzgebietes Rietschen (TWSG, Nr. T-5821659), welches aus 

den südöstlich angrenzenden Gemeinden Niesky und Hähnichen ins Gebiet hineinragt. Es handelt sich dabei um ein 

Grundwasserschutzgebiet einschließlich Ufer- und Infiltratentnahme.38 Im Plangebiet liegen die Zonen I und II des 

Gebietes vollständig, sowie ein flächig großer Teil der Zone III-B. Zulässige Bestimmungen und Verbote innerhalb des 

Gebietes sind in der zugehörigen Festsetzungsverordnung beschrieben. Auf diese wird verwiesen. 

Das Trinkwasserschutzgebiet ist nachrichtlich in der Planzeichnung dargestellt (vgl. Kapitel 5.2.4). 

 

Fließgewässer 
Die größten Fließgewässer im Plangebiet sind der Schwarze und der Weiße Schöps als Gewässer 1. Ordnung. Zwei 

Zuflüsse zum Weißen Schöps in der Gemeinde Rietschen sind ebenso Gewässer 1. Ordnung: der Neugraben und 

ebenso der Mühlgraben. Deren Unterhaltungslast obliegt der Sächsischen Landestalsperrenverwaltung und er-

streckt sich auch auf deren Gewässerrandstreifen, festgesetzte Hochwassersüberschwemmungs- und Abflussge-

biete.  

Gewässer 1. Ordnung  
Der Weiße Schöps durchfließt die Gemeinden Kodersdorf, Horka und Hähnichen, bevor er in das Gemeindegebiet 

Rietschen eintritt und dieses nach Westen hin quert. Dabei nimmt er einige Nebenflüsse wie den Daubitzer Dorfgra-

ben, den Neugraben, den Steinbachgraben, weitere kleinere Gräben und die Raklitza auf, bevor er südlich von Reich-

walde, kurz hinter der westlichen Grenze des Verwaltungsgebietes, in den Schwarzen Schöps einmündet.   

Der Verlauf des Weißen Schöps wurde durch den Tagebau Reichwald beeinflusst und zur Fortführung der Tagebautä-

tigkeit in den Jahren zwischen 2011 bis 2014 in den heutigen Verlauf südlich des Tagebaus, über die Ortsteile Werda, 

Neuliebel und Altliebel (Nappatsch), verlegt.39 Das neue Flussbett wurde teils naturnah gestaltet.   

Der Schwarze Schöps quert von Süden aus der Gemeinde Mücka kommend die Gemeinde Kreba-Neudorf in Rich-

tung Reichwalde. Der Abschnitt nach der Einmündung des Weißen Schöps bis zur Mündung in die Spree bei Sprey 

trägt den Namen Schwarzer Schöps bzw. Vereinigter Schöps. 

Gewässer 2. Ordnung 
Die Gewässer 2. Ordnung obliegen der Unterhaltung durch die Gemeinden. Außer den oben bereits angeführten 

größere Zuflüsse des Schwarzen und Weißen Schöps wird das Plangebiet von einer Vielzahl von Gräben durchzogen. 

Es gibt beispielsweise den Fischgraben, Hammergraben, Randgraben, Modergraben, Piskonjegraben, Neuer Graben, 

Niederer Prausker Graben, Ostergraben, Teichscher Grenzgraben, Daubitzer Dorfgraben, Jugend-Koppelgraben, 

Jungferngraben, Schweißgraben, Faudengraben, Kesselgraben, Schlangengraben sowie weitere, zahlreiche, namen-

lose Gräben, welche nur durch eine Gewässerkennzahl (Gw.kz) bezeichnet werden. 

 

Stillgewässer 
In beiden Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft befinden sich ausgedehnte Teichgebiete. Durch den nahen 

Braunkohlentagebau Reichwalde sowie einer Intensivierung der land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit kam es in 

den vergangenen Jahrzehnten zu großräumigen Grundwasserabsenkungen, die sich auf das Gewässersystem ausge-

wirkt haben (siehe oben).   

Um die verbliebenen, ökologisch hochwertigen und artenreichen Teichgebiete sicherzustellen, wurden das Natur-

schutzgebiet Niederspreer Teichgebiet sowie das westlich angrenzende Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und 

Teichlandschaft ausgewiesen und auch das Naturschutzgroßprojekt Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt wird 

durchgeführt. 

Zudem ist als Ersatzmaßnahme aus dem BKP Tgb. Reichwalde, Ziel 13 die Teichgruppe aus: Heideteich, Mittelteich, 

Blumeteich und Alter Schenkteich, in Ergänzung der bestehenden Teichgruppe der Hammerstädter Teiche, neu ent-

standen (Umsetzung 2015). 

                                                                 
38  Vgl. Verzeichnis der Trinkwasserschutzgebiete im Freistaat Sachsen, Stand 12/2024, TWSG Rietschen (T-5821659).  
39  ±ŜǊǿŜƛǎ ŀǳŦ Řŀǎ tƭŀƴŦŜǎǘǎǘŜƭƭǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ α!ǳǎōŀǳ ǳƴŘ ¦Ƴōŀǳ ²ŜƛǖŜǊ {ŎƘǀǇǎά όǇƭŀƴŦŜǎǘƎŜǎǘŜƭƭǘ лфΦлфΦнлммύ 
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Teiche in der Gemeinde Rietschen: 
Á ¢ŜƛŎƘƎǊǳǇǇŜ αIŀƳƳŜǊǎǘŅŘǘŜǊ ¢ŜƛŎƘŜάΥ u. a. Raklitzateich, Ochsenteich, Hatschikteich ς ergänzt durch 

Heide-, Mittel- und Blumeteich 

Á Teichgruppe α¢ŜƛŎƘƎŜōƛŜǘ bƛŜŘŜǊǎǇǊŜŜά: im Plangebiet mit u. a. Lindenteich, Erlichtteich  

Teiche in der Gemeinde Kreba-Neudorf: 
Á Teichgruppe westlich des Schwarzen Schöps: u. a. Münsterteich, Schubertteich 

Á Teichgruppe in der Krebaer Heide: Schwarze Lache, Weißes Lug 

Neben den genannten großen Teichgruppen bestehen zahlreiche weitere kleiner Standgewässer, tlw. alte Mühltei-

che und Feuerlöschteiche nahe den Ortschaften und Kleingewässer fischereiwirtschaftlicher Bedeutung.  

Die Wasserversorgung dieser Gebiete ist ausschließlich vom Niederschlag abhängig.40 

 

3.2.6 Flora und Fauna 
Mehrere Flächen im Untersuchungsgebiet unterliegen einem besonderen Schutz durch europäisches, bundesdeut-

sches und sächsisches Naturschutzrecht.41 Diese Flächen sind nachrichtlich in der Planzeichnung und im Bei-

plan 2: Umwelt dargestellt und werden zusätzlich im Umweltbericht beschrieben. In der Begründung zum Flächen-

nutzungsplan finden sich die ausführlichen Beschreibungen der Schutzgebiete dazu im Kapitel 5.5.4. 

Netz NATURA 2000 
Zum Schutz bestimmter Arten und Lebensraumtypen werden gemäß den Richtlinien 92/43/EWG (Flora-Fauna-Ha-

bitatrichtlinie) und 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) der Europäischen Union Gebiete ausgewiesen, die zusam-

men ein Netz von Flächen mit europaweit bedeutsamen Arten- und Lebensraumvorkommen (sogenannte Natura 

2000-Gebiete) bilden. Das sogenannte Natura 2000-Netz umfasst den Schutz von Flora-Fauna-Habitat-Gebieten 

(FFH-DŜōƛŜǘŜΤ Ґ {ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜ ŦǸǊ [ŜōŜƴǎǊŅǳƳŜύ ǳƴŘ ±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜ όǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ ΰ{ǇŜŎƛŀƭ tǊƻǘŜŎǘŜŘ !ǊŜŀǎΨΤ 

kurz: SPA-Gebiete). Mehrere FFH- und SPA-Gebiete befinden sich ganz oder teilweise in der Verwaltungsgemein-

schaft: 
Tab. 4: Natura-2000-Gebiete 

Bezeichnung Status EU-Melde-
nummer 

Landesinterne 
Nummer 

Gesamtfläche 

Truppenübungsplatz Oberlausitz FFH DE 4552-301 90 E 13.597 ha 

Biosphärenreservat  
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft 

FFH DE 4552-302 61 E 13.732 ha 

Raklitza und Teiche bei Rietschen FFH DE 4554-301 102 339 ha 

Weißer Schöps bei Hähnichen FFH DE 4554-302 104 67 ha 

Niederspreer Teichgebiet und Kleine Heide 
Hähnichen 

FFH DE 4554-302 27 E 1.876 ha 

Muskauer und Neustädter Heide SPA DE 4552-452 47 14.055 ha 

Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt SPA DE 4554-451 49 2.846 ha 

Biosphärenreservat  
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft 

SPA DE 4552-451 46 30.059 ha 

 

Im Zusammenhang mit der Bedeutung als Brutareal wurden im Gebiet 4 fest stationierte Weißstorchhorste erfasst, 

für die ein Schutzradius von 500 m zu beachten ist. Die Standorte befinden sich in/bei: Werda, Ehrlichthofsiedlung, 

Daubitz und Walddorf.42 

Das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft nimmt eine Sonderstellung ein. Im Bereich bei-

der Gemeinden der VG sind 100 % des Biosphärenreservates ebenfalls SPA-Gebiet. Die Schutzzone 1 (Kernzone, 

                                                                 
40  Vgl. Grontmij (2012:12-13): Erläuterungsbericht zum FNP-Entwurf 2012, Kapitel 2.4.4 (Hydrologie und Hydrogeologie, Grundwasserbeein-

flussung). 
41  Schutzrecht gemäß: EU-RL 79/409/EWG und 92/43/EWG; §§ 31-34 BNatSchG (FFH-Gebiete), §§ 23-30 SächsNatSchG. 
42  siehe aktuelle Horstbelegung auf http://www.sachsenstorch.de/index.php/horstuebersicht 
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Totalreservat) und 2 (Pflegezone) sind gleichzeitig Naturschutzgebiet. Diese sind ebenfalls als FFH-Gebiet geschützt, 

welches sich aber auch kleinflächig über die Schutzzonen 3 und 4 erstrecken kann. Schutzzone 3 und 4 sind im 

Schutzzweck vergleichbar mit einem LSG, jedoch sind hier bei Ausweisung von Baugebieten keine Ausgliederungen 

erforderlich.  

Geschützte Landschaftsbestandteile 
Gemäß § 13 SächsNatSchG werden u. a. Naturschutzgebiete (NSG), Landschaftsschutzgebiet (LSG) und Naturdenk-

male (ND) als geschützte Landschaftsbestandteile ausgewiesen und rechtsverbindlich festgesetzt. 

Tab. 5: Geschützte Landschaftsbestandteile 

Bezeichnung Status Landesinterne Nummer Gesamtfläche 

Niederspreer Teichgebiet und Kleine Heide 
Hähnichen 

NSG D 13 2.014 ha 

 

Im Untersuchungsgebiet sind zudem zahlreiche markante Einzelgehölze und Gehölzgruppen als Naturdenkmale 

(ND) erfasst und als Flächennaturdenkmale (FND < 5 ha) festgesetzt. Diese werden in Anlage II zum FNP gelistet 

und sind im Beiplan 2: Umwelt nachrichtlich dargestellt.  

Aus der Festlegung geschützter Landschaftsbestandteile im Raumordnungskataster ergibt sich eine Nutzungsbe-

schränkung für die angeführten Gebiete. Im FNP werden die schützenswerten Landschaftselemente berücksichtigt 

und in der Planzeichnung sowie im Beiplan 2: Umwelt dargestellt. Die landschaftstypische Gliederung aus Teichflä-

chen und Offenland- und Waldflächen soll weitgehend erhalten und vor weiterer Zersiedelung bewahrt werden. 

 

Biologische Vielfalt 
Zahlreiche Flächen der Verwaltungsgemeinschaft liegen im Hotspot-20 des Bundesamtes für Naturschutz43. Mit dem 

Ziel, die biologische Vielfalt in Deutschland zu erhalten und zu schützen, startete das Bundesprogramm Biologische 

Vielfalt 2011 und unterstützt seitdem die Umsetzung der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt (NBS). Den 

Flächen in der VG Rietschen/Kreba-Neudorf kommen eine gesamtstaatliche repräsentative Bedeutung zu. 

Die Besonderheiten des Gebietes sind die enge Verzahnung der Lebensräume feuchter Standorte, wie Teiche, Ver-

landungszonen, Röhrichte, Klein- und Großseggenriede sowie Bruch-, Sumpf- und Moorwäldern als auch das Vor-

kommen zahlreicher bundesweit seltener und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten. 

Naturschutzgroßprojekt Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt  
Es sind bereits bedeutende Naturschutzprojekte umgesetzt worden, darunter das Naturschutzgroßprojekt Teichge-

biete Niederspree Hammerstadt, welches in den Jahren 1997 bis 2006 im Rahmen des Bundesförderprogramms zur 

Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Be-

deutung gefördert wurde und heute unter Trägerschaft des Landkreises Görlitz weitergeführt wird. 

Um diese Kulturlandschaft zu erhalten, sind weiterhin umfassende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen vonnöten. 

Hierzu zählen der Waldumbau, die Wiesenpflege, die Fortführung der extensiven Teichbewirtschaftung sowie ins-

besondere der Schutz und die Förderung von Arten mit hohem Raum- und Ruheanspruch als auch von Arten der 

Teiche und Feuchtwälder. 

MoSaiKTeiL Moore, Sand, Kiefern und Teiche im Hotspot 20 
In Zusammenarbeit mit dem Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz (Projektleitung) und weiteren Partnern 

wird das Projekt MoSaiKTeiL: Moore, Sand, Kiefern und Teiche im Hotspot 20 ausgeführt. 5ŜǊ IƻǘǎǇƻǘ нл αhōŜǊƭŀǳπ

sitzer Heide- ǳƴŘ ¢ŜƛŎƘƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘŜƴά ǳƳŦŀǎǎǘ eine mosaikreiche Kulturlandschaft mit Teichen, Zwischenmooren, 

Kiefernwäldern, Sandmagerrasen und Heidebeständen. Im Projekt MoSaiKTeiL soll die Artenvielfalt in den prägen-

den Lebensräumen des Hotspots im Einklang mit ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung erhalten und gefördert werden. 

   

                                                                 
43  siehe: https://www.bfn.de/projektsteckbriefe/mosaikteil-moore-sand-kiefern-und-teiche-hotspot-20 
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3.3 Verkehr 
Das Plangebiet ist durch ein Netz an klassifizierten Straßen an das überregionale Straßennetz angebunden. 

Bundesstraße 
Die Bundestraße B 115 verläuft in nord-südlicher Richtung durch das Gemeindegebiet von Rietschen und verbindet 

das Plangebiet mit Weißwasser im Norden und Niesky bzw. Görlitz im Süden. Diese Nord-Süd-Verbindung ist für die 

Verwaltungsgemeinschaft von großer Bedeutung, besonders auch als Zubringer zu den Autobahnen BAB 4 und BAB 

15. 

Die nächsten Autobahnanschlüsse sind:  

Á Autobahnanschluss Rietschen - Roggosen (BAB 15) ς ca. 45 km, ca. 45 min 

Á Autobahnanschluss Rietschen - Kodersdorf (BAB 4) ς ca. 25 km, ca. 30 min 

Á Autobahnanschluss Kreba Neudorf - Bautzen (BAB 4) ς ca. 30 km, ca. 30 min. 

Á Autobahnanschluss Rietschen - Bautzen (BAB 4) ς ca. 40 km, ca. 30 min. 
 

Die sächsische Landeshauptstadt Dresden als Oberzentrum ist in 1,25 Stunden und das Oberzentrum Cottbus ist in 

1 Stunde zu erreichen. Die Stadt Weißwasser befindet sich in ca. 20 Minuten Entfernung. 

 

Staatsstraßen 
Die Staatsstraße S 131 und die S 153 binden die Gemeinde Kreba Neudorf an die Gemeinde Rietschen an und ver-

bindet das Planungsgebiet mit Boxberg/O.L. im Osten. Die S 121 fungiert als Verbindung von Kreba Neudorf nach 

Niesky bzw. als Anbindung an die B 156. 

 

Kreisstraßen 
Die Kreisstraßen befinden sich in der Baulast des Landkreises Görlitz. 

Á Die K 8413 von Hammerstadt über Rietschen, Daubitz, Quolsdorf nach Hähnichen und Rothen-
burg/O.L. 

 

Gemeindestraßen 
In der Verwaltungsgemeinschaft ist neben den klassifizierten Straßen ein großes Netz an Gemeindestraßen vorhan-

den. Sie befinden sich in der Baulast der jeweiligen Gemeinde.   

 

Feld- und Wirtschaftswege 
Der Verkehr der Land- und Forstwirtschaft erfolgt größtenteils getrennt vom übrigen Verkehr über Feld- und Wirt-

schaftswege.  

 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
Á Takt-Bus-Linie 70: Weißwasser ς Boxberg ς Mücka. Halt in Kreba Neudorf. OVO 

Á Bus-Linie 72: Weißwasser ς Weißkeißel ς Rietschen ς Reichwalde. Halt in Rietschen. OVO 

Á Bus-Linie 74: Niesky ς Rietschen ς Rothenburg. OVO 

 

Schienennetz 
Der Planungsraum wird von der Eisenbahnstrecke Berlin-Cottbus-Görlitz gekreuzt. Diese Strecke gehört zum Kern-

netz der Deutschen Bahn AG. Die Strecke wird von Berlin bis Lübbenau zweigleisig und von Lübbenau bis Görlitz 

eingleisig betrieben. Langfristig ist eine Elektrifizierung vorgesehen.  

Die Nutzung erfolgt aktuell sowohl von der Deutschen Bahn AG (DB AG) als auch von der Ostdeutschen Eisenbahn-

gesellschaft (ODEG). 

 

Flugplätze/-hafen 
Im Plangebiet befinden sich keine Flugplätze oder Verkehrslandeplätze. Die nächsten Verkehrslandeplätze sind in 

Cottbus-Neuhausen (28 km), Cottbus-Drewitz (50 km), Hoyerswerda-Nardt (32 km) und Welzow (31 km) zu finden. 
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Der Flugplatz Rothenburg/O.L. befindet sich in einer Entfernung von 20 km zum Planungsraum. Die nächsten inter-

nationalen Verkehrsflughäfen befinden sich in ca. 85 km Entfernung mit dem Flughafen Dresden-Klotzsche und in 

ca. 150 km Entfernung mit dem Flughafen Berlin-Brandenburg. 

 

Radwege 
Das Plangebiet liegt an dem überreƎƛƻƴŀƭŜƴ wŀŘǿŜƎ αSeeadlerrundwegάΣ ŘŜǊ ŀǳŦ ŜƛƴŜǊ [ŅƴƎŜ Ǿƻƴ ŎŀΦ уф ƪƳ ŘǳǊŎƘ 

die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft in den Landkreisen Görlitz (Kreba Neudorf) und Bautzen führt.  

Der regional bedeutsame touristische HauptrŀŘǿŀƴŘŜǊǿŜƎ αWolfsradwegάΣ führt in West-Ost-Richtung von Box-

berg/O.L. (Anbindung an den Spreeradweg) über Rietschen bis nach Rothenburg/Steinbach (Anbindung an den Nei-

ßeradweg). Die Gesamtlänge beträgt 44 km. 

Die ca. 145 km lange Neißelandtour als regionaler Rund-Radweg führt von Niesky über Rothenburg/O.L., Rietschen, 

Kreba-Neudorf, Mücka, Hohendubrau, Vierkirchen, Reichenbach, Königshain, Waldhufen und Quitzdorf wieder zu-

rück nach Niesky. Dieser deckt sich abschnittsweise mit der Landkreis-Tour 9: Heidedörfer Tour. 

Der kommunale Rund-wŀŘǿŜƎ αbƛŜŘŜǊǎǇǊŜŜǊ ¢ŜƛŎƘƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ [ŅƴƎŜ Ǿƻƴ ŎŀΦ оу ƪƳ ŦǸƘǊǘ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ h¢ ¢ŜƛŎƘŀ 

der Gemeinde Rietschen. 

 

Reit- und Wanderwege 
In der Gemeinde Kreba-Neudorf ist besonders der neu hergestellte Naturerlebnispfad Biologische Vielfalt und Hei-

matgeschichte bedeutsam. 

Ein sehr dichtes Reitwegenetz führt vor allem durch das Niederspreer Teichgebiet im Nordosten der Gemeinde Riet-

schen sowie durch Neudorf mit zahlreichen Reitanschlüssen nach Petershain und Mücka. Entlang der nördlichen 

Begrenzung durch den Truppenübungsplatz führt ein Fern-Reitweg von der Neiße über Daubitz nach Teicha nach 

Osten zwischen den beiden Teichkomplexen Weißes Lug und Schwarze Lache nach Tschernske zum Weißen Schöps. 

Nutzer dieser Wege sind die zahlreichen privaten Pferdehalter in allen Orten sowie Reiturlauber beispielsweise auf 

der Wanderreitstation Schmiede Tinker in Daubitzder oder den Reiterhof Hübner in Rietschen. 
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3.4 Bergbau 

3.4.1 Geschichte des Tagebaus Reichwalde 
Quellen: https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/braunkohlenplanung/braunkohlenplanung/tagebau-reichwalde.html  

 (letzter Zugriff 17.09.2024)   

 CƭȅŜǊ αStreckenverlegung zwischen Weißwasser und Rietschenά ŘŜǊ 5. !DΦ  Im Internet: https://bauprojekte.deutschebahn.com  

 /media/projects/7081/docs/FB_weisswasser-rietschen-nov2018.pdf (Abruf 25.09.2024)  

Der Großtagebau Reichwalde wurde im Jahre 1985 östlich von Boxberg mit der Beseitigung der Deckschichten durch 

den VEB BKW Glückauf aufgeschlossen. Insgesamt besteht der Tagebau aus dem Süd-, dem Nord- und Nordostfeld. 

Der Kohlevorrat umfasste 1987, bei Beginn der Kohleförderung, 500 Mio. Tonnen Kohle.  

Zusammen mit den nur wenige Kilometer entfernten Großtagebauen Nochten und Bärwalde ergänzte er als jüngster 

Tagebau Reichwalde die Kohleversorgung des Großkraftwerkes Boxberg. Von 1990 bis 2003 gehörte der Betrieb zur 

LAUBAG, danach zur Vattenfall Europe Mining AG und nun der Lausitz Energie Bergbau AG. 

Die Lagerstätte Reichwalde ist gekennzeichnet durch eine geringe Mächtigkeit der Deckschichten. Allerdings ver-

langte deren Freilegung die etappenweise Verlegung des Flusses Weißer Schöps sowie die Inanspruchnahme eines 

Teils der Lausitzer Dünenlandschaft. 

Besonders bei der Entwicklung des Tagebau Reichwalde war die Stundung der Kohleförderung von 1999 bis April 

2010. Die Betriebsbereitschaft wurde jedoch durch die Weiterführung der Wasserhebung zur Gewährleistung der 

geotechnischen Sicherheit im Tagebau aufrechterhalten. 

Mit der Erneuerung und Ergänzung der Kraftwerkskapazitäten am Standort Boxberg (2000 und 2010) hat sich der 

Kohlebedarf langfristig erhöht, so dass im Tagebau Reichwalde der Abbau im Südfeld im April 2010 wieder aufge-

nommen wurde. Es war eine Fortführung der Kohlegewinnung bis in den Zeitraum 2045 geplant. 

Umsiedlungen 
Bis 1992 mussten dem Tagebau Reichwalde die Orte Mocholz, Zweibrücken, Viereichen und Teile von Altliebel wei-

chen. Mocholz wurde 1993 abgebrochen. Die amtliche Umsiedlerzahl ist 50 Einwohner. Sie fanden zum größten Teil 

in Rietschen eine neue Heimat. Im Rahmen des Braunkohlenplanverfahrens Reichwalde wurde 1994 Hammerstadt 

aus dem Abbaugebiet ausgeschlossen. 

3.4.2 Derzeitige Entwicklung des Tagebaus Reichwalde 

Kohleausstieg 2038 
Bundestag und Bundesrat haben den Ausstieg aus der Kohleverstromung per Gesetz44 am 3. Juli 2020 beschlossen. 

Der Beschluss sieht den schrittweisen Ausstieg vor, der spätestens im Jahr 2038 abgeschlossen sein soll. Bis spätes-

tens 2038 wird die Region Lausitz entlang eines vorgegebenen Ausstiegspfads schrittweise aus der Braunkohlewirt-

schaft aussteigen; vom Kohleausstieg sind im Lausitzer Revier 10 Kraftwerksblöcke und 4 Tagebaue betroffen.45 

Gleichzeitig hat der Gesetzgeber ein Strukturstärkungsgesetz (Investitionsgesetz Kohleregionen InvKG) verabschie-

det. Dies soll den betroffenen Regionen helfen, den Strukturwandel zu bewältigen. Zeitgleich zum Ausstieg treibt 

die Bundesregierung den Ausbau der Erneuerbaren Energien voran. Kohleausstieg, Strukturstärkung und Ausbau 

von Wind- und Sonnenenergie sollen so einen Dreiklang für einen verlässlichen, sozialverträglichen und rechtssiche-

ren Kohleausstieg bilden.46 

Angepasstes Revierkonzept der LEAG  
Mit der Umsetzung des KVBG und den darin vorgesehenen verkürzten Laufzeiten für Braunkohlenkraftwerke wird 

auch für die Versorgung der Lausitzer Kraftwerke deutlich weniger Kohle benötigt, als im Revierkonzept der Lausitz 

Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) von 2017 vorgesehen. In der Konsequenz hat das 

Unternehmen seine Revierplanung angepasst und sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen die ursprünglich ge-

plante Produktion seiner Tagebaue entsprechend reduziert. Der Tagebau Reichwalde wird im Vergleich zu den bis-

herigen Planungen reduziert werden. Damit wird der Bereich der Kommandantur des Bundeswehr-Truppenübungs-

platzes Oberlausitz am Standort Haide nicht mehr in Anspruch genommen. 

                                                                 
44  Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung (KVBG) 
45  vgl. Seite 12 der Strategie und Bewerbung NetZeroValley Lausitz unter: https://www.netzerovalley.eu/wp-content/uploads/2024/11/Be-

werbung_Einzelseiten_Ebook.pdf 
46  Sächsisches Oberbergamt: siehe https://www.oba.sachsen.de/kohleausstieg-4084.html (Zugriff 01.12.2025) 
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Abb. 12: Ausschnitt aus der aktuellen Revierkarte der LEAG (Stand 01/2021) 

Quelle: https://www.leag.de/fileadmin/user_upload/pdf/LEAG_Revierplanung_2021_Karte.pdf 
 

Streckenverlegung Bahnstrecke Weißwasser-Rietschen  
Auf Grundlage des 1994 bestätigten Braunkohlenplans des Tagebaus Reichwalde war für die Fortführung des Tage-

baues in Richtung Osten die Verlegung der DB-Strecke notwendig. Auftraggeber dieser Verlegemaßnahme war die 

Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) als Betreiber des Tagebaus. Die DB Netz AG ist Eigentümer der Strecke und tritt 

nach erfolgter Abstimmung mit dem Eisenbahnbundesamt als Vorhabenträger auf. 

  

Abb. 13: Ausschnitt aus dem Flyer mit schematischer Kartendarstellung der geplanten Umverlegung der Eisenbahnstrecke 

Quellen: CƭȅŜǊ αStreckenverlegung zwischen Weißwasser und Rietschenά ŘŜǊ 5. !D ǳƴŘ [9!D όIǊǎƎύΦ (Abruf 25.09.2024)  

 Im Internet: https://bauprojekte.deutschebahn.com/media/projects/7081/docs/FB_weisswasser-rietschen-nov2018.pdf  

Mit aktuellem Informationsstand der LEAG und der DB Netz AG vom Januar 2026 wird es keine Streckenverlegung 

der Bahnstrecke Weißwasser-Rietschen geben.    

Der geplante Antrag auf Planfeststellung beim Eisenbahnbundesamt (EBA) für die Streckenverlegung Weißwasser-

Rietschen (Planfeststellungsabschnitt 2) entfällt ersatzlos. 47 

  

                                                                 
47  aktuelle Information der DB InfraGO AG zum FNP VG Rietschen/Kreba-Ndf. vom 08.01.2026 
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3.5 Wirtschaft und Beschäftigung 

3.5.1 Wirtschaftsstruktur 
Die politischen Veränderungen nach 1990 führten bei den regional bedeutenden Wirtschaftsfeldern Bergbau, Ener-

giewirtschaft und Glasindustrie zum Arbeitsplatzabbau. Neue Branchen bildeten sich, konnten jedoch die große Zahl 

der Arbeitssuchenden nicht aufnehmen. Eine verstärkte Abwanderung in die Ballungszentren und in die alten Bun-

desländer setzte ein.  

Mit dem Braunkohlekraftwerk Boxberg und dem Tagebau Reichwalde konnten industrielle Kerne erhalten werden.  

Die Arbeitsplätze der Gemeinde Kreba-Neudorf werden hauptsächlich durch Einpendler besetzt (siehe Abb. 15). 

 

3.5.2 Arbeitsmarkt 

 
Abb. 14: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte der VG Rietschen (Stand: 30.06.2023) 

Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder,  

Deutschland, 2024, Zugriff am 30.07.2024 

 

Abb. 15: Übersicht der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort und Einpendler in der VG Rietschen (Stand: 30.06.2023) 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2024, Zugriff am 30.07.2024 

 
Tab. 6: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand: 30.06.2023) 

 SV-pflichtig Be-
schäftigte am 

Arbeitsort 

darunter  

Einpendler über 
Gemeindegrenzen 

SV-pflichtig Be-
schäftigte am 

Wohnort 

darunter  

Auspendler über 
Gemeindegrenzen 

Pendlersaldo 

Rietschen 492 286 942 736 -450 

Kreba Neu-
dorf 

222 190 353 321 -131 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2024, Zugriff am 30.07.2024 
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Abb. 16: Pendlerverhalten in der VG Rietschen (Stand: 30.06.2023) 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2024, Zugriff am 30.07.2024 

 

 
Abb. 17: Anteile der Erwerbstätigen nach Wirtschaftsbereichen im Landkreis Görlitz 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Statistischer Bericht, Kamenz, 2022. Zugriff am 05.08.2024 

Ein Viertel der Erwerbstätigen arbeitet im produzierenden Gewerbe (24 %) (siehe Abb. 17). Der Anteil im Dienstleis-

tungssektor ist der Höchste. Dazu gehören die Bereiche Handel/Verkehr/Gastgewerbe (18 %), öffentliche und pri-

vate Dienstleister (38%) sowie Unternehmensdienstleister (10 %). Der Anteil der Erwerbstätigen in der Land- und 

Forstwirtschaft sowie in der Fischerei liegt bei insgesamt knapp 2 %. 

 

Tab. 7: Veränderung Anteile Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen von 2022 zu 2013: 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei -22% 

Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe +3,8% 

Baugewerbe -5,5% 

Handel, Verkehr und Gastgewerbe, 
Information und Kommunikation 

-4,6% 

Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Finanz- und Unternehmensdienstleister 

-1% 

Öffentliche und sonstige Dienstleister, 
Erziehung und Gesundheit 

+3% 
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Abb. 18: Anteile der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort nach Wirtschaftsbereichen in Kreba Neudorf und Rietschen 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Statistischer Bericht, Kamenz, 2022. Zugriff am 05.08.2024 
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3.6 Bevölkerung 

3.6.1 Aktuelle Zahlen 
Aktuell beträgt die gesamte Einwohnerzahl der VG Rietschen/  Kreba-Neudorf 3.364 Einwohner. 

Gemeinde Kreba Neudorf Rietschen gesamte VG Rietschen 

Bevölkerung am 31.12.2022 857 2.507 3.364 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Gemeindetabellen, Zugriff am 29.07.2024 
 

3.6.2 Bevölkerungsentwicklung (1990-2022) 
Nachfolgend die Bevölkerungsentwicklung seit 1990 für die gesamte Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-

Neudorf, welche eine stetige Abnahme aufzeigt. In den Abbildungen Abb. 20 und Abb. 21 ist u.a. die Einwohnerent-

wicklung differenziert nach den beiden Gemeinden in den einzelnen Jahresscheiben seit 2000 abgebildet. In Zahlen 

belegt, greift dies Tab. 8 auf und zeigt einen besonders starken Bevölkerungsverlust zwischen 2000 und 2020 von 

- 23,6 % in Kreba-Neudorf und ς 21,6 % in Rietschen. Nach diesem starken Bevölkerungsrückgang hat sich seit 2020 

die Einwohnerentwicklung in beiden Gemeinden stabilisiert. Die Betrachtung erfolgt nur bis zum Stand 31.12.2022, 

da bis Oktober 2024 keine aktuelleren Zahlen vom Statistischen Landesamt Sachsen vorliegen. 

 
Abb. 19: Bevölkerungsentwicklung in der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2022, letzter Zugriff am 29.10.2024. 

 

Tab. 8: Einwohnerentwicklung der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen von 1990 bis 2022 

Gemeinde 1990 2000 
Veränderung 

1990 zu 2000 
2005 2010 2015 2020 

Veränderung 

2000 zu 2020 

2022 Veränderung 

2020 zu 2022 

Kreba Neudorf 1.163 1.121 - 3,6 % 1.038 987 884 857 - 23,6 % 857 0 % 

Rietschen 3.471 3.204 - 7,7 % 3.033 2.767 2.594 2.512 - 21,6 % 2.507 - 0,2 % 

VG Rietschen 4.634 4.325 - 6,7 % 4.071 3.754 3.478 3.369 - 22,1 % 3.364 - 0,1 % 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2022, letzter Zugriff am 29.10.2024. 
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Abb. 17: Bevölkerungsentwicklung in der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2022, Zugriff am 29.10.2024 
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Abb. 20: Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Rietschen 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2022, Zugriff am 29.10.2024 

 

 
Abb. 21: Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Kreba Neudorf 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2022, Zugriff am 29.10.2024 

 

 

Änderung der Altersstruktur 

 
 
Abb. 22: Altersklassen der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2022, letzter Zugriff am 29.10.2024.  
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3.7 Wohnungsbestand und Haushaltsgröße 

3.7.1 Wohnraumbestand 
Das Wohnangebot in der Verwaltungsgemeinschaft ist vielfältig. Ländliche, traditionelle Hofanlagen (Drei- und Vier-

seithöfe) dominieren. Daneben wechseln sich straßenbegleitende Häuser mit durchgrünten Einfamilienhausgebie-

ten ab. Zu geringen Teilen existieren Geschosswohnungen der 1970er Jahre (am Wasserwerk) und Mehrfamilien-

häuser in Rietschen. Die Orte in der Verwaltungsgemeinschaft verfügen über eine hohe Wohnqualität. Die Gebäu-

desubstanz ist überwiegend intakt und der Leerstand gering. 

Der aktuelle Wohnungsbestand wird mit den Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 verglichen, der 

durch den Zensus 2011 als Status Quo erfasst wurde.  

Tab. 9: Wohngebäudeanalyse Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf  

Fortschreibung basierend auf den Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 

Gemeinde Jahr 
Anzahl  

Wohngebäude 
Anzahl WE 

davon Wohnge-

bäude mit  

1 oder 2  

Wohnungen 

davon Wohnge-

bäude mit 

mehr als 3 Woh-

nungen 

WE je 1.000 

EW 

Belegungs-

dichte 

EW/WE 

Rietschen 

  
2011 938 1425 861 77 524 1,9 

2015 946 1434 869 77 553 1,8 

2020 956 1451 878 78 578 1,7 

2023 961 1456 883 78   

Kreba Neudorf 

 

  

2011 372 445 365 7 467 2,1 

2015 376 449 369 7 508 2,0 

2020 379 452 372 7 527 1,9 

2023 379 452 372 7   

Verwaltungs-

gemeinschaft 
2011 1310 1.870 1.226 84 509 2,0 

2015 1.322 1.883 1.238 84 541 1,9 

2020 1.335 1.903 1.250 85 565 1,8 

2023 1.340 1.908 1.255 85   

 Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2024, Zugriff am 07.08.2024. 

 
Tab. 10: Wohngebäudeanalyse Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf 

 basierend auf den Ergebnissen des Zensus 2022. Stand 15.05.2022 

Gemeinde Jahr 
Anzahl  

Wohngebäude 
Anzahl WE 

davon Wohnge-

bäude mit  

1 oder 2  

Wohnungen 

davon Wohnge-

bäude mit 

mehr als 3 Woh-

nungen 

WE je 1.000 

EW 

Belegungs-

dichte 

EW/WE 

Rietschen 

  
2022 916 1357 842 81 541 1,9 

Kreba Neudorf  2022 371 447 357 12 522 1,9 

Verwaltungs-

gemeinschaft 
2022 1.287 1804 1.199 93 536 1,9 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2024, Zugriff am 07.08.2024.  

 

In der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf dominiert der private Wohnbestand. Anhand des statis-

tisch erfassten Wohnungsbestandes (siehe Tab. 9) ist ersichtlich, dass sich der Wohnungsbestand hauptsächlich aus 

Wohngebäuden mit 1 bis 2 Wohnungen zusammensetzt, die sich im ländlichen Raum typischerweise in Privatbesitz 

mit Eigennutzung befinden. Die Eigentümerquote lag 2022 bei 66 % (Rietschen) und 81 % (Kreba-Neudorf) (siehe 

Tab. 12: Wohnungen in Wohngebäuden Zensus 2022) Die Wohngebäudeanalyse deckt sich ebenso mit der bundes-

weiten Entwicklung des zunehmenden Wohnraumbedarfs pro Person. Ablesbar ist dies in der abnehmenden Bele-

gungsdichte.  

Die Wohnungsdichte (WE je 1.000 EW) hat sich in den beiden Gemeinden Rietschen und Kreba-Neudorf bis 2020 

angenähert.   
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3.7.2 Haushaltsgröße 
Die Haushaltsgröße gibt an, wie viele Personen durchschnittlich in einem Haushalt leben. Durch die Zensuserfassung 

wurde für die Gemeinde Rietschen im Jahr 2011 eine Anzahl von 1.260 Haushalten ermittelt. In der erneuten Zen-

suserfassung 2022 sind es für Rietschen 70 Haushalte weniger. In Kreba-Neudorf reduziert sich die Anzahl der Haus-

halte für diesen Zeitraum nur um 6 Stück auf 417 Haushalte. Insgesamt fand zwischen der Erfassung 2011 bis 2022 

eine Zunahme der Ein-Personen-Haushalte von 6 % in Rietschen und von 7,7 % in Kreba-Neudorf statt. Diese Zu-

nahme deckt sich mit den Entwicklungen im Landkreis (+ 7 %) sowie deutschlandweit (siehe Abb. 24:

 Zeitvergleich Haushalte (Stand 2. April 2024)). Unterschiede zwischen der Haushaltsentwicklung treten in 

den beiden Kommunen besonders bei den Zwei-Personen Haushalten und den Haushalten mit mind. 3 oder mehr 

Personen auf. Hier weicht die Haushaltsentwicklung von der allgemeinen Entwicklung im Landkreis ab (vgl. Tab. 11). 

Besonders ist hierbei die Gemeinde Kreba-Neudorf mit einer verhältnismäßig starken Abnahme der Haushalte mit 

mind. 3 Personen von ς 7,1 % und einer Stabilisierung bei den Zwei-Personen Haushalten (+ 0,1 %). 

 
Tab. 11: Erfassung der Haushalte im Zensus 2022 im Vergleich zu 2011 

Zensus- 
erfassung 
15.05.2022 

Anzahl 
Haushalte 
insgesamt 

Anzahl 
Haushalte 
insgesamt 
(2011) 

Ein-Perso-
nen  
Haushalte 

Ein-Perso-
nen  
Haushalte 
(2011) 

Zwei-Per-
sonen 
Haushalte 

Zwei-Perso-
nen 
Haushalte 
(2011) 

Haushalte 
mit mind. 3 
oder mehr 
Personen 

Haushalte 
mit mind. 3 
oder mehr 
Personen 
(2011) 

Rietschen 1.190 1.260 
457  

(38,5 %) 
409  

(32,5 %) 
420  

(35,4 %) 
499 

(39,6 %) 
310  

(26,1 %) 
352  

(27,9 %) 

Kreba Neu-
dorf 

411 417 
143  

(34,8 %) 
113  

(27,1 %) 
167  

(40,6 %) 
169  

(40,5 %) 
104  

(25,3 %) 
135  

(32,4 %) 

Landkreis 
Görlitz 

126.374 130.742 
55.788  
(44,1 %) 

48.486  
(37,1 %) 

43.819  
(34,7 %) 

50.567  
(38,6 %) 

26.770 
(21,2 %) 

31.515  
(24,1 %) 

   
Abb. 23: Erfassung der Haushalte im Zensus 2022 (im Vergleich zum Zensus 2011) in Rietschen und in Kreba-Neudorf 

Datengrundlage: Zensus 2022 - Haushalte im Freistaat Sachsen am 15. Mai 2022. StaLa Sachsen.  Zugriff am 07.08.2024 

 

Ein orientierender Vergleichswert für die heutige Situation in den Gemeinden kann ebenso aus der allgemeinen 

Auswertung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zu αIŀǳǎƘŀƭǘŜ ƴŀŎƘ IŀǳǎƘŀƭǘǎƎǊǀǖŜƴ ƛƳ ½ŜƛǘǾŜǊƎƭŜƛŎƘά zurück-

gegriffen werden. Hierbei wird ersichtlich, dass 1-Personen-Haushalte in Zukunft weiter zunehmen und mit 41 % die 

deutliche Mehrheit der Haushaltszusammensetzung darstellen. Seit Jahren nehmen die 3- und 4-Personen-Haus-

halte kontinuierlich ab.   

Diese Entwicklung deckt sich vollständig mit der abnehmenden Belegungsdichte (siehe Wohngebäudeanalyse Tab. 

9). In der Verwaltungsgemeinschaft ist die Entwicklung der Belegungsdichte [Einwohner pro Wohneinheit] ebenso 

kontinuierlich gesunken auf durchschnittlich 1,9 je Wohnung zusammenlebenden Menschen (basierend auf den Er-

gebnissen des Zensus 2022. Stand 15.05.2022). Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt im Landkreis Görlitz bei 1,9 

Personen je Haushalt (Datenquelle StaLa, Kamenz 2023, Stand 05.12.2023). 
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Abb. 24: Zeitvergleich Haushalte (Stand 2. April 2024) 

Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Tabellen/1-3-privathaushalte-neuer-

zeitvergleich.html [letzter Zugriff 14.10.2024] 

 

Ansprüche der Bevölkerung an zeitgemäße Wohnverhältnisse 
Aus der rückläufigen Belegungsdichte [je Wohnung zusammenlebenden Menschen] resultiert ein Anstieg der Haus-

haltsgröße eines durchschnittlichen Personenhaushaltes. In der Betrachtung zu den zeitgemäßen Wohnverhältnis-

sen spielt die verfügbare Wohnfläche pro Kopf eine Rolle. 

Nach einer Studie des Marktforschungsinstitut Empirica Regio (2022) wird in Deutschland im Schnitt auf immer mehr 

Raum gewohnt. Zwischen 2015 und 2020 hat die Wohnfläche pro Kopf mit 3,7 Prozent am stärksten in den ländli-

chen Regionen zugelegt. Auf dem Land war demnach die Wohnfläche pro Kopf im Jahr 2020 mit 51,4 Quadratmetern 

am höchsten. In den kleineren Städten und Vororten waren es 47 Quadratmeter, in den Großstädten lag die Pro-

Kopf-Wohnfläche mit 40,9 Quadratmetern deutlich darunter. 

Untersucht hat Empirica Regio alle deutschen Kommunen ab 400 Einwohnern (siehe Abb. 25). 

 
Wie viel Wohnfläche steht pro Kopf zur Verfügung?   Wie hat sich die verfügbare Wohnfläche verändert? 

Wohnfläche je Einwohner 2020     Jährliche Veränderung der pro-Kopf-Wohnfläche 2015-2020 

 

Abb. 25: Vergleich der Wohnfläche pro Kopf der Gemeinden in Deutschland (2015-2020) 

Quelle: https://www.empirica-regio.de/blog/220209_wohnflaeche/  

Ausschnitt aus Grafik: 220209_Gemeinden_Wohnflaeche_2015-2020_ Ergänzt R+K: Pfeil zur Verortung der VG Rietschen ς Kreba-Neudorf  
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Die statistische Auswertung der empirica regio zeigt für die beiden Gemeinden Rietschen und Kreba-Neudorf mit 

αōƛǎ рр Ƴчά ŜƛƴŜ ǎŜƘǊ ƎǊƻǖŜ ²ƻƘƴŦƭŅŎƘe pro Kopf. Ebenso liegt die jährliche Veränderung der pro-Kopf-Wohnfläche 

im Durchschnitt von 2015-2020 in beiden Gemeinden bei einer jährlichen Zunahme bis 0,5 m²/Jahr.  

Dies stimmt mit den nun vorliegenden Zahlen aus der Zensusauswertung 2022 überein. Kreba-Neudorf liegt mit 

53,59 m² Wohnfläche pro Kopf leicht über den ermittelten Durchschnitt des ländlichen Raumes in Deutschland. 

Tab. 12: Wohnungen in Wohngebäuden Zensus 2022 

 durchschn. Nettokalt-
miete pro m² όϵύ 

Eigentümerquote (%) Wohnfläche  
je Wohnung (m²) 

Wohnfläche  
pro Kopf (m²) 

Kreba Neudorf 4,36 81,31 102,75 53,59 

Rietschen 5,31 66,19 94,68 51,25 

 

Besonders interessant ist die Zunahme der Wohnfläche pro Kopf im Zeitvergleich zwischen den Zensus 2011 und 

2022. Es fand in den 10 Jahren eine Steigerung um bis zu 10 m² der Wohnfläche statt. 

Abb. 26: Vergleich Zensus 2011 und 2022 
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3.7.3 Leerstand 
Definition Leerstand: Wohnungen werden als αƭŜŜǊ ǎǘŜƘŜƴŘά bezeichnet, wenn sie weder vermietet sind noch von 

der Eigentümerin oder dem Eigentümer selbst bewohnt oder genutzt werden.  

Leerstandserfassung durch den Zensus 2022 
Der Zensus ermittelt den Wohnungsleerstand durch 
eine stichtagsbezogene Erhebung. Datengrundlage sind 
alle Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden laut 
Wohnungszählung. Die Datengrundlage für die Woh-
nungszählung des Zensus 2022 sind die Melderegister, 
ergänzt durch die Daten des Bundesamtes für Kartogra-
phie und Geodäsie, um einen umfassenden Anschriften-
bestand zu erhalten. 2022 neu aufgenommen wurden 
für Wohnungen die Merkmale Nettokaltmiete der Woh-
nung sowie Dauer und Grund des Leerstandes bei leer-
stehenden Wohnungen. Damit soll der Zensus einen 
Überblick über die Höhe der Bestandsmieten in ganz 
Deutschland geben und detailliert aufzeigen, wie lange 
ein Wohnungsleerstand andauert und welche Gründe 
insbesondere für einen längeren Leerstand vorliegen.48 

Leerstandserhebung in der VG 2025 
Die Gemeinde Rietschen und auch die Gemeinde Kreba-
Neudorf sind stark daran interessiert, nachhaltig zu 
wirtschaften und ein lebendiges Gemeindeleben zu er-
halten. Um bessere Informationen zum Leerstand und 
insbesondere zur Qualität des Leerstandes zu erhalten, 
wurden im November/Dezember 2025 eigene Erhebun-
gen hierzu durchgeführt. Dabei sind besonders längere 
Leerstandszeiten mit in die Erfassung eingeflossen. 

Leerstandserhebung Gemeinde Rietschen 
Die Zählung ist nach Gebäuden, da nach Wohneinheiten 
kein Gesamtbestand vorliegt. (Datenerhebung vom No-
vember 2025, Einwohnermeldeamt + Liegenschaften, 
Bauamt) 

 

Erfassung Leerstandsdauer 
Angabe zur Dauer des Leerstands. Ausprägungen: 

Á Seit weniger als 3 Monaten 
Á Seit 3 bis unter 6 Monaten 
Á Seit 6 bis unter 12 Monaten 
Á Seit 12 Monaten oder länger 
 

Erfassung nach den vier Kategorien  
A WE wird innerhalb 12 Monaten neu bezogen 
B länger als 3 Jahre Leerstand, sanierungsbedürftig 
C länger als 5 Jahre Leerstand,  
 stark sanierungsbedürftig bzw. Abbruch notwendig 
D Ruine, sehr stark beschädigt, 
 teilweise im Außenbereich 

Tab. 13: Leerstehende Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum (nach dem Zensus 2022) 

 insgesamt Dauer des Leerstands  Wohnungen in Ge-
bäuden mit Wohn-
raum  

 seit weniger 
als 3 Mona-
ten 

seit 3 bis un-
ter 6 Mona-
ten 

seit 6 bis un-
ter 12 Mona-
ten 

seit 12 Mo-
naten oder 
länger 

 Insgesamt 

Kreba-Neudorf    28    4 -    9    8     447 

Rietschen    136    15    15    8    99   1357 

Quelle: StaLa Sachsen, Kamenz, 2024, Zensus 2022 - Wohnungen im Freistaat Sachsen am 15. Mai 2022.  Zugriff am 07.08.2024.  
 

Tab. 14: Leerstandserhebung nach Gebäuden entspr. Daten des Einwohnermeldeamtes 11/2025 

   Leerstand    Kategorie 
  

    Gesamt A B C D 
Gebäude Gesamtbe-
stand 

% Leerstand zum 
Gesamtbestand 

Gebäude Gemeinde Rietschen Gesamt 86 19 20 45 14 992 8,67 
           

davon OT Rietschen  66 14 12 39 13 642 10,28 

  OT Daubitz  13 5 5 3 0 213 6,10 

  OT Hammerstadt  3 0 2 1 0 34 8,82 

  OT Teicha  1 0 1 0 0 72 1,39 

  OT Neuliebel  2 0 0 2 0 19 10,53 

  OT Altliebel   1 0 0 0 1 10 10,00 

 

Anmerkung zur Leerstandserfassung des Zensus 2022: 

Kritisch einzuordnen sind die Einstufungen zur Dauer des Leerstandes. In ländlichen Regionen im Osten Deutschlands 

mit Schrumpfungsproblemen wirkt der massive Strukturbruch der frühen 1990er Jahre bis heute nach. Hinzu kommt 

bei der Verwaltungsgemeinschaft zudem die Beeinflussung durch den Braunkohletagebau. Die Dauer des Leerstan-

                                                                 
48  Dittrich, Stefan et.al., Stat. Bundesamt (Hrsg.): Der Zensus 2022. S. 90-97 
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des in einer Zensusabfrage in Monatsabschnitten mit dem Maximum von einem Jahr (oder länger) wirken zu klein-

teilig und bilden einen strukturellen Leerstand nicht ab. Sollte allerdings die Problematik eines strukturellen Leer-

standes vorliegen, ist diesem mittels städtebaulicher Ansätze und Lösungen in der gemeindeeigenen Planung zu be-

gegnen. 

 

Einordnung der Unterschiede bei der Bewertung von Leerstand 
Der VG Rietschen/Kreba-Neudorf geht es um die städtebauliche Entwicklung und um ein funktionierendes Siedlungs-

gefüge. Es bestehen Differenzen bei den Erfassungskriterien zwischen Zensus 2022 und Gemeindeverwaltung. Des 

Weiteren bildet als Bezugsgrundlage bei der Gemeinde Rietschen die eigenen Daten des Einwohnermeldeamtes ab. 

Dadurch ergeben sich Differenzen der Bezugsgrundlage: beim Zensus 2022 wurden 1357 Wohnungen in Gebäuden 

mit Wohnraum zugrunde gelegt, bei der Erfassung der Gemeinde sind 992 Gebäude die Datengrundlage. 

 

Fazit Leerstandsentwicklung der VG 

Gegenwärtige Reduzierung der Leerstandsquote 
Die Leerstandsquote für ganz Sachsen beträgt lt. dem Zensus 2022: 8,5%. Der Leerstand in der Verwaltungsgemein-

schaft ist geringfügig darunter. In der Zensuserfassung vom 9. Mai 2011 betrug der Leerstand von Wohngebäuden 

in Rietschen noch 10,8 % und in Kreba-Neudorf 7 %. Im aktuellen statistischen Vergleich (Zensus 2022) reduzierte 

sich die Leerstandsquote in Rietschen auf 8 % und in Kreba-Neudorf auf 6,4 %.  

In der gemeindeeigenen Erfassung (Gemeinde Rietschen 11/2025) ist ebenso eine Leerstandsquote von 8,67 % er-

mittelt worden. 

 

Abb. 27: Leerstehende Wohnungen in Kreba Neudorf und Rietschen 

Datengrundlage: Zensus 2022 - Wohnungen im Freistaat Sachsen am 15. Mai 2022. StaLa Sachsen.  Zugriff am 05.08.2024 

Diese Entwicklungstendenz einer Reduzierung von Leerstand stimmt ebenso mit der empirica regio (CBRE) Analyse 

von 2025 überein. 

Selbst in den ländlich geprägten Regio-

nen sinkt der Leerstand, in verdichte-

ten Regionen auf 4 Prozent, in dünn be-

siedelten Landkreisen auf 4,4 Prozent 

(Vorjahr 4,4 bzw. 4,7 Prozent). 

In Schrumpfungsregionen stagniert der 

Leerstand und beträgt 6,9 Prozent. 

 

Quelle: https://www.empirica-re-

gio.de/news/251216_cbre_empirica_leerstands-

index_2025/ 

 

 

Grundlage des marktaktiven Leerstands bilden Bewirtschaftungsdaten des Immobilienberatungsunternehmens 

CBRE (rund 920.000 Wohneinheiten zum Stichtag 31.12.2021) sowie umfangreiche Analysen und Schätzungen auf 

Basis der empirica Regionaldatenbank. Die Analyse widmet sich dem marktaktiven Leerstand mit Wohnungen, die 

kurz- oder mittelfristig bezogen werden können. Schrottimmobilien gehen nicht in die Statistik ein. Die Angaben 

28 136

447

1.357

Kreba-Neudorf Rietschen

davon leerstehend Wohnungen Insgesamt
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geben den Datenstand Ende 2024 wieder. Der aktuelle Leerstandsindex zeigt eine deutliche Verknappung auf dem 

deutschen Wohnungsmarkt. Im Jahr 2024 sank die Zahl der marktaktiven leerstehenden Wohnungen 

Konkrete Handlungsempfehlungen und Entwicklungschancen benennt der seit 31.12.2025 vorliegenden Abschluss-

ōŜǊƛŎƘǘ α²ƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ !ƴŀƭȅǎŜ ŘŜǊ LƳƳƻōƛƭƛŜƴƳŅǊƪǘŜ ƛƴ ŘŜƴ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜƴ wŅǳƳŜƴ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘǎά. Die Verwal-

tungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf entspricht darin dem Immobilienmarkttyp 2: periphere ländliche 

Räume.  

 

Weitere verwendete Datenquellen zum Leerstand mit der Differenzierung auf den ländlichen Raum 

Quellen 

Á Lenk, K. et Al., CIMA, RegioKontext (2025): 
Wissenschaftliche Analyse der Immobilienmärkte in den ländlichen Räumen Deutschlands. 
Abschlussbericht 31.12.2025. BLE- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. 

Á DIFU - Deutsches Institut für Urbanistik + IÖR (2025):  
²ƻǊƪǎƘƻǇ α²ƻƘƴǳƴƎǎōŀǳ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ hōŜǊƭŀǳǎƛǘȊ-Niederschlesien 2030/2050: bedarfsgerecht und zu-
ƪǳƴŦǘǎƻǊƛŜƴǘƛŜǊǘά ŀƳ лрΦлфΦнлнр ƛƴ DǀǊƭƛǘȊΦ  

Á StadtLandNavi, Interko2-Schriftenreihe Band 3 
Regionaler Wohnbauflächenbedarf (2023) 

Á Umweltbundesamt (2025): Kommunaler Flächenrechner.   
Datenblatt Flächenneuinanspruchnahme bis 2030. Datenblatt der Gemeinde Rietschen: 
https://gis.uba.de/daten/flaechenrechner/datenblaetter/2024/Datenblatt_1_14626460.pdf  
und Datenblatt der Gemeinde Kreba: https://gis.uba.de/daten/flaechenrechner/datenblaetter/2024/Daten-
blatt_1_14626260.pdf.  

Á Thorben Selle, Björn Braunschweig, Annedore Bergfeld, Sebastian Henn.  
Bestandsaufnahme und alternative Konzeption der kommunalen Eigenentwicklung zur flächeneffizienten 
Steuerung der Siedlungsentwicklung. Das Beispiel der Region Halle-Leipzig.   
In: Raumforschung und Raumordnung, (2022) 80/6: 774-788 

 

  



RICHTER + KAUP  Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf  
Ingenieure | Planer | Landschaftsarchitekten   ERLÄUTERUNGSBERICHT ZUM FNP (Stand 10.02.2026) 

BESTAND 

49 

3.8 Entwicklungs- und Bedarfsprognosen als Planungsgrundlage 

3.8.1 Bevölkerungsprognose (Basis: 8. RBV) 
Grundlage der Prognose ist die 8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (8. RBV) für den Freistaat Sach-

sen. Darin werden die voraussichtlichen Veränderungen der Bevölkerung von 2022 bis 2040 aufgezeigt. Die aktuell 

vorliegende Vorausberechnung wurde in drei Varianten gerechnet. Diese markieren die Grenzen eines Korridors, in 

dem sich die Bevölkerungszahl voraussichtlich entwickeln wird. Die ausgewählten Eckannahmen zum Geburtenver-

halten und dem Wanderungsaustausch über die Landesgrenze Sachsens wurden aus der 15. koordinierten Bevöl-

kerungsvorausberechnung (15. kBV) der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder übernommen und für die 

VG regionalisiert.49 

Sowohl für die einzelnen Gemeinden als auch die gesamte Verwaltungsgemeinschaft Rietschen liegen eine individu-

alisierte 8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung vor. Damit lassen sich gebietsspezifische Aussagen tref-

fen, welche im regionalen Zusammenhang mit dem Landkreis Görlitz betrachtet werden. 

 

 
Abb. 28: Bevölkerungsvorausberechnung nach der 8. RBV (V2) für die Gemeinden Rietschen und Kreba Neudorf und die VG 

Quelle:  Statistik.Sachsen.de [05.01.2024] 

 
Tab. 15: Bevölkerungsprognose für die VG Rietschen 

 Freistaat Sachsen Landkreis Görlitz VG Rietschen 

Einwohner 2000 4.425.581 323.025 4.325 

Einwohner 2021 4.043.002 248.273 3.340 

Veränderung 2021 zu 2000 - 8,7 % - 23,1 % - 22,8 % 

    

Einwohner 2030 (Variante 1) 4.034.430 236.030 3.220 

Einwohner 2030 (Variante 2) 3.994.980 234.160 3.210 

Einwohner 2030 (Variante 3) 3.936.290 231.410 3.190 
    

Veränderung 2030 zu 2021 (Variante 1) - 0,2 % - 4,9 % - 3,6 % 

Veränderung 2030 zu 2021 (Variante 2) - 1,2 % - 5,7 % - 3,9 % 

Veränderung 2030 zu 2021 (Variante 3) - 2,6 % - 6,8 % - 4,5 % 
    

Einwohner 2035 (Variante 1) 3.969.200 226.990 3.130 

Einwohner 2035 (Variante 2) 3.898.140 223.570 3.100 

Einwohner 2035 (Variante 3) 3.826.890 220.120 3.060 
    

Veränderung 2035 zu 2021 (Variante 1) - 1,8 % - 8,6 % - 6,3 % 

Veränderung 2035 zu 2021 (Variante 2) - 3,6 % - 8,9 % - 7,2 % 

Veränderung 2035 zu 2021 (Variante 3) - 5,3 % - 11,3 % - 8,4 % 

    

Einwohner 2040 (Variante 1) 3.894.690 218.020 3.040 

                                                                 
49  Die drei Varianten unterscheiden sich in den Annahmen zur Auslandswanderung und dem Geburtenverhalten. Die Unterschiede beziehen 

sich dabei auf den zeitlichen Verlauf und die Intensität der Veränderung der einzelnen Komponenten. Die grundsätzlichen Trendaussagen 
sind gleich. Im daraus entstehenden Korridor bildet die Variante 1 die obere, die Variante 2 die mittlere und die Variante 3 die untere 
Variante. 

         -
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 Freistaat Sachsen Landkreis Görlitz VG Rietschen 

Einwohner 2040 (Variante 2) 3.810.520 213.900 2.990 

Einwohner 2040 (Variante 3) 3.727.220 209.810 2.950 

Veränderung 2040 zu 2021 (Variante 1) - 3,7 % - 12,2 % - 9,0 % 

Veränderung 2040 zu 2021 (Variante 2) - 5,8 % - 13,8 % - 10,5 % 

Veränderung 2040 zu 2021 (Variante 3) - 7,8 % - 15,5 % - 11,7 % 

Datengrundlage: 8. Regionalisierte Bevölkerungsprognose, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2023, [Zu-

griff am 29.07.2024] 

Für Sachsen werden der Bevölkerungsrückgang und die damit verbundene Alterung der Bevölkerung weiter anhal-

ten. Das Durchschnittsalter, ein Indikator für die Alterung einer Bevölkerung, steigt in Sachsen um etwa ein Jahr von 

derzeit 46,9 Jahre (2021) auf 47,4 Jahre (V1) bis 48,4 Jahre (V3) im Jahr 2040. Die Gemeine Rietschen weist aktuell 

bereits ein Durchschnittsalter von 49,6 Jahren (2021) auf. Die Gemeinde Kreba-Neudorf liegt sogar bei 50,3 Jahren. 

Nach der 8. RBV für die gesamt VG Rietschen/Kreba-Neudorf sinkt das Durchschnittsalter 2040 auf 49 [V1] oder 

49,5 [V2] bis 49,9 [V3] Jahre.  

Es wird in allen drei Varianten von einem Bevölkerungsrückgang ausgegangen. Der prognostizierte Bevölkerungs-

rückgang für 2040 liegt im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen gegenüber den Zahlen von 2021 zwischen 

9 % (Variante 1) und 11,7 % (Variante 3). Er verläuft grundsätzlich schwächer als der Bevölkerungsverlust im Land-

kreis Görlitz.  

Betrachtet man hingegen die zukünftige Alterszusammensetzung der Bevölkerung in der VG ergeben sich sehr 

stabile Entwicklungen. Ergaben sich von 2000 bis 2020 noch Verschiebungen in allen Altersklassen (u.a. Zunahme 

von 9% der über 65 jährigen) (vgl. Abb. 22), so bleiben die Anteile der Altersklassen in den kommenden 20 Jahren 

nahezu gleich. Es findet einzig eine langsame demografische Verschiebung von 3 % zu den über 65 jährigen (siehe 

Abb. 29) statt.  

  
 

Abb. 29: Prognose der Anteile der Altersklassen der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen 

Datengrundlage: 8. Regionalisierte Bevölkerungsprognose V 2, StaLa Sachsen, Kamenz, 2022, letzter Zugriff am 29.10.2024. 
 

Betrachtung der Gemeinden nach Quotienten 

Der Jugendquotient ist definiert als das 
Verhältnis der Anzahl der Personen unter 
20 Jahren zu 100 Personen derselben Be-
völkerung im erwerbsfähigen Alter. 

Der Altenquotient ist definiert als das Ver-
hältnis der Anzahl der Personen im Alter 
von 65 und mehr Jahren zu 100 Personen 
derselben Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter.  

Der Gesamtquotient ist definiert als das Verhält-
nis der Anzahl der Personen einer Bevölkerung im 
nichterwerbsfähigen Alter zu 100 Personen der-
selben Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter.  
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Abb. 30: Betrachtung der Gemeinden Rietschen und Kreba-Neudorf nach Quotienten 

Datengrundlage: 8. RPV, StaLa Sachsen, Kamenz, 2022, Zugriff am 29.07.2024. 
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αEin Jugendquotient unter 44 besagt, dass die nachwachsende Generation dünner besetzt ist als die derzeitige Be-

völkerung im Erwerbsalter. Sofern der fehlende Nachwuchs nicht durch Zuwanderung ausgeglichen wird, führt dies 

zu einem in der Zukunft abnehmenden Arbeitskräftepotential.ά50 Sowohl in der Gemeinde Rietschen als auch in 

Kreba-Neudorf verläuft der Jugendquotient voraussichtlich gleichbleibend stabil.  

 

 

3.8.2 Wohnraumentwicklung  
Haushaltsentwicklung (vgl. Kap 3.7.2) 
Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass es heute deutlich mehr kleine Haushalte gibt, die aus einer einzelnen oder 

zwei Personen bestehen. Die Zahl der Haushalte mit 3 oder mehr Personen wird immer geringer. Hervorzuheben ist 

allerdings die Kontinuität des Haushaltsbestandes in der Gemeinde Kreba-Neudorf sowie dessen stabile Entwicklung 

der Zwei-Personen Haushalte. Allerdings kann in Abhängigkeit von der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung und 

dem Fortschreiten des demografischen Wandels von einer stetig weiteren Verkleinerung der Haushaltsgröße ausge-

gangen werden. Zukünftig werden weiterhin vermehrt kleinere Wohnungen nachgefragt werden, so wie die bishe-

rige Entwicklung der Belegungsdichte (vgl. Tab. 11, 8 u.7 und Abb. 23) bereits spiegelt. 

Aktuelle Herausforderungen in der Wohnungsentwicklungsplanung 
Mit Blick auf die langfristig erwartete Abnahme der Haushaltsgröße ist eine Erweiterung des Wohnungsangebotes 

im Bereich der 1- bis 2-Raum-Wohnungen notwendig. Tendenziell ist, trotz statistisch ansteigender Pro-Kopf-

Wohnfläche, von einer zunehmenden Nachfrage nach kleineren Wohnungen, z. B. für Seniorenhaushalte, vor allem 

im Mietwohnungssegment in zentraler Ortslage auszugehen. Für die Aufrechterhaltung eines Wohnungsangebotes 

in der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen ς Kreba-Neudorf spricht auch der Bedarf der Bevölkerung nach neuen 

Wohnformen und einer Verbesserung von Angeboten für familienfreundliches Wohnen. 

Für die allgemeine Wohnentwicklung bis 2040 ist ς trotz oder gerade wegen des demografischen Wandels - die Aus-

weisung maßvoller Entwicklungsmöglichkeiten zielführend, um diese qualitative Zusatznachfrage zu befriedigen und 

nicht aufgrund des mangelnden Auswahlspektrums weitere Einwohner zu verlieren.  

 

Entwicklung der Baugenehmigungen 
Tab. 16: Bautätigkeit in der Gemeinde Rietschen und Kreba-Neudorf 

Datengrundlage: Gemeindetabellen, StaLa Sachsen, Kamenz, Abgerufen am 07.08.2024. 

 Baufertigstellungen Wohngebäude (mit WE) 

 Rietschen Kreba-Neudorf 

Summe 2003 bis 2012 14 Gebäude (mit 14 WE) 7 Gebäude (mit 7 WE) 

Summe 2013 bis 2022 22 Gebäude (mit 29 WE) 7 Gebäude (mit 7 WE) 

Mittelwert Bautätigkeit für 10 Jahre  
(Eigenbedarf) 

 

18 Gebäude (mit ca. 22 WE) 7 Gebäude (mit 7 WE) 

Kalkulation Eigenbedarf für die nächsten 15 
Jahre (Planungshorizont FNP)  

Einzelgemeinden 
27 Gebäude bzw. ca. 33 WE 11 Gebäude bzw. 11 WE 

VG insgesamt: 38 Gebäude bzw. ca. 44 WE 

 

 

Die Gemeinde Kreba-Neudorf weist eine konstante Bautätigkeit unabhängig von der Bevölkerungsentwicklung auf. 

In der Gemeinde Rietschen steigerten sich die Baufertigstellungen im 2. Betrachtungsabschnitt, in welchen zugleich 

sich die Bevölkerungsentwicklung stabilisierte.  

                                                                 
50  https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Monatshefte/20150503 (Zugriff 15.10.2024) 
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3.8.3 Bauflächenbedarf 
Die Situation der Gemeinden Rietschen und Kreba-Neudorf ist klar umrissen: die Lage im ländlichen Raum, die Si-

cherung und der Erhalt des sorbischen Lebens und besonders eine geordnete städtebauliche Lösung für den Struk-

turwandel, die Energiewende sowie die Folgen des demografischen Wandels, insbesondere Bevölkerungsrückgang 

und Überalterung, sind keine Argumente, die eine umfangreiche Baulandausweisung in jeder Ortslage begründen 

können. Dennoch obliegt den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft die Aufgabe der Nahversorgung und Da-

seinsvorsorge.  

Ziel der Flächennutzungsplanung ist eine Stabilisierung für die verschiedenen Altersgruppen mit Konzentration auf 

Versorgungsangebote, Infrastruktur, Innenentwicklung, Revitalisierung und Nachverdichtung.  

Daher muss die Zielrichtung für die Wohnentwicklung auf zwei Standbeine gestellt werden: Einerseits müssen die 

Potenziale im Bestand ausgeschöpft, mithin auch Anreize zur Ausschöpfung der Bestandspotenziale durch geeignete 

Maßnahmen geschaffen werden. Dies erfolgt durch die klare Abgrenzung des Innenbereichs am tatsächlichen Be-

stand. Zudem kann dies nach Auffassung der Gemeinde nur mit geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen und 

einer entsprechenden Förderkulisse für die Kommunen gelingen. Andererseits muss der Nachfrage an Baugrundstü-

cken durch eine mit Augenmaß betriebene, bedarfsgerechte städtebauliche Entwicklung möglich sein. Beide Ge-

meinden formulieren städtebauliche Entwicklungsgrundsätze (Kap. 4) nach deren sie agieren. 

Für die BedarfsermittluƴƎ ŘŜǎ .ŀǳŦƭŅŎƘŜƴōŜŘŀǊŦŜǎ όǎƛŜƘŜ ǳƴǘŜƴύ ǿƛǊŘ ŘŜǊ α[ŜŜǊǎǘŀƴŘά ƛƴ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜƳŜƛƴπ

schaft nur indirekt berücksichtigt. Wie bereits im Kapitel 3.7.3 ausführlich dargelegt, bestehen Differenzen zum 

αǿŀƘǊƴŜƘƳōŀǊŜƴ [ŜŜǊǎǘŀƴŘά ǳƴŘ ȊǳǊ ǎǘŀǘƛǎǘƛǎŎƘ ŜǊƘƻōŜƴŜƴ [Ŝerstandsquote. Gegenwärtig ist ein allgemeiner Rück-

gang des Leerstandes zu verzeichnen. Würde man das Freifallen aufgrund von Mortalität mitberücksichtigen, wäre 

ein grundsätzlicher Anstieg des Leerstandes in der Region zu erwarten (Grundlage Altersquotient). Zugleich zielen 

die aktuellen, wissenschaftlichen Entwicklungschancen und Handlungsempfehlungen auf der Ausweisung eines bar-

rierearmen/-freien Bedarfes spezifischer Bedürfnisse vulnerabler Gruppen. Dies betrifft besonders das Segment der 

Mehrfamilienhäuser und der Schaffung von altersgerechten Wohnungen.51   

Zugleich bietet der Ausbau erneuerbarer Energien Potenziale für eine dezentrale Energieversorgung und wertet den 

Immobilienstandort durch lokale Wertschöpfung und höhere Resilienz auf.52 

 

Bedarfsermittlung 
Der Wohnungsbedarf begründet sich in der Verwaltungsgemeinschaft aus: 

Á Bautätigkeit, 

Á Veränderung Altersstruktur / Wohnbauflächen zur Anpassung an den demografischen Wandel sowie 

Á einen Zusatzbedarf, welcher sich aufgrund der Strukturwandelbetroffenheit sowie größere Unterneh-

mensansiedlungen und -erweiterungen ergibt. 

Insgesamt begründet sich daraus ein moderater Ausweisungsbedarf neuer Wohnbauflächen. 

 

Nachfolgend sind diese drei Grundlagen ausführlich dargelegt. 

Bautätigkeit als Bedarfsnachweis 
Der Eigenbedarf nach Wohnfläche lässt sich unter anderem aus den Baugenehmigungen zum Wohnen der letzten 

Jahre ableiten. Trotz Bevölkerungsrückgang ist aus den Übersichten zur Bautätigkeit in den Gemeinden ersichtlich, 

dass eine Nachfrage nach Einfamilienhausstandorten zu verzeichnen ist. 

Das Mengengerüst für den Bauflächenbedarf innerhalb des Planungshorizontes des Flächennutzungsplanes (10 ς 15 

Jahre) bezieht sich auf die durchschnittliche Bautätigkeit (Mittelwert) der letzten zehn Jahre (2003 bis 2012 bzw. 

2013 bis 2022). Daraus ergibt sich für die VG als Planwert für den Eigenbedarf der nächsten 15 Jahre ein Umfang 

von ca. 40 bis 45 WE (Wohneinheiten) der in Form von Wohnbaulandausweisung im FNP umgesetzt werden sollte. 

(vgl. Tab. 16). 

                                                                 
51  Sell, T. et. Al. (2022): S. 786 sowie Ergebnisse der DIFU, IÖR ς Werkstatt (2025): Wohnungsbau in der Region Oberlausitz-Niederschlesien 

2030/2050: bedarfsgerecht und zukunftsorientiert. 
52  CIMA, RegioKontext (2025): Wissenschaftliche Analyse der Immobilienmärkte in den ländlichen Räumen Deutschlands. S.87 
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Die Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf entscheidet sich mit der Wohnbauflächenbedarfsprognose 

auf Grundlage der Bautätigkeit weiter zu arbeiten, da diese nach Meinung der VG die bisherige Wohnbaulandent-

wicklung innerhalb des Gebietes der zwei Gemeinde abbildet und an dieser für die Zukunft festgehalten werden soll. 

Nach Ansicht der VG bildet die Bautätigkeit der letzten Jahre die Bevölkerungsentwicklung sowie die Ansprüche der 

Wohnbevölkerung an zeitgemäße Wohnverhältnisse ab. 

Die Prognose auf Grundlage der Bautätigkeit (Status Quo) wird einer Prognose basierend auf der 8. Regionalisierten 

Bevölkerungsvorausberechnung vorgezogen, da die dort dargestellte Einwohnerentwicklung insbesondere für klei-

nere Gemeinden von Unwägbarkeiten geprägt sein kann. Die 8. RBV wird daher wie folgt kritisch eingeordnet:  

In den Datenblättern für die Gemeinden (8. RBV für den Freistaat Sachsen 2022 bis 2040) weist das Statistische 

[ŀƴŘŜǎŀƳǘ ŘŀǊŀǳŦ ƘƛƴΣ Řŀǎǎ α±ƻǊŀǳǎōŜǊŜŎƘƴǳƴƎŜƴ ώΧϐ Ƴƛǘ ȊǳƴŜƘƳŜƴŘŜǊ wŜƎƛƻƴŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ƛmmer unsicherer [wer-

den], weil die demografischen Komponenten Geburten, Sterbefälle und Wanderungen stark durch Schwankungen, 

½ǳŦŅƭƭƛƎƪŜƛǘŜƴ ƻŘŜǊ ǎƛƴƎǳƭŅǊŜ 9ǊŜƛƎƴƛǎǎŜ ƎŜǇǊŅƎǘ ǎƛƴŘΦά [Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: 8. Regiona-

lisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2022 bis 2040, Datenblatt Gemeinde Rietschen, 

Juni 2023, S. 5.]  

Demnach kommt es insbesondere in kleineren Gemeinden zu Schwankungen zwischen Einwohnergewinnen und -

verlusten, da diese anfälliger für regional wirkende politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entscheidungen 

sind. 

 

Wohnbauflächen trotz oder gerade wegen des demografischen Wandels 
Der Flächennutzungsplan stellt die Entwicklungsabsicht der Gemeinde dar. Das Wort Entwicklung implementiert 

nicht nur einen Stillstand, sondern die Gemeinde arbeitet vorausschauend an einer sinnvollen städtebaulichen Ord-

nung. 

In diesem Sinne ist eine Steuerung der Entwicklung besonders wichtig. Dies betrifft zum einen den Umgang mit 

vorhandenen Baulücken und Brachflächen (Innenbereichspotenziale), wobei der Druck zur baulichen Wiedernut-

zung und Nachverdichtung im Bestand in den Kommunen mit schrumpfender Bevölkerung wesentlich geringer ist. 

Zum anderen umfasst sie ein maßvolles Ausweisen neuer Bauflächen um der Nachfragen nach Eigenheimstandorten 

gerecht zu werden, die ja häufig aus dem Sektor der jüngeren Altersgruppen (bzw. Paare oder Familien mit Kindern) 

ƪƻƳƳŜƴΣ ŀǳŎƘ ǳƳ {ǘŀƴŘƻǊǘŜ ƴƛŎƘǘ άŀǳŦ ŘŜǊ ƎǊǸƴŜƴ ²ƛŜǎŜέΣ ǎƻƴŘŜǊƴ Ǝǳǘ ŜƛƴƎŜƎƭƛŜŘŜǊǘ Ȋǳ ǇƭŀǘȊƛŜǊŜƴΦ  

Die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft sind sich ihrer Situation bewusst und stellen sich beiden Themen, um 

mittels verschiedener Lösungsansätze zum Ziel zu gelangen und eine nachhaltige, langfristige Strategie zum Wohle 

der Bürger und im Einklang mit Natur und Landschaft zu entwickeln.   

Aus diesen Gründen werden die verfügbaren Innenbereichspotenziale wie auch neue Flächenausweisungen gleich-

ermaßen für die Eigenentwicklung vorgesehen. Auch kann eine Ausweisung neuer Eigenheimstandorte an attrakti-

ver und in familienfreundlicher (dörflicher) Lage ς in maßvollem Umfang ς ein Bemühen um die Ansiedelung neuer 

Einwohner, insbesondere von Familien, signalisieren und dem Ziel des Bevölkerungszuwachses Ausdruck verleihen. 

Gleichzeitig geht es der VerwaltungsgemeinschaŦǘ ǳƳ ±ŜǊǎǘŜǘƛƎǳƴƎ ŘŜǎ ¢ǊŜƴŘǎ α[ŀƴŘƭŜōŜƴά ǳƴŘ ǳƳ ŘƛŜǎŜ aŜƴǎŎƘŜƴ 

langfristig mit attraktiven Wohn- und Arbeitsangeboten auf dem Land zu halten. Hierfür gilt es Bedürfnisse und Ge-

staltungsansprüche von Zuziehenden bzw. Rückkehrern lokal zu integrieren und ein gemeinschaftliches Zusammen-

leben vor Ort zu organisieren. 

 

Zusatzbedarf 
Im Kontext des Strukturwandels entwickelte die Gemeinde Rietschen parallel die Ausweisung einer großen Industrie- 

und Gewerbefläche (ca. 42 ha). Das GŜōƛŜǘ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αIndustrie- und DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ ¢ŜƛŎƘŀά ōŜŦƛƴŘŜǘ 

sich im Süden der Gemeinde zwischen Bundesstraße 115 und Bahnstrecke Görlitz ς Cottbus. Dieser - nun geneh-

migte - Gewerbestandort wird auch durch Erweiterungsinteresse von ansässigen Firmen unterstützt. Je nach Inves-

tor auf der zukünftigen Industriefläche entstehen neue Arbeitsplätze bzw. werden Arbeitsplätze im Strukturwandel 

erhalten und erweitert. Diese Gewerbeentwicklungsfläche ist ebenso im überregionalen Konzept des NetZeroValley 

enthalten. Dadurch lässt sich ein Zusatzbedarf an zukünftigen Wohnbauflächen begründen.   

Hinweis: dieser ermittelte Zusatzbedarf aufgrund der Begegnung des wirtschaftlichen Strukturwandels steht nicht im 

Zusammenhang mit den regionalplanerischen Festlegungen der αōŜǎƻƴŘŜǊŜ DŜƳŜƛƴŘŜŦǳƴƪǘƛƻƴ {ǘǊǳƪǘǳǊǿŀƴŘŜƭά ŘŜǊ 

2. GF. des Regionalplans OL-NS 2023. 
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3.8.4 Bauflächen zur Eigenentwicklung 
In der Verwaltungsgemeinschaft stellen die Bauflächen zur Eigenentwicklung vorrangig eine Nutzung des vorhan-

denen Innenentwicklungspotenzial dar. Nach Ausschöpfen der Innenentwicklung werden die Bauflächen durch eine 

maßvolle Neuausweisung an gut eingegliederten Siedlungsstandorten ergänzt (siehe Kapitel 5.1). 

 
Abb. 31: Schema zur Veranschaulichung der Bauflächenmethodik in der VG 

Quelle: eigene Darstellung, R+K 2024 

 

Innenbereichspotenzial in bestehenden Bebauungsplänen für Wohngebiete 
Nur in der Gemeinde Rietschen ergeben sich B-Plan-Reserven aus dem B-tƭŀƴ bǊΦм α{ƛŜŘƭǳƴƎǎǿŜƎάΦ 5ƛŜǎŜ ǿŜǊŘŜƴ 

aufgrund der sofortigen Verfügbarkeit zu 100% angerechnet. 

Tab. 17: Überblick über die Auslastung der bestehenden B-Pläne für Wohngebiete in der Verwaltungsgemeinschaft 

Innenbereichspotenzial in bestehenden Bebauungsplänen (B-Pläne) für Wohngebiete 

 Bezeichnung/Standort 
Verfügbare Reserven 

[Parzellen (WE)] 
Bemerkung 

B-Plan Nr. 1 "SiedlungswegάΣ Rietschen 3 von 14 
Wohngebiet fast ausgelastet,  
noch 3 Parzellen (WE) verfügbar. 

GESAMT (verfügbare B-Plan-Reserven 
VG Rietschen/Kreba-Neudorf) 

3  

anteilig in Rietschen 3  

anteilig in Kreba-Neudorf 0  

 

Innenentwicklungspotenzial ς Satzungsflächen 
Nur in der Gemeinde Rietschen ergeben sich noch Innenentwicklungspotenziale durch bestehende oder zuletzt be-

schlossene Satzungsflächen. Durch die Zuordnung dieser Flächen zum Innenbereich ist eine Wohnbebauung nach 

§ 34 BauGB möglich.  

Es werden ς in Ableitung der Ergebnisse der BBSR-Studie (siehe unten) 20 % der Satzungsflächen (entspr. vorhande-

ner Baulücken) im Gebiet als realistisch verfügbar angenommen. In die Bauflächenberechnung werden somit 4 WE 

für die Gemeinde Rietschen berechnet. 

Tab. 18: Überblick über die Auslastung der bestehenden Satzungsflächen (Innenbereich) in der Verwaltungsgemeinschaft 

Innenbereichspotenzial in bestehenden Satzungsbereiche (Innenbereich) für Wohngebiete 

 Bezeichnung/Standort 
Verfügbare Reserven 

[Parzellen (WE)] 
Bemerkung 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
αbƛŜŘŜǊ tǊŀǳǎƪŜά όнлмрύΣ wƛŜǘǎŎƘŜƴ 

2 von 9 
Wohngebiet fast ausgelastet,  
noch 2 Parzellen (WE) verfügbar. 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
α¢ŜƛŎƘŀά όнлннύΣ wƛŜǘǎŎƘŜƴ 

6 von 9  

Klarstellungs- und Einbeziehungssat-
ȊǳƴƎ αhǊǘǎǘŜƛƭ 5ŀǳōƛǘȊά όнлнпύΣ wƛŜǘπ
schen 

9 von 9 

Satzungsbeschluss am 30.09.2024 erfolgt. 
alle Grundstücke befinden sich in Privatbesitz; 5 der ange-
nommenen Parzellen müssten erst durch Flurstückstei-
lung rückwärtig der Eigentümer geschaffen werden. 
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9ǊƎŅƴȊǳƴƎǎǎŀǘȊǳƴƎ αhǊǘǎǘŜƛƭ  
IŀƳƳŜǊǎǘŀŘǘά όнлнпύΣ wƛŜǘǎŎƘŜƴ 

3 von 3 
Satzungsbeschluss am 30.10.2024 erfolgt. 
Teilfläche 2 ist Privatbesitz sowie Festsetzung hochwas-
serangepasste Bauweise. 

GESAMT (verfügbare Baulandreserven 
VG Rietschen/Kreba-Neudorf) 

20  

anteilig in Rietschen 20  

anteilig in Kreba-Neudorf 0  

 

Innenentwicklungspotenzial ς Baulücken 
Im Zuge der Aufstellung des Flächennutzungsplans für die Verwaltungsgemeinschaft wurde eine vereinfachte Bau-

lückenkartierung (2024) durchgeführt, um die bestehenden Innenbereichspotenziale besser abzuschätzen und in die 

Bauflächenübersicht einfließen zu lassen. Die Erfassung der Baulücken erfolgte anhand der Erfassung des Bestandes 

sowie mit Rückkopplung der Bauverwaltung und Abgleich mit aktuellem Luftbild der Flächen. Die Baulücken befin-

den sich nur in den als Innenbereich dargestellten Ortslagen entsprechend des vorliegenden Entwurfes des FNPs. 

Von den erfassten Baulücken wird nur ein Anteil als direkt verfügbar angenommen und in die Bilanzierung des Be-

darfs bzw. verfügbarer Reserven eingestellt (vgl. Tab. 19). Unter Berücksichtigung der Bedenken und Hinweise zum 

Vorentwurf wurden alle Siedlungskörper 2025 nochmals auf deren tatsächlichen baulichen Bestand geprüft und 

mögliche Einkürzungen besonders an den Ortsrandlagen vorgenommen. Dadurch entfielen Innenbereichspotenzi-

ale, insbesondere in Neudorf, Lache sowie in Teicha. 

Zu berücksichtigen gilt jedoch, dass bei der Bauflächenübersicht keine abschließende Prüfung über die eigentums-

rechtliche Verfügbarkeit der Baulücken erfolgte. Aufgrund der weitestgehend privaten Eigentumsverhältnisse be-

steht kein Zugriff auf die Grundstücksflächen und damit keine Steuerungsmöglichkeit für die Verwaltungsgemein-

schaft. Neben der konkret vorhandenen bzw. nicht vorhandenen privaten Bauabsicht können außerdem Einschrän-

kungen durch erschwerte Baugrundverhältnisse, oberflächennahen Grundwasserstand oder unverhältnismäßig 

hohe Erschließungsaufwendungen Hinderungsgründe für die tatsächliche Bebauung der vorhandenen Baulücken 

sein. Da über die Ausnutzung der Baulücken im Planungshorizont des Flächennutzungsplanes keine zuverlässigen 

Aussagen möglich sind, werden jedoch nur 20 % davon in die nachfolgende Bilanzierung eingestellt (in Tab. 19). 

DŜǎǘǸǘȊǘ ǿƛǊŘ ŘƛŜǎŜ !ƴƴŀƘƳŜ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ .ŜŦǊŀƎǳƴƎ Ǿƻƴ ǸōŜǊ плл YƻƳƳǳƴŜƴ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ {ǘǳŘƛŜ αLƴƴŜƴŜƴtwick-

ƭǳƴƎǎǇƻǘŜƴȊƛŀƭŜ ƛƴ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘά ό..{wΣ нлмоύΦ 5ŜƳƴŀŎƘ ǎƛƴŘ ƴǳǊ нпΣт % der Baulücken in Ostdeutschland (Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Thüringen) kurzfristig aktivierbar. Bei Landgemeinden werden nur ca. 17 % kurzfristig aktivierbare 

Baulücken angegeben.53  

Die eingeschränkte Mobilisierungsfähigkeit von Flächen [der Innenentwicklung] besteht nach einem Vortrag von 

Prof. Dr.-Ing. Stefan Siedentop, TU Dortmund54 (2024) weiterhin. Wesentliche Gründe sind: 

Á Innenentwicklung wird durch eingeschränkte Baulandverfügbarkeit gehemmt 

Á tǊƛǾŀǘŜ 9ƛƎŜƴǘǸƳŜǊ ƘŀōŜƴ ƪŜƛƴ LƴǘŜǊŜǎǎŜ ŀƴ ±ŜǊŅǳǖŜǊǳƴƎ ƻŘŜǊ .ŜōŀǳǳƴƎ όα9ƴƪŜƭƎǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜάΣ 
α²ŜǊǘŀƴƭŀƎŜάύ 

Á α.ŀǳƭŀƴŘǇŀǊŀŘƻȄƻƴάΥ DƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎƪŜƛǘ Ǿƻƴ .ŀǳƭŀƴŘƳŀƴƎŜƭ ǳƴŘ .ŀǳƭŀƴŘǸōŜǊǎŎƘǳǎǎ 

Á Instrumente des Städtebaus (wie das Baugebot) sind nur bedingt praxistauglich 

 

Die vereinfachte Baulückenkartierung diente dem Aufzeigen des bestehenden Innenbereichspotenzials. Diese ist 

nachfolgend in der Tabelle als Übersicht dargestellt. Es werden ς in Ableitung der Ergebnisse der BBSR-Studie sowie 

der eigentumsrechtlichen Unbestimmtheit 20 % der vorhandenen Baulücken im Gebiet als realistisch verfügbar 

angenommen. 

  

                                                                 
53  BBSR: Innenentwicklungspotenziale in Deutschland (2013: 84f). 
54  Reduktion der Flächeninanspruchnahme ς Stand und Handlungsperspektiven in ländlichen Räumen. DVS-Online-±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎΥ αCƭŅŎƘŜƴπ

schutz braucht mehr Aufmerksamkeit vom 06.02.2024; Folie 13 
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Tab. 19: Übersicht Innenbereichspotenziale (Baulücken gemäß § 34 BauGB) 

Innenbereichspotenziale in Form von Baulücken im Innenbereich (§ 34 BauGB) 

Standort/Ortsteil 
erfasste Baulü-

cken (WE) 

Fläche  

(m²) 

Anrechnung 

(20 %)55 

(WE) 

Rietschen  

Inselweg (Richtung Teichhäuser)  
Rothenburger Str. (Teichhäuser) 

1+1+1 
1+1 

5250 
1500 

 

OT Nieder Prauske 
Baulücken an Thomas-Müntzer-Str.,  
Bautzener Straße/Viereichener Str., 
Daubitzer Weg/Zweibrücker Str. und Querweg 

 
2 
1 

1+2 

 
2000 
1450 
4000 

 

OT Werda 
Baulücke am Heideweg,  
Baulücken Racklitzaweg  
Hammerstädter Straße  
Baulücke Kirchstraße 

 
1 

1+1 
1 
1 

 
1150 
1650 
1200 
890 

 

Kreba 

Nachverdichtung rückwärtig Boxberger Straße bis Lindenstraße, 
Nachverdichtung 2. Reihe Boxberger Straße und Sportplatz;  
Nachverdichtung 2. Reihe Feuerwehrweg/Neudorfer Weg, 
Nachverdichtung 2. Reihe Bautzener Straße, 
Baulücke Töpferecke 

2 
1 
2  
2 
1 

4050 
1500 
3450 
1500 
1150 

 

GESAMT (VG Rietschen ς Kreba-Neudorf) 24  5 

anteilig in Rietschen 16  3 

anteilig in Kreba-Neudorf 8  2 

 

Fazit  
Im Flächennutzungsplan der VG Rietschen/Kreba-Neudorf soll deutlich werden, dass ein großer Schwerpunkt der 

städtebaulichen Entwicklung in der Erhaltung der historischen Siedlungsgefüge und die Ortskerne als Zentren für 

Wohnen, Tourismus, Gewerbe und Handel, Infrastruktur und Daseinsvorsorge gestärkt und weiterentwickelt wer-

den sollen.  

Die ursprünglichen Planungen aus dem (zurückgenommenen) FNP-Entwurf von 2012 wurden kritisch untersucht und 

bei der Erstellung des Vorentwurfes (Stand 29.01.2025) an die aktuellen Rahmenbedingungen und Entwicklungen 

vollständig angepasst. Es wurde eine aktuelle Ermittlung des Innenbereichspotenzials durchgeführt und eine Be-

darfsermittlung für Bauflächen vorgenommen. Viele geplante Bauflächen aus dem FNP-Entwurf von 2012 wurden 

zurückgenommen oder bei Beihaltung deutlich in ihrer Flächenausdehnung reduziert (vor allem innerhalb der Ge-

meinde Kreba-Neudorf). Darüber hinaus wurde für die Erarbeitung des vorliegenden Entwurfes die Ausweisung der 

Bauflächen auf Basis der veränderten Bedürfnisse und Umstände sowie der Prognose der 8. regionalisierten Bevöl-

kerungsvorausberechnung und aufgrund von Hinweisen aus der frühzeitigen Beteiligung nochmals auf den tatsäch-

lich baulichen Bestand geprüft und gegebenenfalls nochmals angepasst. 

Die Siedlungsentwicklung in nahezu allen Ortsteilen, wie sie mit dem vorgelegten Flächennutzungsplanentwurf wei-

terhin vorgesehen ist, ist konsistent mit den Zielen des Landesentwicklungsplanes Sachsen 2013. Die Ziele 2.2.1.3 

όα5ƛŜ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎ ƴŜǳŜǊ ²ƻƘƴōŀǳƎŜōƛŜǘŜ ǎƻƭƭ ƛƴ ȊǳƳǳǘōŀǊŜǊ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ Ȋǳ ŘŜƴ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎ- und Siedlungskernen 

ŜǊŦƻƭƎŜƴΦάύ ǳƴŘ нΦнΦмΦмл όα5ƛŜ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ƛǎǘ ŀǳŦ ŘƛŜ ±ŜǊƪƴǸǇŦǳƴƎǎǇǳƴƪǘŜ ŘŜǎ mtb± Ȋǳ ƪƻƴȊŜƴǘǊƛŜǊŜƴΦάύ 

und vermeidet zudem die weitere Zersiedelung der Landschaft (Ziel 2.2.1.9 LEP 2013) und entspricht mit der erfolg-

ten Herleitung dem Ziel einer der Eigenentwicklung entsprechenden Siedlungsentwicklung (Ziel 2.2.1.6 LEP 2013). 

Das Bebauungsplanverfahren, welcher mögliche Wohnbauplätze für Arbeitskräfte bei einer Gewerbeansiedlung am 

ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘŜƴ αLƴŘǳǎǘǊƛŜ- und GewerbeƎŜōƛŜǘ ¢ŜƛŎƘŀά (ca. 42 ha) bereitstellen soll, wurde mit der Genehmigung und 

der Bekanntmachung erfolgreich abgeschlossen. 

                                                                 
55  Vgl. Erläuterung siehe Text zu Innenbereichspotenzial. Es werden ς in Ableitung der Ergebnisse der BBSR-Studie 20 % der vorhandenen 

Baulücken im Gebiet als realistisch verfügbar angenommen.  
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Gemäß den Vorgaben des § 5 Abs. 1 BauGB sollen im Flächennutzungsplan für das ganze Gemeindegebiet die sich 

aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 

Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dargestellt werden. Gemäß den Ausführungen in Kapitel 3.8.1 wird 

für die Verwaltungsgemeinschaft ein Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Im Entwurf werden Ausweisungen für 

neues Wohnbauland (trotzdem) vorgenommen. Es soll unter der Maßgabe des § 1 Abs. 5 BauGB dennoch eine ge-

wisse Entwicklung der Verwaltungsgemeinschaft durch Ausweisung bzw. Planung neuer Gewerbestandorte und 

Wohnraum ermöglicht und somit eine Perspektive für die beiden Gemeinden geschaffen werden.  

Die Ausweisung der Wohneinheiten entspricht den tatsächlichen Neuausweisungen für Rietschen der letzten 20 

Jahre und ermöglicht Kreba-Neudorf eine geringfügig, maßvolle Erweiterung. 

Die in Kapitel 3.7 sowie 3.8.2 dargestellte Analyse des tatsächlichen Baubestandes, des realen Bauflächenbedarfes 

sowie der Innenbereichspotenziale und deren Aufbereitung und Auswertung bieten gemeinsam mit der maßvollen 

Neuausweisung von Bauflächen in der Verwaltungsgemeinschaft eine fundierte Grundlage für eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung in allen Ortsteilen. 

In der Verwaltungsgemeinschaft stellen 

die Bauflächen zur Eigenentwicklung 

vorrangig eine Nutzung des vorhande-

nen Innenentwicklungspotenzial dar.  

Nach Ausschöpfen der Innenentwicklung werden die Bauflächen durch eine 

maßvolle Neuausweisung an gut eingegliederten Siedlungsstandorten er-

gänzt (siehe Kapitel 5.1 und den oben getroffenen Erläuterungen zur Abbil-

dung 31: Schema zur Veranschaulichung der Bauflächenmethodik). 

 

 

 

Tab. 20: Übersicht mit Gegenüberstellung der Innenentwicklungspotenziale und der Bedarfsermittlung Wohnbauflächen 

   
geschätzte  
WE 

Annahme  
WE Bedarfsprognose 

Innenentwick-
lungspotenziale 

Gesamt Innenbereichspotenziale (bestehende B-Pläne) 3 = 100% --> 3 WE 

 anteilig in Rietschen 3 3 

 anteilig in Kreba-Neudorf 0 0 

    

    

Gesamt Innenbereichspotenziale (Satzungsflächen) 20 = 20% --> 4 WE 
 anteilig in Rietschen 20 4 

 anteilig in Kreba-Neudorf 0 0 

     

    

Gesamt Innenbereichspotenziale (Baulücken, Nachverdichtung) 24 = 20% --> 5 WE 

 anteilig in Rietschen 16 3 

  anteilig in Kreba-Neudorf 8 2 

Ermittlung an-
hand Baufertig-
stellungen 
Wohngebäude 

    

    

Gesamt Eigenbedarf für die nächsten 15 Jahre (Baufertigstellungen) 
2014-2023) 

40 - 45 40 - 45 WE 

 anteilig in Rietschen 33 WE 33 

 anteilig in Kreba-Neudorf 11 WE 11 
     

    

Verbleiben rechnerisch für die Gemeinde Rietschen 23 WE für den Eigenbedarf.   

Der Gemeinde Kreba-Neudorf verbleiben zur Entwicklung von Wohnbauflächen 9 WE.  

Für die VG insgesamt wäre das eine Eigenentwicklung von 32 WE. 
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Mit der Darstellung neuer Bauflächen im Flächennutzungsplan kommt die Verwaltungsgemeinschaft der Nachfrage 

nach Wohnraum und dem Bedarf an nachgefragten, gewerblich nutzbaren Flächen nach. Dabei gilt es, vorrangig 

innerörtliche Flächenpotentiale und Nachverdichtungsmöglichkeiten auszunutzen. Dies ist jedoch nicht in jedem Fall 

möglich, so dass auch Neuausweisungen notwendig werden können.  

Um den unterschiedlichen Interessen der Bevölkerung gerecht zu werden, sieht sich die Verwaltungsgemeinschaft 

Rietschen/Kreba-Neudorf in der Verpflichtung, adäquaten Wohnraum bzw. Flächen für Wohnraum für unterschied-

liche Bevölkerungsklientel zu bieten und dies damit auch im Sektor der Einfamilienhausbebauung zu schaffen. Das 

Angebot an Bauland sollte ausgewogen sein und unterschiedlichen Ansprüchen der Bürger gerecht werden. Damit 

besteht für die Darstellung weiterer Wohnflächen auch ein öffentliches Interesse. 

Aus der frühzeitigen TöB-Beteiligung zum Vorentwurf ergaben sich Hinweise und Bedenken zur Darstellung neuer 

Wohn- und Mischbauflächen in der VG. Diese wurden entsprechend der Abwägung berücksichtigt. Insbesondere die 

Summe an neuen Wohn- und Mischbauflächen in der Gemeinde Rietschen wurde kritisch hinterfragt. Hierzu fand 

eine neuerliche intensive Auseinandersetzung zur Reduzierung im Zuge der Überarbeitung zum Entwurf statt. Her-

vorzuheben ist hierbei die Anpassung und starke Reduzierung der geplanten Mischbaufläche M1 (Ladestraße). Hier-

bei wurden zum einen Hochwasserschutz-, Gewässerschutz und Naturschutzaspekte durch Rücknahme der Bauflä-

che zu den Gewässern hin berücksichtigt und werden nun als Siedlungsgrün dargestellt. Die starke Reduzierung der 

Baufläche M1 erfolgte durch Reaktivierung der Funktionsgebäude des ehem. Glaswerkes als Bestandsbauflächen 

Gewerbe (G), so dass als Planfläche nur der westliche Bereich um die Mehrfamilienhäuser verbleibt. Dies stellt ca. 

1/3 der bisherigen Flächenausweisung dar. Damit sollten die vorgebrachten ΰ.ŜŘŜƴƪŜƴ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ {ŀŎƘȊǳǎŀƳƳŜƴπ

ƘŀƴƎ ƛƳ ǿŜƛǘŜǊŜƴ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ŘŜǎ Cbt ȊǳǊǸŎƪƎŜǎǘŜƭƭǘΨ sein, da sich die Summe an neuen Wohn- und Mischbauflächen 

in der Gemeinde Rietschen reduziert hat. 
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4 ENTWICKLUNGSZIELE ς LEITBILD DES FNP 

4.1 Allgemeine Grundsätze 
Die Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf hat in ihrer städtebaulichen Zielentwicklung eine große pla-

nerische Herausforderung zu bewältigen. Politisch und gesellschaftlich werden Entwicklungen und Lösungen für 

Strukturwandel, Energiewende und Demografie gefordert und forciert. Zugleich sind die Auswirkungen des Klima-

wandels spürbar und erfordern auch kommunales, nachhaltiges Handeln. 

Die Verwaltungsgemeinschaft stellt sich diesem Planungserfordernis aus Bewältigung der Energiewende, Struktur-

wandel, Klimawandel und Demografie. Sie möchte aktiv56 die Planung der kommunalen Zukunft bestimmen und 

gestalten. Mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes sollen grundlegende räumliche, bauliche, gestalteri-

sche, soziale und wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt werden und einen Grundrahmen für die Entwicklung 

der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf darstellen. 

 

4.2 Städtebauliche Entwicklungsziele Gemeinde Rietschen 

Bauflächenentwicklung 
Á Erhaltung der ländlichen Struktur (Bauweise und Dichte) 

Á Vorrang Innenentwicklung und Bauflächenentwicklung durch Lückenschluss 

Á Fokus auf Umsetzung der Bebauungspläne 

Á Entwicklung Wohnbauflächen: Siedlungsentwicklung in den Sektoren Einfamilienhausbau (EFH) 
und Mietwohnungsbau (i. S. Mehrfamilienhäuser mit Mieteinheiten von 2- oder 3-Zimmer-Woh-
nungen), ggf. auch den Aspekt Eigentumswohnungen berücksichtigen 

Á Rückführung der Brachflächen der ehem. Betriebe Glaswerk und FEMA und Flächen der Tage-
baufolgelandschaft (Ziel Brachflächenaktivierung, Wiedernutzbarmachung) 

Á Bündelung von Funktionen (Schule, Verwaltung) im Ort Rietschen 

Á Verbesserung ÖPNV, Mobilität 

Á Gewerbliche Entwicklung und Erweiterung um den Strukturwandel zu begegnen 
Flächen GE Ziegelei vollständig verkauft; Erweiterungsfläche GE Teicha wird entsprechend dem 
korrelierenden Bebauungsplan im FNP berücksichtigt 

Erneuerbare Energien 
Á Erhalt und Stärkung bestehender PV-FF-Anlagen 

Á Flächen für Windenergienutzung vorsehen ς langfristig Perspektive: bevorzugt auf Rekultivierungs-
flächen des Braunkohlentagebau 

 

  

                                                                 
56  Anmerkung: Bauleitplanung obliegt den Gemeinden (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz). Die Befugnis zur Aufstellung von Bauleitplänen ist 

Ausdruck der kommunalen Planungshoheit, die wiederum Ausdruck des kommunalen Selbstverwaltungsrechts. Durch § 2 Abs. 1 Satz 1 
BauGB wird die kommunale Planungshoheit einfach-gesetzlich normiert bzw. konkretisiert. Demzufolge sind Bauleitpläne von der Ge-
meinde in eigener Verantwortung aufzustellen. Die Bauleitplanung ist das zentrale Steuerungsmittel städtebaulicher Entwicklung inner-
halb des Gemeindegebiets. 

https://dejure.org/gesetze/GG/28.html
https://dejure.org/gesetze/BauGB/2.html
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4.3 Städtebauliche Entwicklungsziele Gemeinde Kreba-Neudorf 
Die Gemeinde Kreba-Neudorf konzentriert sich bei der gemeindlichen Entwicklung zunächst auf Bewältigung der 

stärksten zukünftigen gemeindlichen Herausforderungen: den Strukturwandel und die Demografie. Diese beiden 

Faktoren beeinflussen jeden Bereich des gemeindlichen Zusammenlebens.  

Sie entgegnet dem demografischen Wandel mit dem oberen Entwicklungsziel zur Stärkung und Empowerment der 

Jugend. Mit der zentralen Lage innerhalb des BiosphäreƴǊŜǎŜǊǾŀǘŜǎ αhōŜǊƭŀǳǎƛǘȊŜǊ IŜƛŘŜ ǳƴŘ ¢ŜƛŎƘƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘά ƴǳǘȊǘ 

ǎƛŜ Řŀǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ tƻǘŜƴȊƛŀƭ ǳƴŘ ŦƻƪǳǎǎƛŜǊǘ ŘƛŜ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǎ ΰ{ŀƴŦǘŜƴ ¢ƻǳǊƛǎƳǳǎΨΦ 

 
Abb. 32: Veranschaulichung der gemeindlichen Zielsetzung der Gemeinde Kreba-Neudorf 

Quelle: eigene Grafik, R+K 2023, entwickelt aus den Gesprächsterminen am 14.11.23 und 27.11.23 

 

Die sich daraus ableitende beabsichtigte städtebauliche Entwicklung in der Gemeinde Kreba-Neudorf ist demnach: 

Bauflächenentwicklung 
Á Erhalt der ländlichen und historischen Siedlungsstruktur (Bauweise und Dichte) 

Á Vorrang Innenentwicklung und Bauflächenentwicklung durch Lückenschluss und Nachverdichtung. Dabei 
sollen wertvolle innerörtliche Freiräume und Grünflächen erhalten werden. 

Á Maßvolle Ausweisung neuer Bauflächen auf Basis des Eigenentwicklungsbedarfes  
(Abstimmung hierzu erfolgt vorab in enger Rücksprache/Rückkopplung mit dem Gemeinderat und den 
Eigentümern). Hierzu sollen in den dörflichen Siedlungslagen ggf. behutsame Ortsabrundungen ermöglicht 
werden, um so ihre Eigenständigkeit zu erhalten bzw. das Ortsbild abzuschließen. Die neue Bebauung soll 
sich harmonisch in die vorhandene, historisch gewachsene Siedlungsstruktur einfügen. 

Á Gewerbliche Entwicklung nur zum Erhalt/Stärkung bestehender Gewerbebetriebe; Schwerpunkt gewerbli-
cher Entwicklung in der Gemeinde Rietschen (oder andere angrenzende Gewerbeschwerpunkte bspw. 
Boxberg) 

Á Steuerung von Freiflächenphotovoltaik durch Ausweisung an konfliktarmen Standorten mit Auflagen hin-
sichtlich Brutstätten für Brutvögel und zur Ausgestaltung der PV-Anlage. Berücksichtigung der Schutz- und 
Entwicklungsziele des Biosphärenreservates.  

Stärkung der Jugend /Daseinsvorsorge 
Á Stärkung und Förderung von Kindern und Jugendlichen 

Á Empowerment verbessern: Jugendparlament - Einbezug durch Mitspracherecht im Gemeinderat 
    Zukunftsausschuss ς Interessensvertretung der Kinder u. Jugendlichen 

Á Erhalt und Sicherung kindlichen Bildung und Förderung im Ort (durch Grundschule und Kita) 

Á Erhalt und Stärkung des zentralen Sportplatzes und der Turnhalle als Treffpunkt und Begegnungsort; Er-
halt Jugendclub (bei der Sporthalle) 

Á Wasserturm ς Schaffung eines soziokulturellen Treffpunktes. Kulturellen Austausch stärken mit Fokus auf 
sorbisch-polnisch-deutsch 

Lage im Biosphärenreservat 
Á Die Besonderheit der Lage und der Landschaft nutzen und bewahren ς Ausbau/ Förderung sanfter Touris-

mus ς Maßnahmen für Natur und Landschaft. Die außergewöhnlich reiche Natur- und Landschaftsausstat-
tung soll erhalten werden. Keine Flächen für Windenergienutzung. 

Á Qualifizierung touristischer Angebote 
 ς Ausbau und Schaffung von weiteren Radwegeverbindungen Bsp. Seeadlerrundweg ς 
- Heimatgeschichte und Naturerlebnispfad als App ς weiterer Ausbau 
- Ansprache der Touristen in mehreren Sprachen (auch Sorbisch) 

Á Wasserturm - Schaffung als dezentrale Informationsstelle in Verbindung mit dem Biosphärenreservat; ggf. 
Nutzung des Grundstückes als soziokulturelle Treffpunkt und Anlaufstelle 

Á Schutz und Entwicklung des Landschaftsbildes (insbesonders ortsnaher Flächen; Gräben; Windschutz-
hecken) 
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5 FLÄCHENNUTZUNGSPLANUNG 
Der Flächennutzungsplan besteht aus der Planzeichnung, der Begründung und dem Umweltbericht. Er stellt die be-

absichtigte städtebauliche Entwicklung für das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft in den Grundzügen dar. 

§ 5 Abs. 2 BauGB und § 1 Abs. 1 BauNVO in Verbindung mit der Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) enthalten 

hierfür einen Katalog an Inhalts- und Darstellungsmöglichkeiten (Erläuterungen hierzu, siehe Kap. 1.2 Planinhalte 

und Darstellungen). 

 

In der Planzeichnung wird zwischen Bestand und Planung der Bauflächen unterschieden. Die Planungsflächen wer-

den im nachfolgenden Kapitel 5.2 ausführlich in kleinen Datenblättern erläutert. Dabei werden auf das Nutzungsziel, 

die Flächengröße, eine Zuordnung zur Art der geplanten Siedlungsentwicklung (entsprechend den städtebaulichen 

Grundsätzen) und die bisherige Nutzung der Fläche näher eingegangen. Durch konkrete Hinweise und Anmerkungen 

zu den jeweiligen Bauflächen aus der TöB- und Behördenbeteiligung wurden diese Datenblätter (entsprechend der 

Abwägung) noch ergänzt. 

 

Die Mehrzahl der bebauten Bestandsflächen in der VG Rietschen/Kreba-Neudorf sind bauplanungsrechtlich nicht 

durch einen rechtskräftigen Bebauungsplan gesichert, so dass die Festsetzung im vorliegenden Flächennutzungsplan 

auf der Grundlage der tatsächlichen Nutzung erfolgt. Hierbei wurde die Art der baulichen Nutzung im Wesentlichen 

entsprechend Bestandes (Wohnbauflächen ς gemischte Bauflächen ς gewerbliche Bauflächen ς Sonderbauflächen 

mit Zweckbestimmung) ausgewiesen, der den jeweiligen Ortsteil bzw. Straßenzug in seinen Grundzügen prägt.   

Die bereits planungsrechtlich durch Bebauungspläne gesicherten Flächen wurden entsprechend der dortigen Fest-

setzungen zur Art der baulichen Nutzung übernommen. 

 

Als αDŜƳƛǎŎƘǘŜ .ŀǳŦƭŅŎƘŜƴά ǿŜǊŘŜƴ ƳŜƛǎǘ ŘƛŜ CƭŅŎƘŜƴ ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘΣ ōŜƛ ŘŜƴŜƴ ŘƛŜ CǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ŘŜǎ αŘǀǊŦƭƛŎƘŜƴ 

²ƻƘƴƎŜōƛŜǘŜǎά ƴŀŎƘ Ϡ 5a BauNVO dominieren und keine Veränderung in der Entwicklung, also auch künftig 

ein Nebeneinander von Wohnbebauung und die Wohnfunktion nicht wesentlich störenden Gewerbebetrie-

ben, vorgesehen ist. Mit der Ausweisung sollen die dörfliche Struktur der Gemeinden und bestehende, für 

die Siedlungsentwicklung wichtige Funktionsmischungen in ihrem Bestand gesichert und gefördert werden. 

Die Möglichkeit zur privaten Tierhaltung auf den eigenen Grundstücken ist den Bewohnern der Verwaltungs-

gemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf wichtig und wird mit dieser Ausweisung weiterhin nicht einge-

schränkt. 

Wohnbauflächen wurden dort ausgewiesen, wo sowohl Nutzung, als auch Bauweise keine Änderung der 

vorwiegenden Wohnnutzung erwarten lassen. Das schließt allerdings andere untergeordnete Nutzungen 

nicht aus. 

Gewerbliche Bauflächen wurden ebenfalls anhand der tatsächlichen Flächennutzung abgegrenzt. Die be-

reits planungsrechtlich durch Bebauungspläne gesicherten Flächen wurden entsprechend der dortigen Fest-

setzungen zur Art der baulichen Nutzung übernommen. 

 

 

Vorhandene Flächennutzung in der Gemeinde Kreba-Neudorf 
In den Ortskernen von Kreba und Neudorf entspricht die aktuelle Nutzung dem typischen Charakter für dörfliche 

Wohngebiete i. S. v. § 5a BauNVO. Es handelt sich bei der Bebauung entlang der zentralen S121 und S153 um Ge-

höftstrukturen sowie Wohngebäude, Verwaltungseinrichtungen, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke sowie Gewerbebetriebe, welche die Wohnfunktion nicht wesentlich beeinträchtigen 

und den Wirtschaftssektoren, wie beispielsweise Metallbau, Baugewerbe, Versicherungen, private Dienstleistungen 

und Land- und Forstwirtschaft zuzuordnen sind. 

Aufgrund dieses Nutzungscharakters wird der Ortskern von Kreba und Neundorf, welche bauplanungsrechtlich nicht 

durch einen rechtskräftigen Bebauungsplan gesichert sind, als αDŜƳƛǎŎƘǘŜ .ŀǳŦƭŅŎƘŜά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ !ǳǎƎŜƴƻƳƳŜƴ 

von dieser Darstellung sind Flächen, bei deren Bebauung es sich um Gemeinbedarfseinrichtungen handelt. 

Gleichzeitig findet sich in Kreba und Neudorf noch Bereiche mit typischen Wohngebietscharakter. Hier stehen v.a. 

Einfamilienhausstrukturen, welche durch EW65 oder Neubauten aus den 90er Jahren geprägt werden. 
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Die Ortsteile Tschernske und Lache weisen eine andere Nutzungsstruktur als Kreba und Neudorf auf. Die aktuelle 

Nutzung entspricht dem typischen Charakter für Dorfgebiete (MD) i. S. v. § 5 BauNVO. Die Bebauung besteht aus 

Drei- und Vierseithöfen, die durch Einzelhäuser ergänzt werden. Die Hofanlagen unterliegen meist einer Mischnut-

zung (Wohnen/Landwirtschaft, Wohnen/Gewerbe). Teilweise erfolgte in der Vergangenheit eine Umnutzung und 

die Gebäude werden nur noch ausschließlich für Wohnzwecke genutzt, allerdings bleibt die Tierhaltung meist wei-

terhin bestehen. 

5ƛŜ ōŜōŀǳǘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ ƛƴ ŘŜƴ hǊǘǎǘŜƛƭŜƴ ¢ǎŎƘŜǊƴǎƪŜ ǳƴŘ [ŀŎƘŜ ǿƛǊŘ ŀƭǎ αDŜƳƛǎŎƘǘŜ .ŀǳŦƭŅŎƘŜά ŜƛƴƎŜƻǊŘƴŜt. 

 

Bebauung im Außenbereich 

Splitter- und Streusiedlung und Einzelanwesen 
Die Verwaltungsgemeinschaft ist durch zahlreiche Splittersiedlungen und Einzelanwesen unterschiedlicher Größe 

geprägt. Aufgrund der besonderen historischen Entwicklung in der Verwaltungsgemeinschaft durch den Braunkoh-

leabbau sowie der historischen Rasenerzgewinnung sind große Abstände auch zwischen den Gebäuden in einer 

Splittersiedlung durchaus typisch.  

Nach dem Baugesetzbuch liegen diese Feldbauerngehöfte bzw. Splittersiedlungen im Außenbereich (§ 35 BauGB). 

Sie werden im Flächennutzungsplan mit der Flächendarstellung der umgebenden Landschaft bzw. als Grünland dar-

gestellt.  

Im Gemeindegebiet Rietschen finden sich vorwiegend Außenbereichslagen und Splittersiedlungen bei:  

Altliebel, Neuliebel, Teichhäuser, Heidehäuser, Gänsegut, Walddorf. 

Im Gemeindegebiet Kreba-Neudorf erhält die Kolonie Baruther Berg Bestandsschutz als Außenbereich, ebenso der 

Bereich am Ortsende Kreba zwischen Hammergraben und Lindenstraße. Weiterhin finden sich Feldbauerngehöfte 

zwischen Neudorf und Kreba am Ende des Neudorfer Weges, An der Lache (Schwarze Lache) sowie in der Offenland-

schaft gelegen zwischen Lache und nördlich Tschernske. 

 

Land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb 
Beispielsweise stellen Mastanlagen oder die Schlesische Agrargenossenschaft Daubitz landwirtschaftlich privile-

gierte Bebauung im Außenbereich dar. Diese landwirtschaftlichen Anlagen (mit einer Privilegierung nach § 35 Abs. 

1 BauGB) befindet sich innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft vor allem außerhalb oder am Rand der Ortslagen. 

Begonnen mit den Viereichener Fleisch- und Wurstwaren im Norden von Neuliebel, über die Schlesische Agrarge-

nossenschaft Daubitz bis zur Geflügelzucht Deersheim GmbH südlich von Kreba. Diese Außenbereichslagen werden 

mit der Flächendarstellung der umgebenden Landschaft bzw. als Grünland dargestellt.  
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5.1 Siedlungsentwicklung (Bauflächendarstellung) 

5.1.1 Übersicht der geplanten Bauflächenentwicklung 
Die Verwaltungsgemeinschaft Rietschen ς Kreba-Neudorf folgt dem Grundsatz der reinen bedarfsgerechten Neu-

ausweisung von Bauflächen. 

Tab. 21: Übersicht der geplanten Bauflächen (Siedlungsentwicklung) im Flächennutzungsplan der VG 

Art der bauli-
chen Nutzung 

Nr. im 
FNP 

Gemeinde,  
Ortsteil, Bezeichnung 

Fläche [ha] 
ge-

schätzte 
WE 

 

W 1 Nieder Prauske, B-tƭŀƴ bǊΦ п αNiederPrauske IIά 1,09 10 

W 2 Kreba, Südlich der Lindenstraße 0,75 5 

W 3 Neudorf, Am Jugendheim 0,23 2 

Gesamt Wohnbauflächen 2,07 17 
 anteilig in Rietschen 1,09 10 

 anteilig in Kreba-Neudorf 0,98 7 

Mischbauflächen M 1 RietschenΣ α!Ƴ ŜƘŜƳŀƭƛƎŜƴ DƭŀǎǿŜǊƪά 0,56 8 

M 2 Abrundung Tschernske  0,76 4 

Gesamt Mischbauflächen 1,32 12 

 anteilig in Rietschen 0,56 8 

 anteilig in Kreba-Neudorf 0,76 4 

Gewerbliche  
Bauflächen 

G 2 Kreba, Erweiterung Lorenz Bahlsen 1,85  

Gesamt Gewerbliche Bauflächen 1,85  

 anteilig in Rietschen 0  

 anteilig in Kreba-Neudorf 1,85  

Sonderbauflä-
chen 

S 1 Rietschen, vor der Bahn (Nutzung für EE) 0,65  

S 3 Kreba, Photovoltaikanlage gegenüber Gewerbe 15,39  

S 4 Kreba, Fläche für Freizeit und Erholung 0,76  

Gesamt Sonderbauflächen 16,80  

 anteilig in Rietschen 0,65  

 anteilig in Kreba-Neudorf 16,15  

Sonderbauflä-
chen in der Berg-
baufolgeland-
schaft des Tgb. 
Reichwalde 

S 5 Energiepark Altliebel/Modergraben 206,3  

S 6 Erweiterungsfläche 125,7  

Gesamt Sonderbauflächen innerhalb des Tagebau Reichwalde 332  

 anteilig in Rietschen 332  

Fläche für  
Gemeinbedarf 

 Kreba, soziokulturelles Zentrum am Wasserturm 0,21  

 Kreba, Neubau Freiwillige Feuerwehr 0,31  

Gesamt Flächen für den Gemeinbedarf 0,52  

 anteilig in Rietschen 0  

 anteilig in Kreba-Neudorf 0,52  

Gesamt Fläche Neuausweisung (ha) 22,56 + 332 29 

Neuinanspruchnahme entspricht % der Gesamtfläche der VG  

Prozentualer Anteil der Neuinanspruchnahme an ŘŜǊ αǾŜǊōƭŜƛōŜƴŘŜƴ Gesamtfläche der VG - ohne 
Truppen-Übungsplatz und ohne Tagebau Reichwalde, ohne S5, S6) 

0,21 % + 3,17% 

 
0,32 % 

 

 

Nachfolgend werden alle geplanten Bauflächen über Datenblätter beschrieben und verortet. Hierbei erfolgt ent-

sprechend den städtebaulichen Grundsätzen eine Zuordnung zur Art der geplanten Siedlungsentwicklung. Diese 

sind: 

Á städtebauliche Nachverdichtung bzw. Lückenschluss 

Á Nachnutzung Altstandort/ Brachflächenaktivierung 

Á städtebauliche Abrundung der Ortslage 

Á Neuanlage von Flächen für Siedlungszwecke  
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5.1.2 Geplante Wohnbauflächenentwicklung 

Wohnbauflächenentwicklung Gemeinde Rietschen 
 

Lfd.-Nr. im Plan: W 1 

Nieder Prauske: B-tƭŀƴ bǊΦ п αNieder Prauske IIά 

 
Ausschnitt FNP (W 1)  

 

Flächengröße: 

1,09 ha 

 

10 WE (EFH) 

 

städtebauliche  
Abrundung  
und Neuanlage 

Die Planungsabsicht der Gemeinde Rietschen ist die Entwicklung von 10 Eigenheimstandorten. Dies beruht auf kontinuierlichen 

Nachfragen nach Bauland bei der Gemeinde und den wenig zur Verfügung stehenden Bauflächen. Zudem möchte die Gemeinde 

einer künftigen Nachfrageanstieg nach Bauland vorgreifen, welches durch den Strukturwandel in der Lausitz sowie dem künftigen 

αLƴŘǳǎǘǊƛŜ- ǳƴŘ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ ¢ŜƛŎƘŀά ŀƴƎŜƴƻƳƳŜƴ ǿƛǊŘΦ LƳ WŀƘǊ мффм ǿǳǊŘŜ ōŜǊŜƛǘǎ Ŝƛƴ tƭŀƴǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ōŜƎƻƴƴŜƴΣ ǿŜƭŎƘes 

jedoch nicht abgeschlossen wurde. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 16.581 m². Das geplante Wohngebiet ist zu drei 

Seiten von Wohnbebauung umschlossen. In der Planung sind 10 Eigenheime mit einer Grundstücksfläche von 805 m² bis 1.192 m² 

vorgesehen. Die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen orientieren sich an denen der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung von 

2014, welche für angrenzende Grundstücke gilt. Damit soll die Eingliederung in die bestehende Bebauung realisiert werden und 

einen homogenen Verbund erzeugen.  

Das Plangebiet liegt innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes Rietschen. Es gilt die Festsetzungsverordnung des TWSG Rietschen 

(Reg.Nr. T-5821659).  

Des Weiteren bestehen von Seiten des RPV zum B-Plan Nr. п αbƛŜŘŜǊ-tǊŀǳǎƪŜ LLά ƪŜƛƴŜ .Ŝdenken (Stellungnahme des RPV 

моΦлмΦнлнр ȊǳƳ .t[ύΦ .ŜȊǸƎƭƛŎƘ ŘŜǎ ±wD α²ŀǎǎŜǊǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎά ό²ǘ ооύ ŦǸƘǊǘ ŘŜǊ wt± ŜƛƴȊƛƎ ŀǳǎΣ Řŀǎǎ ǎƛŎƘ 9ƛƴǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴ ōȊǿΦ 

besondere Nutzungsanforderungen ergeben können, sofern im Zusammenhang mit dieser Planung [B-Plan] die Errichtung von 

Erdwärmekollektoren vorgesehen sein sollte. Dieser konkrete Hinweis des RPV gilt für die verbindliche Bauleitplanung und dessen 

möglicher Festsetzung in der Planzeichnung (Teil B). Eine Abwägung hierzu fand innerhalb des B-Planverfahrens noch nicht statt.  
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Wohnbauflächenentwicklung Gemeinde Kreba-Neudorf 
 

Lfd.-Nr. im Plan: W 2 

Kreba: ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘ αSǸŘƭƛŎƘ ŘŜǊ [ƛƴŘŜƴǎǘǊŀǖŜά  

 
Ausschnitt FNP (W 2) ς Südlich der Lindenstraße  

 

Flächengröße: 

0,75 ha 

 

WE (10 WE/ha): 

5 WE (EFH) 

 

städtebaul. Abrundung  
und Neuanlage 

Die Ausweisung erfolgt vor dem Hintergrund der Bewältigung des demografischen Wandels im Ort und der bestehenden Nach-

frage nach gut integrierten Bauplätzen. Gemäß den Entwicklungsleitlinien der Gemeinde Kreba-Neudorf sollen auch in den dörf-

lichen Siedlungslagen behutsame Ortsabrundungen ermöglicht werden, um so ihre Eigenständigkeit zu erhalten bzw. maßvoll zu 

entwickeln (Schwerpunkt 2 der Entwicklungsleitlinien des FNP). Besonders junge Familien und die Jugend sollen mit der Auswei-

sung gestärkt werden. Aus städtebaulicher Sicht wird die Ortslage in Kreba abschließend südöstlich abgerundet. Die Ortslage 

Kreba liegt in der Schutzzone 4 des Biosphärenreservates und damit gleichzeitig im SPA-DŜōƛŜǘ α.ƛƻǎǇƘŅǊŜƴǊŜǎŜǊǾŀǘ IŜƛŘŜ- und 

TeichƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘάΦ 5ŀǎ ƎŜǇƭŀƴǘŜ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘ ƭƛŜƎǘ ȊŜƴǘǊŀƭ ǳƴŘ ǿƛǊŘ Ǿƻƴ ȊǿŜƛ {ŜƛǘŜƴ Ǿƻƴ ƭŅƴŘƭƛŎƘŜǊ ²ƻƘƴōŜōŀǳǳƴƎ ƎŜŦŀǎǎǘΦ 5ƛŜ 

örtliche Grundschule, Sportplatz, Jugendclub sind 150 m bis 300 m entfernt, der Kindergarten liegt 200 m gegenüber. Der tem-

poräre Festplatz der Gemeinde όαIŜȄŜƴŦŜǳŜǊάύ liegt direkt im östlichen Anschluss. Die bestehende Baumallee mit Graben soll 

erhalten bleiben. 

In der Stellungnahme der Biosphärenreservatsverwaltung57 als obere Fachbehörde heißt es hierzu: Aus Sicht der BR-VO bestehen 

zur Ausweisung der Wohnbaufläche W 2 keine naturschutzfachlichen Bedenken, sofern die Baumreihe an der Lindenstraße erhal-

ten bleibt. Die Baumreihe südlich der Lindenstraße fungiert als wichtige Leitlinie /  Jagdschneise /  Migrationskorridor für Fleder-

mäuse, die vom Schloss Kreba Richtung Tschernske fliegen. Aus diesem Grund ist der Erhalt dieser Baumreihe zwingend, ebenso 

aus landschaftsästhetischer und ortsgestalterischer Sicht.   

Der Erhalt und die extensive Pflege eines 10 m breiten Grünlandstreifens würde die wichtige Funktion des Migrationskorridors 

verstärken (Verbindung Baumreihe/Grünlandstreifen). Zudem würde das derzeitige Landschaftsbild "Baumreihe /  Graben /  an-

grenzendes Grünland" dadurch in wichtigen Teilen erhalten bleiben. Die einzelnen Wohngrundstücke würden erst südlich dieses 

10 m-Grünstreifens beginnen.   

Erhebliche Beeinträchtigungen von NATURA-2000-Schutzgütern sind bei Erhalt des Migrationskorridors für Fledermäuse nicht zu 

befürchten. 

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (BPL) ist bei der Entwicklung der Wohnbaufläche an der Lindenstraße demnach 

eine Pflanzbindung für die Bestandsbäume festzusetzen sowie eine Maßnahmenfläche zum Erhalt und der weiteren extensiven 

Pflege des 10 m breiten Grünlandstreifens.  

Des Weiteren ist gemäß der Unteren Wasserbehörde die Vorhaltung eines Gewässerentwicklungskorridors für den östlich ver-

laufenden OWK Hammergraben zu berücksichtigen.  

Mit dem möglichen Lärmkonfliktpotenzial aufgrund der Nähe einer möglichen temporären Festplatznutzung (Hexenfeuer, Enten-

rennen) muss sich ebenso in der verbindlichen Bauleitplanung auseinandergesetzt werden. Allerdings besteht mit dem am 

мтΦмлΦнлнр ōŜǎǘŅǘƛƎǘŜƴ α.ŀǳ-¢ǳǊōƻά ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ .ǳƴŘŜǎǊŀǘ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ Ǿƻƴ !ōǿŜƛŎƘǳƴƎŜƴ ǾƻƳ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ .ŀǳǇƭŀƴǳƴƎǎπ

recht für Vorhaben zum Wohnungsbau (§ 246e BauGB n.F.) und von Erleichterungen beim Lärmschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB). 

5ƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ƴǳƴ ƪƻƴƪǊŜǘŜ LƳƳƛǎǎƛƻƴǎƎǊŜƴȊǿŜǊǘŜ ŦŜǎǘǎŜǘȊŜƴ ǳƴŘ ŘŀōŜƛ ƛƴ αōŜƎǊǸƴŘŜǘŜƴ CŅƭƭŜƴά Ǿƻƴ ŘŜƴ ±ƻǊƎŀōŜƴ 

der TA-Lärm abweichen. Ziel ist es, Lärmkonflikte im Zuge von Nachverdichtungen pragmatisch zu lösen und damit zusätzliche 

Wohnbaupotenziale zu erschließen.58  

  

                                                                 
57  vgl. dazu SN Staatsbetrieb Sachsenforst, Biosphärenreservatsverwaltung OHT, 25.02.2025 
58  vgl. dazu auch https://www.gleisslutz.com/de/aktuelles/know-how/schneller-und-effizienter-wohnungsbau-bundestag-beschliesst-bau-

turbo-was-das-neue-gesetz-fuer-planung-und-genehmigung-bedeutet [Zugriff am 21.10.2025]. 
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Lfd.-Nr. im Plan: W 3 

Neudorf: ²ƻƘƴōŀǳŦƭŅŎƘŜ α!Ƴ WǳƎŜƴŘƘŜƛƳά  

 
Ausschnitt FNP (W 3) ς Am Jugendheim   

Flächengröße: 

0,23 ha 

 

WE (10 WE/ha): 

2 WE (EFH) 

 

Nachverdichtung, 
Lückenschluss 

5ƛŜ CƭŅŎƘŜ α!Ƴ WǳƎŜƴŘƘŜƛƳά in Neudorf entspricht vollends den städtebaulichen Entwicklungsleitlinien der Gemeinde Kreba-

Neudorf zur Innenentwicklung mit einem Lückenschluss im bestehenden Siedlungsgefüge. Der integrierte Standort ist zur Ent-

wicklung für Wohnbebauung (2 Eigenheime) vorgesehen. Die verkehrsseitige öffentliche Erschließung der Fläche ist gegeben, die 

Medienerschließung ist aufgrund der umgebenen gewachsenen ländlichen Wohnbebauung gesichert. Die östlich anschließende 

Grünfläche wurde ehemals als Sportplatzfläche genutzt.  

In der naturschutzfachlichen Stellungnahme der Biosphärenreservatsverwaltung OHT59 αbestehen zur Ausweisung der Wohnbau-

fläche W 3 keine Bedenken, sofern die Abrundung an dieser Stelle abschließend ist. Dies trifft auch für die NATURA-2000-Erheb-

lichkeitsabschätzung zu.ά 5Ŝǎ ²ŜƛǘŜǊŜƴ ŦŀƴŘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ .w± ŜƛƴŜ ±ƻǊƻǊǘōŜƎŜƘǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜǎŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ǎǘŀǘǘΦ 5ŀƘŜǊ ǿƛǊŘ ǿŜƛπ

ter ausgeführt: αÖstlich der Fläche ist laut Geoportal des Landkreises Görlitz ein Trocken- und Halbtrockenrasen ausgewiesen 

(Kartierung im Jahr 2000). Das Areal dort ist allerdings sehr stark zugewachsen. Offene Bereiche sind nicht mehr vorhanden. Es ist 

davon auszugehen, dass das Biotop dort erloschen ist.  

Auf der Fläche W 3 selbst sind keine gesetzlich geschützten Biotope vorhanden. Der bestehende Gehölzbestand ist bis auf vier 

Robinien am nördlichen Rand relativ jung. Biotopbäume (höhlenreiche Einzelbäume) sind nicht vorhanden. Da diese Fläche wie 

beschrieben abgegrenzt ist, kann deren Ausweisung als Wohnbaufläche durchaus als sinnvolle, an dieser Stelle aber abschlie-

ßende, Abrundung angesehen werden.ά 

  

                                                                 
59  vgl. dazu SN Staatsbetrieb Sachsenforst, Biosphärenreservatsverwaltung OHT, 25.02.2025 
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5.1.3 Mischbauflächenentwicklung 
Im FNP werden gemischte Bauflächen gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 BauNVO ausgewiesen. Ge-

mischte Bauflächen können ς im Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ς entsprechend ihrer bestehenden 

Nutzungsmischung Dorf-, Dörfliche Wohn- oder Mischgebiete darstellen bzw. sollen eine für solche Gebiete typische 

Nutzungsmischung erhalten oder ermöglichen.  

 

Geplante Mischbauflächen Gemeinde Rietschen 
 

Lfd.-Nr. im Plan: M 1 

Rietschen: Entwicklung neuer Wohnformen (MFH) αAm ehemaligen Glaswerkά 

 
Ausschnitt FNP (M 1) - Rietschen  

 

Flächengröße: 

0,56 ha 

 

WE (Bestand, MFH): 12 

WE (Ergänzung, MFH): 8 

 

Nachnutzung Altstandort/ 
Brachflächenaktivierung 

Die Fläche M 1 stellt eine Entwicklungsfläche zur Nachnutzung und Nachverdichtung eines Teils des Areals des ehemaligen Glas-

werkes in Rietschen dar. Auf der Fläche befinden sich im Nordwesten die ehemalige Fabrikantenvilla und ein Mehrfamilienhaus 

(ca. 12 WE). In der Überarbeitung zum Entwurf des FNPs erfolgte eine wesentliche Reduzierung der Bauflächengröße. Die im 

Vorentwurf mit 2,18 ha große Baufläche wurde nun auf 0,56 ha reduziert. Damit wurde den Hinweisen und Bedenken zu M1 

gefolgt. Insbesondere in der Nähe zum Mühlgraben und zum Weißen Schöps wurden zum bestehenden Gewässerrandstreifen 

weitere Abstandsflächen (Siedlungsgrün) dargestellt. Ebenso werden die Gebäude des ehem. Glaswerkes von der Gemeindever-

waltung durch Maßnahmen reaktiviert und werden als Bestandsbaufläche Gewerbe (G) dargestellt. Die Planfläche M1 verbleibt 

auf den Bereich um die zwei Gebäude im nordwestlichen Teil der Fläche. 

Die Fläche wird im Norden von den Bahnanlagen begrenzt. Die Entwicklungsfläche liegt zentral mit fußläufiger Erreichbarkeit von 

Bahnhof, Schule und weiteren Einrichtungen zur Daseinsvorsorge. Die Fläche soll als Mischbaufläche entwickelt werden mit nicht 

störendem Gewerbe sowie der steigenden Nachfrage nach neuen Wohnformen mit Eigentumswohnungen/kleineren Wohnflä-

chen (Mehrfamilienhäuser) in zentraler Lage zu befriedigen.  

Des Weiteren beginnt eine wirksame hochwasserangepasste Bauweise bereits in der Bauleitplanung. Demnach erfolgt in der 

Überarbeitung der Begründung zum Entwurf für die Mischbaufläche M1 die Ergänzung der Verpflichtung zu hochwasserange-

passter Bauweise. Die Niederschlagsversickerung sollte vor Ort erfolgen. Allerdings bestehen zum Standort Glaswerk Hinweise 

ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ α5Ŝǘailuntersuchung für das Schutzgut Grundwasser im Bereich des Altstandortes Glaswerk Rietschen AKZ 

упнллсмпά ŘŜǎ DǳǘŀŎƘǘŜǊōǸǊƻǎ ŦǸǊ DŜƻǘŜŎƘƴƛƪ tǊƻŦΦ 5ǊΦ-Ing. habil. E. Weber, Dresden (Stand 27.01.2026). Darin wird von einer 

Nutzung als Brauchwasser zur Gartenbewässerung abgeraten.  
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Geplante Mischbauflächen Gemeinde Kreba-Neudorf 
 

Lfd.-Nr. im Plan: M 2 

Kreba: Abrundung Tschernske 

 
Ausschnitt FNP (M 2) - Tschernske   

Flächengröße: 

0,76 ha 

 

4 WE (EFH) 

 

städtebauliche  
Abrundung der Ortslage; 
Nachnutzung Altstandort  

Die Fläche M 2 stellt eine nordwestliche Ortsabrundung für den Ortsteil Tschernske dar und orientiert sich an der historischen 

Siedlungsstruktur. Die historische Siedlungsstruktur als Vorwerk des Krebaer Gutes in Form eines Straßenangerdorfes erfährt mit 

der Bauflächenausweisung seinen Abschluss. Entsprechend der ortsüblichen Verhältnisse an Grundstücksgröße und unter Beach-

tung der Bestandsgebäude stellt M 2 Raum für ca. 4 Parzellen zur Verfügung. Ergänzend zu den wenigen Innenentwicklungspo-

tenzialen in Kreba und Neudorf schafft die Fläche eine maßvolle Möglichkeit für ländliches Wohnen (mit Tierhaltung) und reagiert 

damit auf die stabile Bevölkerungsentwicklung sowie örtliche Nachfragen. Die künftige Bebauung muss sich grundsätzlich an der 

regionaltypischen Baukultur sowie der Umgebungsbebauung orientieren. Dies bedingt die Lage im VRG Kulturlandschaftsschutz 

(= Schutzzone III) gemäß Ziel 5.2.1 des RP 2023. Damit greift § 4 Nr. 3 der Biosphärenreservatsverordnung in dem es heißt, dass 

die notwendige nachhaltige Siedlungsentwicklung in den Dörfern maßvoll erfolgen und an landschaftlichen Gegebenheiten, re-

gionaltypischer Baukultur und historisch gewachsenen Eigenarten der Orte orientiert werden soll (vgl. Biosphärenreservatsplan 

2000, Seite 56; In: RP 2023, Seite 85). Im Rahmenkonzept wird hervorgehoben, dass sich α.ŀǳǾƻǊƘŀōŜƴ ŀƴ ŘŜƴ tǊƻǇƻǊǘƛƻƴŜƴΣ 

Abmessungen und Materialien der überlieferten Bauweise orientieren sollen, um die regional typische Baukörpergestaltung zu 

bewahren und weiter zu entwƛŎƪŜƭƴΦ Χ !ǎǇŜƪǘŜ ŘŜǎ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊŜǎ ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ 9ǊƘŀƭǘ ǊŜƎƛƻƴŀƭǘȅǇƛǎŎƘŜǊ hǊǘǎōƛƭŘŜǊ 

und historischer Kulturdenkmäler sind dabei besonders zu beachten.ά60  

Die Erschließung erfolgt über die Dorfstraße. Durch den inzwischen erfolgten Abriss des alten Guts besteht nun eine direkte und 

ausreichende Anbindung an den Straßenanger.  

Der rückwärtige Bereich bis zum Graben (Gw-Kennzahl 5824444) verbleibt als Siedlungsgrün. Entsprechend den Stellungnahmen 

der Behörden zum Vorentwurf wird auf die Einhaltung eines 10 m breiten Gewässerrandstreifens geachtet. 

Die Baufläche umfasst nun ca. 0,76 ha, welche mit einer zukünftigen GRZ von 0,6 zu beplanen sind. Innere Erschließungsstruktu-

ren sind dabei inkludiert. 

 

                                                                 
60  Staatsbetrieb Sachsenforst ς Biosphärenreservatsverwaltung OHT (Hrsg.) (2018): Rahmenkonzept Biosphärenreservat OHT, S. 26 
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5.1.4 Flächen für Gemeinbedarf 
Gemeinbedarfsflächen sind ŀƭǎ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ αbǳǘȊǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ ½ǿŜŎƪŜά ŜƛƴȊǳǎǘǳŦŜƴΦ CƭŅŎƘŜƴΣ ŘƛŜ ŘŜƴ DŜπ

meinbedarf decken sind z.B. Kindergärten, Schulen, Kirchen, Feuerwehren, Sportanlagen und öffentliche Verwaltun-

gen. Die Einrichtungen für Gemeinbedarf sind mit einem Symbol der Planzeichenverordnung im Flächennutzungs-

plan gekennzeichnet. 

Gemeinbedarfsflächen werden im FNP unterschieden in: 

Á öffentliche Verwaltung 
Á Schulen 
Á konfessionelle Einrichtungen 
Á sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 
Á gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 
Á sportlichen Zwecken und kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen 
Á Brand- und Katastrophenschutz 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Planzeichnung des FNP einzelne Anlagen und Einrichtungen für den Gemein-

bedarf der KaǘŜƎƻǊƛŜ αDǊǸƴŦƭŅŎƘŜƴά ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘ ǿǳǊŘŜƴΣ ǿŜƴƴ ŘƛŜǎŜ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛǎŎƘŜǊǿŜƛǎŜ ŜƛƴŜǊ ǎƻƭŎƘŜƴ bǳǘȊǳƴƎ 

eher zuzuordnen sind als der Bauflächendarstellung für Fläche für den Gemeinbedarf (bspw.: Schlosspark Daubitz, 

Schlosspark Kreba). 

In Rietschen sowie in der Gemeinde Kreba-Neudorf herrscht ein reges Vereinsleben mit zahlreichen Vereinen, Ver-

bände und Interessengemeinschaften. Dazu gehören vor allem Sportvereine, Heimat- und Kulturvereine, Schützen-

vereine sowie Jugendclubs. 

 

Bestehende Flächen für den Gemeinbedarf in Rietschen 
Im Gemeindegebiet Rietschen werden als Gemeinbedarfsfläche die folgenden Standorte dargestellt: 

Öffentliche Verwaltung 
Á Gemeindeverwaltung Rietschen (Forsthausweg 2, 02956 Rietschen) 

Schulen 
Á DǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ αDŜǊƘŀǊǘ IŀǳǇǘƳŀƴƴά ό{ŎƘǳƭƎŀǎǎŜ мсΣ wietschen OT Daubitz) +Hort 

Á Freie Oberschule Rietschen (Staatlich anerkannte Ersatzschule) (Rothenburger Straße 14a, Rietschen) 

Á Hans-Fallada-Schule (Schule für Erziehungshilfe Rietschen) (Schulstraße 1, Rietschen) 

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 
Á Evangelische Kirchgemeinde Rietschen (Kirchstraße 1, Rietschen) 

Á Evangelische St. Georgskirchgemeinde Daubitz (Schulgasse, Rietschen OT Daubitz) 

Á Katholische Kirchengemeinde St. Theresia Rietschen (Kapelle auf dem Friedhof Rietschen, Kirchstraße) 

Á Evangelisch Freikirchliche Brüdergemeinde Daubitz (Dorfstraße 95, Rietschen OT Daubitz) 

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 
Á Kinder- ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƘƛƭŦŜ αƛƳ!ǳǎǘŀǳǎŎƘ.ǀǊǎŜά wƛŜǘǎŎƘŜƴ όaǳǎƪŀǳŜǊ {ǘǊŀǖŜ фΣ лнфрс wƛŜǘǎŎƘŜƴύ 

Á Seniorenwohnanlage Herrenhaus Teiche (mit Tagespflege) (Teicha-Dorfstraße 17, Rietschen) 

Kitas 
Á LƴǘŜƎǊŀǘƛǾŜ YƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǎǘŅǘǘŜ αYƭŜƛƴŜ {ǘǊƻƭŎƘŜά όDǀǊƭƛǘȊŜǊ {ǘǊŀǖŜ ооΣ лнфрс wƛŜǘǎŎƘŜƴ όYǊƛǇǇŜΣ Yƛǘŀύ 

Á 9ǾŀƴƎŜƭƛǎŎƘŜ YƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǎǘŅǘǘŜ α{ǘΦ DŜƻǊƎά ό{ŎƘǳƭƎŀǎǎŜ мтΣ лмфрс wƛŜǘǎŎƘŜn OT Daubitz) (Krippe, Kita, Hort) 

Á Hort an der Grundschule Daubitz (Schulgasse 16, Rietschen OT Daubitz) 

Feuerwehr 
Á Gemeindefeuerwehr Rietschen, bestehend aus 5 Ortswehren: 

- FFW Rietschen (Am Festplatz 4, Rietschen) 
- FFW Daubitz (Dorfstraße 63a, Rietschen OT Daubitz) 
- FFW Teicha (Teicha-Dorfstraße 11, Rietschen OT Teicha) 
- FFW Neuliebel (Alte Dorfstraße 14a, Rietschen OT Neuliebel) 
- FFW Hammerstadt (Am Schöps 1, Rietschen OT Hammerstadt) 

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 
Á Sporthalle wƛŜǘǎŎƘŜƴ όαhōŜǊƭŀǳǎƛǘȊŜǊ {ǇƻǊǘƘŀƭƭŜάύ ό!Ƴ CŜǎǘǇƭŀǘȊ фΣ wƛŜǘǎŎƘŜƴύ 
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Á Turnsaal und Sportplatz an der Grundschule Daubitz (Schulgasse 16, Rietschen OT Daubitz) 

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 
Á Gemeindebibliothek Rietschen (Kirchstraße 3, 02956 Rietschen) 

Á Kulturwerk Lausitzer Eck (u.a. mit Kino-/ŀŦŞΣ aŜƘǊƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴŜƴǿƻƘƴŜƴ Χύ όwƻǘƘŜƴōǳǊƎŜǊ {ǘǊŀǖŜ нΣ wƛŜǘǎŎƘŜƴύ 

Á Kulturhaus FEMA (Bibliothek, Gesundheits- und Fitness-Center u. a. ) (Am Festplatz 3, Rietschen) 

Á Erlichthof Rietschen (Wolfsausstellung, Museumsgehöft)  

Á Schulmuseum Daubitz (Dorfstraße 32a, Rietschen OT Daubitz) 

 

Bestehende Flächen für den Gemeinbedarf in Kreba-Neudorf 
In den Ortschaften Kreba, Lache, Neudorf, Tschernske werden als Gemeinbedarfsflächen die folgenden Standorte 

dargestellt: 

Öffentliche Verwaltung 
Á Gemeindeverwaltung Kreba-Neudorf (Am Sportplatz 8, 02906 Kreba-Neudorf) 

Schulen 
Á Brüder-Grimm-Grundschule (Am Sportplatz 2, 02906 Kreba-Neudorf OT Kreba) 

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 
Á Evangelische Kirchgengemeinde Kreba (Boxberger Straße 7, 02906 Kreba-Neudorf) 

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 
Á Jugendclub (Am Sportplatz 4) 

Kitas 
Á YƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǎǘŅǘǘŜ αYǳƴǘŜǊōǳƴǘά ό[ŀŎƘŜǎǘǊŀǖŜ мΣ лнфлс YǊŜōŀ-Neudorf) (Krippe, Kita, Hort) 

Feuerwehr 
Á FFW Kreba-Neudorf mit 2 Standorten/Gerätehäusern:   

Kreba (Feuerwehrweg 9), Neudorf (Am Jugendheim 1) 

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 
Á Turnhalle Kreba-Neudorf (Am Sportplatz 4, 02906 Kreba-Neudorf)  

Á Sportgemeinschaft SG Kreba-Neudorf e.V. (Am Sportplatz 4, 02906 Kreba-Neudorf)  

 

Planung von Gemeinbedarfsflächen 
Derzeit befinden sich in der Verwaltungsgemeinschaft zwei Vorhaben für Flächen des Gemeinbedarfs in Planung. 

Beide Flächen liegen innerhalb der Schutzzone III des Biosphärenreservates und somit innerhalb des VRG Kultur-

landschaftsschutz des Regionalplanes.  

Gemäß Ziel 5.2.1 des RP 2023 sind in den VRG Kulturlandschaftsschutz die räumlichen Voraussetzungen für die land-

schaftsbezogene Erholung zu erhalten und zu entwickeln. Des Weiteren wird auf Seite 85 des Erläuterungstextes des 

RP Bezug auf Paragraf 4 Nr. 3 der Biosphärenreservatsverordnung genommen. Demnach sind Bestandteil der Schutz-

zone III [= VRG Kulturlandschaftsschutz] auch die Siedlungen als Schwerpunkte des wirtschaftlichen Handelns.   
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Fläche für Gemeinbedarf: Wasserturm 

Kreba: Wasserturm, Umnutzung sozio-kultureller Treffpunkt 

 
Ausschnitt FNP   

Flächengröße: 

0,21 ha 

 

 

 

Umnutzung,  
Revitalisierung 

Um die Herausforderungen des Strukturwandels sowie des demografischen Wandels zu bewältigen, setzt die Ge-

meinde Kreba-Neudorf auf die Entwicklung des sanften Tourismus und die Etablierung von öffentlichen Treffpunk-

ten. Hierzu soll der derzeitig ungenutzte und leerstehende, historische Wasserturm wiederbelebt werden. Dazu ist 

eine Sanierung des Wasserturmes und eine neue multifunktionale Nutzung der dahinterliegenden Fläche geplant. 

Diese Fläche für Gemeinbedarf grenzt im Westen an der Schwarzen Schöps und nördlich an ein namenloses Gewäs-

ser II. Ordnung (Gew.kz.: 5824378). 

Dessen Lage innerhalb des VRG Kulturlandschaftsschutzes und des VRG vorbeugender Hochwasserschutz-Hochwas-

servorsorge bedingt den Hinweis für die nachfolgende Planung zur Verpflichtung zu hochwasserangepasster Bau-

weise sowie auf die Verwendung von hochwasserangepassten Baumaterialien. In diesem Zusammenhang sei auf die 

αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊŦƛōŜƭ. Objektschutz und bauliche Vorsorge" (Feb. 2022) und auf das Merkblatt DWA-M 553 ver-

wiesen. 

 

 

Fläche für Gemeinbedarf: Freiwillige Feuerwehr 

Kreba-Neudorf: Neubau Freiwillige Feuerwehr 

 
Ausschnitt FNP  

 

Flächengröße: 

0,31 ha 

 

 

 

Neuanlage,  
Außenbereichslage 

Die Gemeinde Kreba-Neudorf plant, innerhalb des Gemeindegebietes einen neuen gemeinsamen Standort für die 

Freiwillige Feuerwehr zu errichten, um dem Kapazitätsbedürfnis und den sicherheitsrelevanten Aspekten der Gerä-

tehäuser gerecht zu werden. Die Ausweisung erfolgt aufgrund der Bewertung der bisherigen Standorte der Orts-

wehren nach der aktuellen Brandschutzbedarfsplanung (© EMGARGIS, Stand 04.03.2022). Der Standort in Neudorf 

wurde als mangelhaft ausgewiesen. Zukünftig ς auch aufgrund des demografischen Wandels ς sollen die beiden 

Ortswehren zusammengeschlossen werden. Das neue Gebäude soll sich entsprechend der aktuellen Planung mittig 

zwischen den beiden Ortslagen Kreba und Neudorf befinden und kurze Wege für alle Ehrenamtlichen ermöglichen. 

Dies entspricht dem städtebaulichen Grundsatz dem demografischen Wandel zu begegnen und auf die zukünftige 

Zusammenlegung der Wehren einzugehen.   

Bislang besteht der Abstand zwischen der Wehr in Kreba und in Neudorf von ca. 1.740 Metern Luftlinie und einem 

realen Abstand von ca. 2 km. Dem Brandschutzbedarfsplan (© EMGARGIS) liegt auch eine Erreichbarkeitsanalyse 

zugrunde. In dieser Analyse erreicht der neue zentrale Standort einen Abdeckungsgrad von 89 % (primär, planerisch). 

Dies entspricht einer Hilfsfristprimär von 9 min, einer Ausrückezeit von mind. 5 min und einer Fahrzeit von mind. 4 min. 
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Allerdings wurden zu dem ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ ±ƻǊƘŀōŜƴ αbŜǳōŀǳ CǊŜƛǿƛƭƭƛƎ CŜǳŜǊǿŜƘǊά erhebliche naturschutzfachliche Be-

denken von Seiten der Biosphärenreservatsverwaltung (SN BRV OHT 25.02.2025) geäußert.   

Die planende Gemeinde ist sich der besonderen Lage im Biosphärenreservat bewusst. Der Entscheidung liegen städ-

tebauliche Ansätze sowie die Erreichbarkeitszeiten/Hilfsfristerreichung der Wehren zugrunde. Der zentrale, ge-

plante Standort befindet sich fast mittig zwischen beiden Ortschaften (Erreichbarkeit per Fuß, Rad, Auto) und liegt 

gut angebunden unmittelbar an der S 121. Ebenso führt der gemeinsame Radweg zwischen den Ortschaften daran 

vorbei.  

Im Zuge der Überarbeitung zum Entwurf des FNPs fand eine Prüfung für mögliche Alternativstandorte für die zu-

künftige Feuerwehr statt. Der neue, zentrale Standort befindet sich südlich des Ortsrandes von Kreba, an der oberen 

Ecke östlichen Landwirtschaftsfläche. Weitere gut erreichbare Alternativflächen östlich der S 121 zwischen den Ort-

schaften entfallen, da sie innerhalb des Hochwasserschutzgebietes des Schwarzen Schöps liegen bzw. Restriktionen 

aufgrund des FFH-Gebietes aufweisen. Eine verbleibende Freifläche westlich der S 121 und unmittelbar am Ortsein-

gang von Neudorf wurde von den Ortskundigen ausgeschlossen, da auf dieser Wiesenfläche beständig das Wasser 

steht. Gut erreichbare Alternativflächen westlich der S 121 entfallen aufgrund der angrenzenden Waldflächen. Des 

²ŜƛǘŜǊŜƴ ƭƛŜƎŜƴ ŘƛŜǎŜ CƭŅŎƘŜƴ ƛƴ ŘŜǊ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ L±Σ ŘŜǊ αwŜƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴǎȊƻƴŜά ŘŜǎ .whI¢Φ Die Gemeinde Kreba-

Neudorf versucht im Gespräch gemeinsam mit der Biosphärenreservatsverwaltung eine Lösung für den Neubau der 

freiwilligen Feuerwehr zu finden, damit die bestehenden erheblichen naturschutzfachlichen Bedenken größtmöglich 

ausgeräumt werden können. 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht nochmals die Abstände zwischen den beiden Ortswehren:  

Á Luftlinie besteht ein Abstand zwischen beiden bestehenden Wehren: 1.740 Metern,  

Á realer Abstand der Bestandswehren: 2 km  

Á Abstand Feuerwehrhaus Kreba: zum Neuen Standort ca. 800 Meter reale Strecke  

Á Abstand Feuerwehrhaus Neudorf: zum Neuen Standort ca. 1.220 Meter reale Strecke 

 
Abb. 33: Ausschnitt FNP- Planzeichnung mit Darstellung von Abstandsradien um die bestehenden Ortswehren in Kreba und Neudorf 
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5.1.5 Gewerbliche Bauflächen 
Gewerbliche Bauflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB/§ 1 Abs. 1 BauNVO) sollen der Unterbringung von Gewerbebetrie-

ben dienen. Dargestellt werden vorhandene und geplante Gewerbeflächen, in denen ein Vorrang für Betriebe des 

produzierenden Sektors gelten soll. 

Vorhandene Gewerbeflächen Gemeinde Rietschen  
Als bestehende gewerbliche Bauflächen werden im Flächennutzungsplan das Gelände der Viereichener Fleisch- und 

Wurstwaren nördlich von Neuliebel, das Gelände der Schlesische Agrargenossenschaft Daubitz e.G und in Teicha 

ehem. Betriebsgelände LKW Spedition - Pahlitzsch & Noack GbR61 dargestellt. Großflächige Gewerbeflächen finden 

sich am Gewerbegebiet Ziegelei Rietschen an der B115 im Süden von Rietschen.  

Industrie- und Gewerbegebiet Teicha 
Für die im FNP-Vorentwurf vom 29.01.2025 dargestellte gewerbliche Baufläche G1 wurde inzwischen am 16.07.2025 

die Genehmigung erteilt. Der .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αLƴŘǳǎǘǊƛŜ- ǳƴŘ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ ¢ŜƛŎƘŀά ƛǎǘ ǎŜƛǘ мΦ {ŜǇǘŜƳōŜǊ нлнр 

rechtskräftig. Diese Gewerbefläche ist daher im Flächennutzungsplan nun als gewerbliche Bestandsbaufläche dar-

gestellt.  

Das neue Industriegebiet soll eine industrielle Großansiedlung mit knapp 40 ha Größe (Baufläche) ermöglichen. Mit 

der Umsetzung der Planung ist angestrebt, einen städtebaulich geordneten Komplex südöstlich von Rietschen zwi-

schen den beiden überregional bedeutsamen Verbindungs- und Entwicklungsachsen B 115 und Eisenbahnstrecke 

Görlitz ς Cottbus ς Berlin zu erhalten. Bislang wurde die Fläche größtenteils als Landwirtschaftsfläche und zusätzlich 

mit Waldflächen, einem querenden Radweg sowie durch Gehölzreihen charakterisiert. Das Plangebiet befindet sich 

ƛƴ ǎŜƛƴŜǊ DŜǎŀƳǘƘŜƛǘ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ ¢ǊƛƴƪǿŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊȊƻƴŜ LLL . ŘŜǎ ¢ǊƛƴƪǿŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜǎ αwƛŜǘǎŎƘŜƴάΦ 

Die Entwicklung dieser Industrie- und Gewerbefläche steht im engen Zusammenhang mit dem Strukturwandel in 

ŘŜǊ [ŀǳǎƛǘȊΦ {ƛŜ ƛǎǘ ¢Ŝƛƭ ŘŜǊ .ŜǿŜǊōǳƴƎ ǳƳ ŘƛŜ 9ǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜ aƻŘŜƭƭǊŜƎƛƻƴ αbŜǘ ½ŜǊƻ ±ŀƭƭŜȅ [ŀǳǎƛǘȊά. Zudem besteht 

ŜƛƴŜ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ ŘŜǎ aƛǘǘŜƭȊŜƴǘǊǳƳǎ ²ŜƛǖǿŀǎǎŜǊǎ ǳƴŘ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ wƛŜǘǎŎƘŜƴ όαmŦŦŜƴǘƭƛŎƘ-rechtli-

che Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit bei Industrie- ǳƴŘ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘŜƴά ǾƻƳ мфΦлрΦнлнр Ƴƛǘ 

Beschluss des GR Rietschen, BS -Nr. 35-2025) 

Vorhandene Gewerbeflächen Gemeinde Kreba-Neudorf 
Nördlich der Ortslage Kreba befindet sich an der S 153 (Boxberger Straße) in Richtung Reichwalde das Gewerbege-

biet Kreba. Die Flächen sind Produktionsstandort der Lorenz Bahlsen Snack World (The Lorenz Bahlsen Snack World 

GmbH & Co KG). 

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ǿƛǊŘ Řŀǎ DŜƭŅƴŘŜ ŘŜǎ [ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎōŜǘǊƛŜōŜǎ αDŜŦƭǸƎŜƭȊǳŎƘǘ 5ŜŜǊǎƘŜƛƳ DƳōIά ƛƳ {ǸŘǿŜǎǘŜƴ Ǿƻƴ 

Kreba (westlich des Hammerteiches/Schwarzer Schöps) als bestehende gewerbliche Baufläche dargestellt.  

 

Gewerbeflächenentwicklung 
Unter dem Aspekt des energie- und klimapolitischen begründeten Strukturwandels in Deutschland stehen die Ge-

meinden und Städte im Landkreis Görlitz vor der Aufgabe, konkrete Perspektiven für neue und zukunftssichere Ar-

beitsplätze zu schaffen. Hinzu kommen die ländliche Prägung der Gemeinden und der demografische Wandel, wel-

cher besonders im Lausitzer Revier ausschlägt. Für das Lausitzer Revier und repräsentativ für den Landkreis Görlitz 

wurde dementsprechend im !ōǎŎƘƭǳǎǎōŜǊƛŎƘǘ ŘŜǊ YƻƳƳƛǎǎƛƻƴ α²ŀŎƘǎǘǳƳΣ {ǘǊǳƪǘǳǊǿŀƴŘŜƭ ǳƴŘ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎά 

im Januar 2019 das Ziel benannt, dass auf der Basis vorhandener Potentiale eine attraktive und zukunftsgerichtete 

Wirtschaftsregion mit neuen Wertschöpfungsketten aufzubauen ist. Um die speziell ausgewiesen Ziele, wie u.a. die 

nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, Fachkräftebindung und Steigerung von Wettbewerbs- und Innovations-

fähigkeit, für das Lausitzer Revier zu erreichen müssen jedoch grundlegende infrastrukturelle Rahmenbedingungen 

geschaffen werden, die neben der Infrastrukturanbindung an die Metropolen (Berlin, Dresden, Prag) und zentralen 

Achsen (A4) auch Potenziale zur Ansiedlung von Gewerben bieten. Im Zuge des laufenden Strukturwandels kann der 

zukünftige Bedarf an Gewerbeflächen nicht erst bei dessen Auftreten durch Gewerbegebietsausweisungen bedient 

werden. Dieser Prozess muss parallel und oftmals bereits im Vorfeld erfolgen, um eine zukunftsorientierte Entwick-

lung zu gewährleisten. 

                                                                 
61  αbŀŎƘ !ǳǎǎŀƎŜ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜǾŜǊǿŀƭǘǳƴƎ wƛŜǘǎŎƘŜƴ ƎŜƘǀǊǘ ŘƛŜ CƭŅŎƘŜ ƛƴ ¢ŜƛŎƘŀ ƴǳƴ ŘŜǊ [ŀƴŘŜǎǘŀƭǎǇŜǊǊŜƴǾŜǊǿŀƭǘǳƴƎ ό[¢±ύά ǎƛŜƘŜ Begrün-

dung zur Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung Teicha S. 11 (2020)  
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Entsprechend den o.g. genannten Zielen steht die Entwicklung ŘŜǎ αLƴŘǳǎǘǊƛŜ- ǳƴŘ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘŜǎ ¢ŜƛŎƘŀά ƛƳ 

ǊŅǳƳƭƛŎƘŜƴ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ ȊǳƳ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ α½ƛŜƎŜƭŜƛ wƛŜǘǎŎƘŜƴά der Gemeinde Rietschen. Damit 

die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben mit höherem Flächenbedarf gelingt. 

Die Gemeinde Rietschen entwickelte an der südlichen Gemeindegrenze von Rietschen ein ca. 42 ha großes Indust-

riegebiet, das αIndustrie- und DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ ¢ŜƛŎƘŀάΦ Im Gemeinderat Rietschen wurde hierfür eine Vereinbarung 

zur interkommunalen Zusammenarbeit bei Industrie- und Gewerbegebieten (Beschluss-Nr. 35-2025) gemeinsam mit 

der Stadt Weißwasser beschlossen. 5ŜǊ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αIndustrie- und Gewerbegebiet Teichaά ƛƴ der Fassung vom 

30.06.2025 wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB am 16.07.2025 vom Landratsamt Görlitz mit AZ 621.4-BLP-1943 geneh-

migt.  

Grundsätzlich hat die Nachnutzung von Brachflächen und Lückenstandorten Vorrang vor der Neuerschließung wei-

terer Gewerbeflächen. Dennoch ist es von entscheidender Bedeutung, auch künftig Flächen für größere Investitio-

nen vorzuhalten, um die Wettbewerbsfähigkeit der Verwaltungsgemeinschaft zu stärken. Durch die Auslastung des 

bestehenden Gewerbegebietes62 an der B 115 der Gemeinde Rietschen soll hier eine gewerbliche Entwicklung er-

möglicht werden. Mit der Entwicklung der Fläche als Industriegebiet beabsichtigt die Gemeinde Rietschen, die Vo-

raussetzung für die Ansiedlung von Industriebetrieben in der Region zu schaffen, damit zukunftsorientierte und si-

chere Arbeitsplätze entstehen. Hintergrund ist der beschlossene Strukturwandel, welcher die Einstellung der Braun-

kohleverstromung bis spätestens im Jahr 2038 sowie dem Wegfall zahlreicher Arbeitsplätze in diesem Industriezweig 

zur Folge hat. Rietschen, welches Teil des Lausitzer Braunkohlereviers ist, ist direkt vom Strukturwandel betroffen, 

da ein Teil der Einwohner im Braunkohletagebau arbeitet bzw. verschiedene Firmen als Dienstleister für das derzei-

tige Tagebauunternehmen tätig sind. 

 

Lfd.-Nr. im Plan: G 2 

Kreba: Erweiterungsfläche Lorenz Bahlsen 

 
Ausschnitt FNP (G2)ς Erweiterung Lorenz Bahlsen  

Flächengröße: 

1,85 ha 

 

 

 

Neuanlage im Anschluss be-
stehender Flächen 

Die gewerbliche Baufläche G 2 in Kreba stellt eine Ergänzung und Erweiterung des bestehenden Produktionsbetriebes und örtli-

chen Arbeitgebers The Lorenz Bahlsen Snack World GmbH & Co KG dar. Die Erweiterungsfläche schließt südlich an die Bestands-

fläche an und grenzt östlich direkt an die S 153 an. Im Westen der Baufläche befindet sich der Schwarze Schöps (Gewässer I. Ord-

nung). Der Gewässerentwicklungskorridor und der Gewässerrandstreifen befinden sich außerhalb der geplanten Baufläche. Eine 

Erschließung ist bereits über die gewerbliche Bestandsfläche vorgesehen bzw. über die S 153 möglich. Die derzeitige Nutzung 

stellt eine intensive Landwirtschaftsfläche (Acker) dar. Die Gewerbefläche dient zur Deckung des kommunalen Eigenbedarfs an 

Gewerbeflächen.  

  

                                                                 
62  !ƪǘǳŜƭƭ ǎƛƴŘ ŘƛŜ ƛƳ ǊŜŎƘǘǿƛǊƪǎŀƳŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴƎŜōƛŜǘ αDŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ ½ƛŜƎŜƭŜƛ wƛŜǘǎŎƘŜƴά ōŜŦƛƴŘƭƛŎƘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ Ȋǳ омΣн ҈ ōŜƭŜgt und 

für weitere 53,2 % der Flächen liegt ein Kaufvertrag mit einem Investor vor. Somit verbleiben derzeit 3,72 ha frei verfügbare Gewerbeflä-
ŎƘŜƴΦ όƎŜƳŅǖ {ŀǘȊǳƴƎǎŜȄŜƳǇƭŀǊ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ .t[ αLƴŘǳǎǘǊƛŜ- ǳƴŘ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ ¢ŜƛŎƘŀάΣ {ǘŀƴŘ олΦлсΦнлнрύ 
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5.1.6 Sonderbauflächen  
Als Sonderbauflächen sind solche Gebiete festzusetzen, die sich von den anderen Baugebieten gemäß der Paraphen 

2-9 BauNVO wesentlich unterscheiden. Dazu zählen zum Beispiel Gebiete für großflächige Einzelhandelsbetriebe, 

für Erneuerbare Energien, für Bildung und Fremdenverkehr. 

Bestehende Sonderbauflächen 
Im FNP werden bestehende Sonderbauflächen für die Zweckbestimmungen Militär/Verteidigung, Sport/Freizeit/Er-

holung sowie Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, wie sola-

rer Strahlungsenergie, dienen dargestellt. Dazu zählen folgende Bestandsflächen: 

Tab. 22: Sonderbauflächen Bestand entsprechend ihrer Zweckbestimmung 

Zweckbestimmung  

Militär/Verteidigung 

Zweckbestimmung  

Sport/Freizeit/Erholung  

Zweckbestimmung 

Fremdenverkehr 

Zweckbestimmung  

Erneuerbare Energien (Photovoltaik) 

Á Bundeswehr Truppen-
übungsplatz Oberlausitz 

Á Areal Walddorf α²Ŝǎπ
ǘŜǊƴǎƛŜŘƭǳƴƎά 
Á Erlichthofsiedlung mit 

Zweckbestimmung 
Wohnmobile 

Á Erlichthofsiedlung mit 
Zweckbestimmung 
Fremdenverkehr u. Ver-
waltung, Einzelhandel 

Á Solarpark südlich Rietschen (ehem. 
FEMA-Gelände) 

 

 

Geplante Sonderbauflächen 

Lfd.-Nr. im Plan: S 1 (Erneuerbare Energien) 

Rietschen: Fläche für Erneuerbare Energien αAn der [ŀŘŜǎǘǊŀǖŜά 

 
Ausschnitt FNP (S 1) - Rietschen   

Flächengröße: 

0,65 ha 

 

 

 

Nachnutzung Altstandort 

Die geplante Fläche S 1 dient als Entwicklungsfläche für Erneuerbare Energien. Sie liegt zentral und gut erschlossen in der Ge-

meinde Rietschen. Sie liegt eingespannt zwischen Bahnanlagen, Erschließungsstraße im Norden und dem Weißen Schöps im Sü-

den. Für diese Fläche sind keine Wohngebäude vorgesehen, sondern eine Flächenentwicklung zur Nutzung erneuerbarer Ener-

gien. Derzeit ist die Nutzung mittels Photovoltaik-Anlagen angedacht, aber auch ein Batteriespeichersystem (BESS) scheint vor-

stellbar. Die Lage am Weißen Schöps bedingt eine Flächenreduzierung der Baufläche S1 um 0,2 ha gegenüber dem Vorentwurf 

(Stand 29.01.2025), so dass es zu keiner Überlagerung mit dem ±wD ŦǸǊ ǾƻǊǎƻǊƎŜƴŘŜƴ IƻŎƘǿŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜά 

mit den zu erwartenden Wassertiefen bei einem HQextrem kommt. Die neue Flächenkonfiguration berücksichtigt neben dem Ge-

wässerrandstreifen einen ausreichenden Puffer (> 10 m), so dass auch ein Gewässerentwicklungskorridor langfristig vorgehalten 

werden kann.  

Aufgrund von Stellungnahmen zum Vorentwurf ergibt sich aus der Lage angrenzend an den Weißen Schöps und dessen Hoch-

wasserrisikos der Hinweis auf die Verwendung von Photovoltaik-Anlagen in Ständerbauweise (Modultische, Trackersystem, u.a) 

und nicht als Erdkollektoren. 

Für eine wirksame hochwasserangepasste Bauweise erfolgt an dieser Stelle der Hinweis zur αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊŦƛōŜƭΦ hōƧŜƪǘǎŎƘǳǘȊ 

und bauliche Vorsorge" (Feb. 2022) und auf das Merkblatt DWA-M 553 für die nachfolgende Planung. 
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Lfd.-Nr. im Plan: S 3 (Erneuerbare Energien) 

Kreba:  Fläche für Erneuerbare Energien (Photovoltaik) 

 
Ausschnitt FNP (S 3) ς PV-Fläche Kreba (Nord)  

Flächengröße: 

ca. 15,39 ha  

 

 

 

 

Neuanlage 

Die geplante Sonderbaufläche S 3 zur Errichtung einer Photovoltaikfreiflächenanlage befindet sich im Norden von Kreba. Diese 

dargestellte Sonderbaufläche für Erneuerbare Energien stellt nun eine abgestimmte, flächenhafte Alternative zum Standort der 

Fläche im Vorentwurf (Stand 29.01.2025) dar.  

Die geplante Sonderbaufläche für eine Freiflächenphotovoltaikanlage in Kreba-Neudorf ist deutlich nach Norden (nördlich der 

Kläranlage) versetzt. Die Fläche wird intensiv landwirtschaftlich genutzt und liegt vollständig in der Schutzzone 4 des Biosphären-

reservats. Der Bereich des festgesetzten Hochwasserschutzgebietes des Schwarzen Schöps östlich der S 153 wird beachtet und 

davon ausgenommen. Die Sonderbaufläche ist hier um ca. 150 m von der Staatsstraße eingerückt.  

Die Sonderbaufläche S3 bezieht sich auf die Flur 4 und Flur 5 der Gemeinde Kreba-Neudorf. Der Regionalplan weist diese Flächen 

vollständig als Vorbehaltsgebiet für den Arten- und Biotopschutz (Karte 04: Raumnutzungskarte) aus. Mit einem weiteren groß-

zügigen Pufferstreifen zum Fischgraben sowie einen Migrationskorridor für Amphibien wäre es zudem möglich den voraussicht-

ƭƛŎƘŜƴ ǊŜƎƛƻƴŀƭǇƭŀƴŜǊƛǎŎƘŜƴ .ŜŘŜƴƪŜƴ ƘƛƴǎƛŎƘǘƭƛŎƘ ŘŜǎ ±ƻǊōŜƘŀƭǘǎƎŜōƛŜǘŜǎ α!ǊǘŜƴ- ǳƴŘ .ƛƻǘƻǇǎŎƘǳǘȊά Ȋǳ ōŜƎŜƎƴŜƴΦ ½ǳŘŜƳ ŘƛŜ 

BRV die Herstellung einer Verträglichkeit mit den NATURA-2000-Schutzzielen bei entsprechenden Kompensationsmaßnahmen in 

Aussicht stellt.  

Die Ackerfläche ist durch die historische Nutzung einer Fregat-Anlage (Kreisberegnunganlage) anthropogen vorbelastet. Die Bio-

sphärenreservatsverwaltung unterstützt die Nutzung erneuerbarer Energien mittels einer Agri-PV-Anlage bei gleichzeitiger land-

wirtschaftlicher Bewirtschaftung. Damit wäre eine Umsetzung mit größtmöglicher Übereinstimmung mit den Schutz- und Ent-

wicklungszielen des Biosphärenreservates und gleichzeitig die 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ Ƙƛƴ ȊǳǊ αƳƻŘŜǊƴŜƴ YǳƭǘǳǊƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘά.  

Diese veränderte Flächenausweisung der Sonderbaufläche S 3 für Freiflächenphotovoltaik stellt damit eine flächenhafte Alterna-

tive dar und wird zugleich dem Ansinnen entsprochen, die Lorenz Bahlsen Snack World GmbH mit einem im unmittelbaren Nah-

bereich erzeugten Strom versorgen zu können. 
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Lfd.-Nr. im Plan: S 4 

Kreba: Sondergebiet für Freizeit und Erholung 

 
Ausschnitt FNP (S 4) - Kreba  

Flächengröße: 

0,76 ha 

 

 

 

städtebaul. Abrundung  
und Nachnutzung  
Altstandort 

Die geplante Sonderbaufläche S 4 liegt am nördlichen Ortsrand von Kreba. Die derzeitig als landwirtschaftliche Grünfläche ge-

nutzte Fläche wird im Westen vom Schwarzen Schöps und im Osten vom Mühlgraben begrenzt. Auf der Fläche befinden sich im 

nördlichen Bereich bereits zwei bestehende Bungalows älteren Datums (DDR-Zeit). Angedacht ist es, diesen Standort mit An-

schluss an den Schmiedeweg mit temporären Caravanstellplätzen und 1 ς 2 Tiny-Häusern zu erweitern. Die umgrenzenden Ge-

hölzstrukturen entlang der Gewässer müssen erhalten bleiben63. Der westlich verlaufende Schwarze Schöps befindet sich bereits 

in der Schutzzone II, Pflegezone und im FFH-Gebiet des BROHT. Wichtig ist der Gemeinde Kreba-Neudorf eine Umsetzung mit 

größtmöglicher Übereinstimmung mit den Schutz- und Entwicklungszielen des Biosphärenreservates. Die Entwicklung der Son-

derbauflächen entspricht dem städtebaulichen Ziel der Gemeinde das bestehende Potenzial zu nutzen und die Stärkung des 

ΰ{ŀƴŦǘŜƴ ¢ƻǳǊƛǎƳǳǎΨ Ȋǳ ŦƻƪǳǎǎƛŜǊŜƴΦ Die Lage in unmittelbarer Nähe zum Ortszentrum und der historischen Schlossanlage bietet 

sich hierfür an. 

Aufgrund von Stellungnahmen ergibt sich aus der Lage angrenzend an den Schwarzen Schöps und dessen Hochwasserrisiko der 

Hinweis auf eine wirksame hochwasserangepasste Bauweise sowie der Hinweis zur αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊŦƛōŜƭΦ hōƧŜƪtschutz und 

bauliche Vorsorge" (Feb. 2022) und auf das Merkblatt DWA-M 553. Zudem muss bei der Entwicklung der Sonderbaufläche der je 

10 m breite Gewässerrandstreifen ab Böschungsoberkante berücksichtigt werden, da innerhalb dessen aus wasserrechtlicher 

Sicht keine Bebauung zulässig ist. Ebenfalls dürfen aus naturschutzfachlicher Sicht keine Eingriffe in den Gewässerrandstreifen 

erfolgen und die umgebenden Gehölzstrukturen müssen erhalten werden. Es wird eine maßvolle Planung in Verbindung mit 

geeigneten Kompensationsmaßnahmen gefordert. 

Die geplante Sonderbaufläche für Freizeit und Erholung liegt im VRG Kulturlandschaftsschutz des Regionalplans. Gemäß Ziel 5.2.1 

des RP 2023 sind die räumlichen Voraussetzungen für die landschaftsbezogene Erholung zu erhalten und zu entwickeln. Mit dem 

Fokus bei der Sonderbaufläche auf einer naturverträglichen Erholungsnutzung und der Schaffung von Erholungsinfrastrukturen 

wird dieses Ziel erfüllt. 

 

 

  

                                                                 
63  vgl. SN Sachsenforst BRV OHT (25.02.2025)  
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5.1.7 Sonderbauflächen Erneuerbarer Energien in Abbaubereichen des Braunkoh-

letagebaus 
 

Nach dem BauGB § 5 Abs. 2 Nr. 2 b können im Flächennutzungsplan Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnah-

men dargestellt werden, die dem Klimawandel entgegenwirken, insbesondere zur dezentralen und zentralen Erzeu-

gung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-

Wärme-Kopplung. 

Die bereits umgesetzten Flächen für Freiflächen-Photovoltaik sowie die geplanten Flächen für erneuerbare Energien 

werden im Flächennutzungsplan als Sonderbauflächen dargestellt und beschrieben (siehe oben, Kap. 5.1.6). 

Eine gewisse Sonderstellung nehmen Planungen innerhalb der gekennzeichneten Flächen des Tagebau Reichwal-

des ein. Im Zusammenhang mit Erneuerbaren Energien gab es unlängst zahlreiche Anpassungen des Baugesetzbu-

ches. Das Baugesetzbuch erhielt am 14.08.2025 zahlreiche Änderungen (Inkrafttreten am 15. August 2025), welche 

insbesondere der Umsetzung von Vorgaben aus der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) in nationales Recht 

dienen. Damit sollen unter anderen Genehmigungsverfahren bei erneuerbaren Energien beschleunigt werden.   

Des Weiteren wurde der § 249 b BauGB wurde durch Art. 1 Nr. п ŘŜǎ αDŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳǊ ǎƻŦƻǊǘƛƎŜƴ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 

Rahmenbedingungen für die ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜƴ 9ƴŜǊƎƛŜƴ ƛƳ {ǘŅŘǘŜōŀǳǊŜŎƘǘέ ǾƻƳ лпΦлмΦнлно ό.D.ƭΦ L bǊΦ 6) in das Bau-

gesetzbuch eingefügt und trat im Wesentlichen am 01.01.2023 in Kraft. Er lautet: 

§ 249b BauGB Verordnungsermächtigungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien  

  in Abbaubereichen des Braunkohletagebaus 
(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass für die Entscheidung über die Zulässigkeit eines 

Vorhabens nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, das der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dient, innerhalb des Abbaubereichs 

eines Braunkohlen- oder Sanierungsplans folgende Maßgaben gelten, die Zulässigkeitsvoraussetzungen im Übrigen aber unberührt bleiben:  

Darstellungen in Flächennutzungsplänen und Ziele der Raumordnung stehen dem genannten Vorhaben nicht entgegen; die 

Rekultivierungsziele nach dem Braunkohlen- oder Sanierungsplan sind aber angemessen zu berücksichtigen und 

das Vorhaben soll die bergbaulichen Tätigkeiten nicht erheblich beeinträchtigen. 

Der Geltungsbereich der Rechtsverordnung kann auf bestimmte Teile eines Abbaubereichs beschränkt werden. Die Rechtsfolge des § 249 Absatz 

2 Satz 1 und 2 tritt im Geltungsbereich der Rechtsverordnung nicht ein. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass ein Vorhaben zur Nutzung solarer 

Strahlungsenergie innerhalb des Abbaubereichs eines Braunkohlen- oder Sanierungsplans dann zulässig ist, wenn  

öffentliche Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen, wobei jedoch Darstellungen in Flächennutzungsplänen und Ziele der Raumordnung 

dem Vorhaben nicht entgegenstehen, die Rekultivierungsziele nach dem Braunkohlen- oder Sanierungsplan aber angemessen zu berücksichtigen 

sind, 

die ausreichende Erschließung des Vorhabens gesichert ist, 

das Vorhaben die bergbaulichen Tätigkeiten nicht erheblich beeinträchtigt und 

die Voraussetzungen des § 35 Absatz 5 Satz 2 erster Halbsatz und Satz 3 gegeben sind. 

Der Geltungsbereich der Rechtsverordnung kann auf bestimmte Teile eines Abbaubereichs beschränkt werden. Im Geltungsbereich der 

Rechtsverordnung ist § 36 bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines Vorhabens nach Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

 

Demnach können die Abbauflächen für die Energiewende eine gesteigerte Bedeutung erlangen. Mit dem § 249 b 

BauGB wurden zwei Verordnungsermächtigungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Abbaubereichen des 

Braunkohletagebaus geschaffen. Konkret geht es um Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, die der Erforschung, 

Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen (§ 249 b Abs. 1 BauGB) sowie um Vorhaben zur Nutzung solarer 

Strahlungsenergie (§ 249 b Abs. 2 BauGB). Diese Rechtsverordnungen müssen von den jeweiligen Landesregierun-

gen noch geschaffen werden. 

 

Kommunaler Planungsgrundsatz zur Nutzung von Erneuerbare Energien 
Es ist ausdrücklicher Planungswille der Gemeinde Rietschen als sogenannte Standortgemeinde64 die Erzeugung, 

Verteilung, Nutzung oder Speicherung von erneuerbaren Energien innerhalb der durch den Tagebau geprägten 

Flächen zu etablieren. Darstellungen von Sonderbauflächen mit Zweckbestimmung Erneuerbare Energien innerhalb 

des Tagebaus Reichwalde sollen diese kommunale Planungsabsicht unterstreichen. Damit greift die Gemeinde Riet-

schen einer zukünftigen Rechtsverordnung nach § 249 b BauGB der Landesregierung Sachsen vor. Zugleich wird die 

Gemeinde über die regionalplanerische Flächensicherung hinaus ergänzend tätig65.  

                                                                 
64  Die Flächen des Tagebau Reichwalde befinden sich innerhalb der Gemarkung der Gemeinde Rietschen sowie der Gemeinde Boxberg.  
65  vgl. Stellungnahme RPV OL-NS zur frühz. Beteiligung vom 13.03.2025 

https://nwvbl.boorberg.de/xhtml/workbench.jsf?docId=VBlNW%2FVBlNW_2025_010_401_01.html&alias=vblnw_2025_010_401_01&highlightingTerm=Nutzung+von+Abbaufl%C3%A4chen+des+Braunkohletagebaus+f%C3%BCr+Windenergie-+und+Photovoltaikanlagen+durch+Rechtsver%02ordnung
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Begründung 
Aufgrund der bergbaulichen Nutzung und massiven anthropogenen Überprägung waren und sind diese Flächen für 

die Bürger nicht zugänglich. Die Sicherheitslinie sowie die Immissionsschutzpflanzungen erschweren zudem die 

Wahrnehmung dieser Landschaft. Die gewachsene, vielfältige und wertvolle Natur- und Kulturlandschaft der Ge-

meinde Rietschen soll möglichst erhalten bleiben. Hierfür sollen Erneuerbare Energien in Bereichen etabliert wer-

den, im Ausmaß soweit (an die Siedlungen heran), wie es störungsfrei möglich und sinnvoll ist.   

Besonders für Windenergieanlagen soll (möglichst) kein anderer Bereich der bestehenden Natur- bzw. Kulturland-

schaft in der Gemeinde Rietschen und der Gemeinde Kreba-Neudorf in Anspruch genommen werden. 

Des Weiteren verdeutlicht die Begründung zum Ziel 14 des Braunkohleplans (1994), dass voraussichtlich die wieder-

hergestellten Flächen sich nicht für eine agrarwirtschaftliche Nutzung eignen. 

BKP 1994: Ziel 14 - Wiedernutzbarmachung und Landschaftsgestaltung 
Bei der durchzuführenden Wiedernutzbarmachung und Oberflächengestaltung der Bergbaufolgelandschaft sind sowohl die forst- und land- 

wirtschaftliche Nutzung als auch die Belange des Naturschutzes zu berücksichtigen. 

Die konzipierte Bergbaufolgelandschaft soll in den umgeben den Naturraum eingebunden werden. Die Landschaftsgestaltung soll 

Entwicklungspotentiale für Gewerbe, Industrie, Land­ und Forstwirtschaft, Fremdenverkehr und Freizeit im Bergbaugebiet unterstützen. 

Begründung zum Ziel 14:  

Die Grundvoraussetzung für die Herstellung qualitativ hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen wäre die Verkippung pleistozäner bindiger 

Kippenrohböden mit einer Mächtigkeit > 2 m an der Oberfläche und eine möglichst homogene Zusammensetzung der Substrate. Diese 

Voraussetzungen sind im Tagebau Reichwalde nicht gegeben.   ώΧϐ 

Grundlage der zukünftigen Flächennutzungsarten sind die bereits genannten bodengeologischen Vorfeld- und Kippengutachten. ώΧϐ.  

Die im Vorfeld anstehenden ertragsarmen Böden sind nicht geeignet, leistungs- und damit wettbewerbsfähige landwirtschaftliche Nutzflächen 

herzustellen. In der Nähe von Ortschaften sollte die Schaffung von Freiflächen zur landwirtschaftlichen Nutzung im Sinne von Landschaftspflege 

vorgesehen werden. ώΧϐ, in der gefordert wird, dass bei der Rekultivierung der Kippenlandschaft weitestgehend die landschaftstypische Wald-

Wiesen-Feld-Verteilung erreicht wird. Kein vorrangiges Interesse besteht an einer agrarwirtschaftlichen Nutzung der Kippenflächen. 

 

Begriffsdefinitionen 
Zur besseren Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit werden nachfolgend zunächst wesentliche Begriffe der Wie-

dernutzbarmachung definiert.  

Bergbaufolgelandschaft (BFL) 
Eigener Landschaftstyp, wie er nach Beendigung des Bergbaues entsteht. Der Begriff bezieht sich ursprünglich auf den Zustand vor Rekultivie- 

rung bzw. Renaturierung, wird heute aber generell für die Landschaftsentwicklung nach dem Bergbau verwendet. Die Bergbaufolgelandschaft 

(BFL) ist ƭŀǳǘ [ŜȄƛƪƻƴ ŘŜǊ DŜƻƎǊŀǇƘƛŜ αŘƛŜ ƛƴ ƎǊƻǖǊŅǳƳƛƎŜƴ DŜōƛŜǘŜƴ ŘŜǎ .ŜǊƎōŀǳŜǎ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǎ !ōōŀǳǎ ƻŘŜǊ ƴŀŎƘ ŘŜǎǎŜƴ 9ƴŘŜ ŜƴǘǎǘŜƘŜƴŘŜ 

ƻŘŜǊ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘŜ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘάΦ 5ŀƳƛǘ ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ǳƳ ŜƛƴŜƴ αƪǸƴǎǘƭƛŎƘŜƴΣ ǾƻƳ aŜƴǎŎƘŜƴ ƎŜǎŎƘŀŦŦŜƴŜƴ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǘȅǇά ƛƴ ōƛǎƘŜǊ ǳƴōŜƪŀƴƴ-

tem Ausmaß (bayerl & maier 2002). In der BFL durchlaufen Landschaftsausschnitte verschiedene Entwicklungsstadien.66 

Abschlussbetriebsplan 
Mit der Umsetzung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes (KVBG) und den darin vorgesehenen verkürzten Laufzeiten der Braunkohlen-

ƪǊŀŦǘǿŜǊƪŜ YƻƘƭŜ!ǳǎD όнлнлύ ǿƛǊŘ ŜƛƴŜ !ƴǇŀǎǎǳƴƎ ŘŜǎ YƻƘƭŜōŜŘŀǊŦǎ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΦ ώΧϐ CǸǊ ŘƛŜ 9ƛƴǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǎ ¢ŀƎŜōŀǳōŜǘǊƛŜōŜǎ ƛst ein Abschluss-

betriebsplan (ABP) erforderlich. Dieser beinhaltet die bergbaulichen Tätigkeiten nach Einstellung der Kohleförderung sowie die Wiedernutzbar- 

machung mit dem Ziel, dass nach der bergbaulichen Tätigkeit keine Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachgüter ausgehen und die Bergauf-

sicht beendet werden kann. Nach dem Ende der Kohleförderung erfolgen in den Resträumen der Tagebaue zunächst Rückbaumaßnahmen der 

technischen Gewinnungsanlagen und Infrastruktur..67 

Bergaufsicht 
Die Bergaufsicht endet nach der Durchführung des Abschlussbetriebsplanes (§ 53 BBergG) ώΧϐ zu dem Zeitpunkt, in dem nach allgemeiner 

Erfahrung nicht mehr damit zu rechnen ist, dass durch den Betrieb Gefahren für Leben und Gesundheit Dritter, für andere Bergbaubetriebe und 

für Lagerstätten, deren Schutz im öffentlichen Interesse liegt, oder gemeinschädliche Einwirkungen eintreten werden.68 αDie Bergaufsicht 

bezieht sich auf bergbauliche Tätigkeiten. Eine Sperrwirkung gegenüber nicht bergbaulichen Vorhaben oder Planungen besteht grundsätzlich 

nicht. Die Planungen und Projekte dürfen die Durchführung von Maßnahmen gemäß des ABP nicht erschweren oder verhindern.ά69 

 

Grundsätzlich gilt: Die Ziele des Braunkohlenplans sind in bergrechtlichen Betriebsplanungen zu konkretisieren und 

umzusetzen. Für die Führung des Tagebaubetriebes und die Förderung der Braunkohle ist ein Hauptbetriebsplan 

erforderlich. Für die Beendigung der bergbaulichen Tätigkeiten und die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft ist 

der Abschlussbetriebsplan maßgeblich.   

                                                                 
66  MLEUV (2024): Neuer Wald. Forstliche Rekultivierung. Seite 128 und Seite 28. 
67  UFZ Wasserwirtschaftliche Folgen des Braunkohleausstiegs 
68  entspr. § 69 Abs. 2 BBergG 
69  vgl. Stellungnahme LEAG im Zuge der frühz. Beteiligung vom 07.04.2025 (SN der LEAG Renewables GmbH) 
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Informelle Planungen für EE-Vorhaben in der Bergbaufolgelandschaft 
Es wurden von der LEAG in Gesprächen gemeinsam mit der Verwaltung Rietschen sowie mit dem RPV OL-NS Poten-

ziale, die die Bergbaufolgelandschaft (BFL) für die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von Erneuerbaren Energien 

aufweist, aufgezeigt. Die nachfolgenden Abbildungen Abb. 34 u. Abb. 35 zeigen zunächst die Ergebnisse der Poten-

zialflächenanalyse der LEAG vom August 2024 mit den möglichen Potenzialflächen für Windenergie und Solarenergie 

in der Gemarkung der Gemeinde Rietschen. 

Im Ergebnis dieser Flächenermittlung (08/2024) wurden vier Potenzialflächen EE ermittelt: 

Á Fläche Windpotenzial auf rekultivierter/bereits hergestellter BFL 

Á Fläche Windpotenzial auf künftiger BFL 

Á Fläche Solarpotenzial auf rekultivierter BFL (bereits hergestellten Landwirtschaftsflächen) 

Á Fläche Solarpotenzial auf künftiger BFL 

 

Der Potenzialflächenanalyse der LEAG liegen die nachfolgend aufgeführten Annahmen zugrunde: 

1. Die Herstellung der Bergbaufolgelandschaft ist ein Prozess der fortlaufend stattfindet, von der Kohleför-
derung abhängig ist und zeitlich weit über das Ende der Kohleförderung hinausgeht. Insoweit ist sowohl 
für die Potenzialflächen Wind als auch für die Potenzialflächen PV zu unterscheiden, ob die Flächen un-
mittelbar verfügbar sind oder abhängig von der tatsächlich ausstehenden Rekultivierung erst zukünftig zur 
Verfügung stehen. 

2. Maßgeblich für die Abgrenzung der Windpotenziale in der BFL waren die Abstandskriterien zu den Sied-
lungsbereichen sowie die geplanten naturschutzfachlichen Korridore.  

3. Die Ausweisung von Potenzialflächen ŦǸǊ CǊŜƛƅŅŎƘŜƴ-PV-Anlagen erfolgte auf geplanten oder bereits her-
ƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ [ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎƅŅŎƘŜƴ ǎƻǿƛŜ ŀǳŦ CƭŅŎƘŜƴΣ ŀǳŦ ŘŜƴŜƴ ŘƛŜ wŜƪǳƭǘƛǾƛŜǊǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ .ŜǊƎōŀǳŦƻƭƎŜπ
ȊƛŜƭ αŦƻǊǎǘƭƛŎƘŜ ²ƛŜŘŜǊƴǳǘȊōŀǊƳŀŎƘǳƴƎά ƴƻŎƘ nicht erfolgt ist. Die Errichtung einer PV-Anlage auf den 
[ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎƅŅŎƘŜƴ ǎǘŜƭƭǘ ŜƛƴŜ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎ ŘŀǊΣ ŘƛŜ ƴŀŎƘ ŘŜǊ 9ǊŦǸƭƭǳƴƎ ŘŜǊ ōŜǊƎōŀǳƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊǇŦƭƛŎƘπ
tungen aus dem Braunkohlenplan bzw. Abschlussbetriebsplan umgesetzt wird.  
Die Errichtung auf CƭŅŎƘŜƴΣ ŘƛŜ ƎŜƳŅǖ ŘŜƴ ōŜǊƎǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊǇŦƭƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŜƛƴŜ !ǳũƻǊǎǘǳƴƎ ǾƻǊƎŜǎŜπ
ƘŜƴ ǎƛƴŘΣ ǎǘŜƭƭǘ ƘƛƴƎŜƎŜƴ ŜƛƴŜ ½ǿƛǎŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎ ŘŀǊΣ ŘƛŜ ŘƛŜ !ǳũƻǊǎǘǳƴƎǎǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘǳƴƎ ǳƳ ŘŜƴ ½ŜƛǘǊŀǳƳ 
der Nutzung für EE-Erzeugung verschieben wird. 

4. Soweit die Abstandskriterien es zulassen, ist die Nutzung für beide Erzeugungsarten vorgesehen (Hyb-
ridnutzung). 

 

 
Abb. 34: Ausschnitt aus Karte LEAG ermitteltes αWindpotenzial Rietschenά 

Datengrundlage: SN LEAG zur Planbeginnanzeige (SN 01.03.2024 und E-Mail vom 22.08.2024) 

 



RICHTER + KAUP  Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf 
Ingenieure | Planer | Landschaftsarchitekten   ERLÄUTERUNGSBERICHT ZUM FNP (Stand 10.02.2026) 

ERLÄUTERUNG ZUR PLANDARSTELLUNG 

81 

 
Abb. 35: Ausschnitt aus Karte LEAG ermitteltes αSolarpotenzial Rietschenά 

Datengrundlage: SN LEAG zur Planbeginnanzeige (SN vom 01.03.2024 und E-Mail vom 22.08.2024) 

 

Aufgrund dieser fachlichen Überlegungen ergab sich die Darstellung einer αEntwicklungsfläche Erneuerbare Ener-

gienά im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes (Stand 29.01.2025) innerhalb der Bergbaufolgelandschaft. Diese 

α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎŦƭŅŎƘŜά ŜƴǘǎǇǊŀŎƘ ŘŜƳ ±ŜǊǎŎƘƴƛǘǘ ŘŜǊ YŀǘŜƎƻǊƛŜ м ŘŜǊ tƻǘŜƴȊƛŀlflächenermittlung und bildete die bei-

den Potenzialflächen ab, welche auf bereits rekultivierter Bergbaufolgelandschaft des Tagebau Reichwalde lagen. 

Inzwischen wurde von der Gemeinde Rietschen ein Aufstellungsbeschluss für einen !ƴƎŜōƻǘǎōŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αEner-

ƎƛŜǇŀǊƪ !ƭǘƭƛŜōŜƭ κ aƻŘŜǊƎǊŀōŜƴ ƛƳ ŜƘŜƳŀƭƛƎŜƴ ¢ŀƎŜōŀǳ wŜƛŎƘǿŀƭŘŜά am 29.09.2025 gefasst. Entsprechend des 

Bebauungsplanes erfolgt die Darstellung als Sonderbaufläche S 5 im Entwurf des FNPs (siehe Datenblatt S 5 mit Er-

läuterung). 

 

 

 

Abb. 36: Darstellung der Potenzialflächen (Kategorie 1) im Vorentwurf des FNPs, Geltungsbereich BPL, Verortung BPL im Luftbild 

Quelle:  eigene Darstellung. Ausschnitt Planzeichnungen RICHTER+KAUP, GeoSN Sachsen 
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Auseinandersetzung mit der raumordnerischen Steuerung von Erneuerbaren Energien  

innerhalb des Tagebaubereiches Reichwalde 
Erst wenn die Landesregierung des Freistaates Sachsen die Rechtsverordnung nach § 249 b BauGB geschaffen haben, 

greift dies für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-

energie dienen (§ 249 b Abs. 1 BauGB) sowie um Vorhaben zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (§ 249 b Abs. 2 

BauGB) in Abbaubereichen des Braunkohletagebaus (s.o.). Solange dies nicht geschehen ist, greift § 4a SächsLPlG 

und die übergeordneten Planwerke (LEP, RP). Daher findet nachfolgend eine Auseinandersetzung mit dem Landes-

entwicklungsplan sowie der regionalplanerischen Steuerung von Erneuerbaren Energien in Bezug auf den Tagebau-

bereich Reichwalde statt. 

Auseinandersetzung mit den landesplanerischen Zielen und Grundsätzen 
in Abbaubereichen des Braunkohletagebaus Reichwalde 

 Nutzung der Windenergie (WEA) 

G 5.1.5 

Bei der Festlegung von Vorrang- und Eignungsgebieten zur Nutzung der Windenergie sollen un-
ter anderem 
Á die Windhöffigkeit der Gebiete, 

Á bestehende technogene Vorbelastungen der Landschaft, insbesondere Autobahnen und an-

dere Infrastrukturtrassen sowie die durch den Braunkohlenabbau geprägten Gebietsregionen,  

Á Lagen, welche nicht in besonderer Weise die Kulturlandschaft prägen, 

Á die Möglichkeiten der Netzeinspeisung, 

Á ώΧϐ 

berücksichtigt werden. 

durch Braunkohlenabbau 
geprägte Gebiete 
 

In den Ausführungen zum Grundsatz G 5.1.5 heißt es hierzu, dass αƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ die durch den 
Braunkohlenabbau, durch Stromleitungen und Kraftwerke geprägten Gebietsregionen bereits 
erhebliche Beeinträchtigungen aufweisen. Gerade diese vorgeprägten Flächen sind als Anla-
gen der energietechnischen Infrastruktur vorgeprüft. Ihr Beeinträchtigungspotenzial ist bereits 
so erheblich, dass ein Zubau von Windenergieanlagen in der Regel nicht mehr so ins Gewicht fal-
len dürfte. Aber auch Konversionsflächen und alte Industrieanlagen können eine entsprechende 
Vorprägung aufweisen. Allerdings ist bei der Berücksichtigung technogener Vorbelastungen und 
der anzustrebenden Bündelung von technischer Infrastruktur darauf zu achten, dass diese im Er-
gebnis nicht zu einer unverhältnismäßig hohen Belastung der Landschaft führt.   
Die Anwendung des Prinzips der dezentralen Konzentration (vergleiche Ziel 5.1.3) soll dazu die-
nen, Bereiche der Landschaft von Windenergieanlagen frei zu halten, im Umkehrschluss aber 
auch Eingriffe in die Landschaft zu bündeln. Dies gilt nicht nur im Verhältnis der Windenergie-
anlagen untereinander, sondern auch im Verhältnis zu anderen technogenen Vorbelastungen.  
Die Fläche des Freistaates Sachsen ist insgesamt als Kulturlandschaft einzuordnen. Diese Kultur-
landschaft ist als solche nicht flächendeckend als gleichermaßen schützenswert einzuschätzen. 
Kann festgestellt werden, dass es an einer besonderen Schutzwürdigkeit fehlt, spricht dieses für 
die Festlegung von Vorrang- und Eignungsgebieten für die Windenergienutzung. Ebenfalls spricht 
für die Festlegung von Vorrang- und Eignungsgebieten für die Windenergienutzung, wenn die 
Möglichkeit besteht, den gewonnenen Strom ohne besonderen Aufwand in das Stromnetz ein-
ǎǇŜƛǎŜƴ Ȋǳ ƪǀƴƴŜƴΦά70 

FAZIT: In der Verwaltungsgemeinschaft stellt der Bereich des Tagebaus Reichwalde eine wesentlich durch den Braun- 
 kohlenabbau geprägte Landschaft dar. Zudem besteht eine weithin sichtbare technogene Vorbelastung durch die 
 prägenden Kühltürme des Kraftwerkes Boxbergs.  

 

Auseinandersetzung mit den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen 
in Abbaubereichen des Braunkohletagebaus Reichwalde 

 Nutzung der Windenergie (WEA) 

Voraussichtlich geplante 
Art der Nutzung von Wind-
energie 

Á WEA als punktuelle Inanspruchnahme 

Á innerhalb der Flächen für Forstwirtschaft nach ABP 

Á geplant ist die Nutzung bereits parallel zur Rekultivierung 

Á innerƘŀƭō ŘŜǎ DŜƭǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘŜǎ ŘŜǎ .t[ α9ƴŜǊƎƛŜǇŀǊƪά ǎƛƴŘ ǾƻǊŀǳǎǎƛŎƘǘƭΦ с ²9! ƎŜǇƭŀƴǘ 

 
abschließende Steuerung 
von raumbedeutsamen 
Windenergieanlagen 

Für die dargestellten Sonderbauflächen in Abbaubereichen des Tagebaus Reichwalde ist zur 
Nutzung von Windenergie ein Zielabweichungsverfahren nach § 245 Abs. 5 BauGB erforder-
lich. 

                                                                 
70  vgl. LEP Sachsen (2013): S. 147 u. 151. 

https://nwvbl.boorberg.de/xhtml/workbench.jsf?docId=VBlNW%2FVBlNW_2025_010_401_01.html&alias=vblnw_2025_010_401_01&highlightingTerm=Nutzung+von+Abbaufl%C3%A4chen+des+Braunkohletagebaus+f%C3%BCr+Windenergie-+und+Photovoltaikanlagen+durch+Rechtsver%02ordnung
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Die Regionalen Planungsverbände im Freistaat Sachsen haben als zuständige Planungsträger den 
gesetzlichen Auftrag gemäß § 4a SächsLPlG erhalten, die planerische Sicherung von zwei Prozent 
der Landesfläche zugunsten der Windenergienutzung vorzunehmen. 
Demnach führt der Regionalale Planungsverband OL-NS die abschließende Steuerung von raum-
bedeutsamen Windenergieanlagen (vgl. Ziel 6.4.1 Regionalplan 2023) im Plangebiet durch. 
 

Am 14. Januar 2024 ist die Ergänzung des § 245e BauGB mit dem nachfolgend zitierten Absatz 5 
in Kraft getreten: ,, Plant eine Gemeinde, die nicht zuständige Planungsträgerin nach § 249 Ab-
satz 5 in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
ist, vor dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt ein Windenergiegebiet gemäß § 2 Nummer 1 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes auszuweisen, das mit einem Ziel der Raumordnung nicht 
vereinbar ist, soll ihrem Antrag auf Abweichung von diesem Ziel abweichend von § 6 Absatz 2 des 
Raumordnungsgesetzes stattgegeben werden, wenn der Raumordnungsplan an der von der Ge-
meinde für Windenergie geplanten Stelle kein Gebiet für mit der Windenergie unvereinbare Nut-
zungen oder Funktionen festlegtά71 

Sachliche Teilfortschrei-
bung des RP 
Kap. 6.4 αEnergieversor-
gung und Erneuerbare 
Energienά  

Ergänzend wird angemerkt, dass im Zuge der gegenwärtigen Sachlichen Teilfortschreibung der 
Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes gem.§ 7 Abs. 1 S. 3 ROG des Kapitels 6.4 
Energieversorgung und Erneuerbare Energien im rückseitigen, (bereits abgebauten) Bereich des 
Braunkohlentagebaues Reichwalde eine Potenzialfläche für Windenergie vom Planungsträger 
avisiert und diese im weiteren Verfahren einer Einzelfallprüfung unterzogen wird.72 
 

Im Rahmen des Vorentwurfs der Teilfortschreibung ist vorgesehen, in den drei Braunkohlen-
plangebieten Tgb Nochten, Tagebau Reichwalde und Tgb Welzow Süd erhebliche Flächenpoten-
ziale für die Nutzung von Windenergie durch eine Öffnung in den Teilen der bisher festgelegten 
Abbaugebiete sowie in den rückwärtigen (bereits abgebauten) Bereichen zu öffnen.73 
Im Tagebau Reichwalde wird der gesamte rückwärtige Bereich einschließlich der gemäß 
Hauptbetriebsplan 2025 bis 2028 für eine Wiedernutzbarmachung vorgesehenen Flächen ge-
öffnet. Die im Braunkohlenplan in diesem Bereich schematisch festgelegten Folgenutzungen 
(Braunkohlenplan Reichwalde Karte 4) werden nicht mehr als Ausschlussbereiche bestimmt.74 

 Nutzung solarer Strahlungsenergie (Freiflächen-Photovoltaik) 

Voraussichtlich geplante 
Art der Nutzung von Pho-
tovoltaik 

Á Planung BPL dahingehend, dass Windnutzung Vorrang vor PV-Nutzung hat  

Á Erzeugungsarten des Stroms aus regenerativen Quellen ergänzen sich 

Á Nutzung Photovoltaik als Nachnutzung der Bergbaufolgelandschaft. 

Á Freiflächen-Photovoltaik erst nach Abnahme der bergbaulich rekultivierten Fläche 

Á Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher, wiederhergestellter Fläche 

Regionalplan: 
mögliche erhebliche 
Raumnutzungskonflikte 
(i.S. S.118 RP) 

Angabe von möglichen Konflikten in Bezug auf regionalplanerische Festlegungen: 
Á in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten und weiteren Zielen der RO gem. Raumnutzungskarte: 

z.B. Rohstoffsicherung (kein Konflikt als Zwischen- oder Folgenutzung bei bereits erschöpften 

Lagerstättenteilen) 

Regionalplan: 
zeitlich befristete  
Konversionsfläche  

Seite 118 RP OL-NS 2023: Begründung zu 6.4 Energieversorgung und erneuerbare Energien 
Auf verbindliche regionalplanerische Festlegungen zur Steuerung der Nutzung anderer erneuer-
barer Energien als der Windenergie (Photovoltaik, Wasserkraft, Geothermie, Biomassekraft-
werke) wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt verzichtet. Es wird eingeschätzt, dass hierfür (noch) 
ƪŜƛƴ ǊŀǳƳƻǊŘƴŜǊƛǎŎƘŜǊ {ǘŜǳŜǊǳƴƎǎōŜŘŀǊŦ ōŜǎǘŜƘǘ ώΧϐ  
Für Photovoltaik-(PV)-Anlagen steht in der Region weiterhin ein großes Gebäudepotenzial zur 
Verfügung, welches in Verbindung mit einer ggf. zeitlich befristeten Nutzung von Konversions-
flächen u. ä. grundsätzlich einer Inanspruchnahme des Freiraumes vorzuziehen ist. 

 Nutzung BESS 

Voraussichtlich geplante 
Art der Nutzung von BESS 

Á Nutzung Batteriespeichersysteme  

Á als Nachnutzung der Bergbaufolgelandschaft. 

Á erst nach Abnahme der bergbaulich rekultivierten Fläche 

Á Einsatz als Co-Located-Speicher geplant 

Änderungen BauGB  
aufgrund:  
EnWG-Novelle bƻǾΨ 2025 
Geothermie-Beschleuni-
gungsgesetz 5ŜȊΨ 2025 

Der Bundestag hat am 13. November 2025 im Zuge der EnWG-Novelle 2025 eine Einordnung 
von Energiespeicheranlagen als Vorhaben von überragendem öffentlichem Interesse 
(§ 11c EnWG) und auch die Anpassung des Bauplanungsrechts beschlossen. Mit der neuen 
Nr. 11 in § 35 Abs. 1 BauGB werden erstmals auch Batteriespeicher als eigenständige privile-
gierte Vorhaben im Außenbereich geregelt. Die Privilegierung gilt für Speicheranlagen ab einer 
Kapazität von mindestens 1 MWh. 

                                                                 
71  vgl. SN RPV OL-NS zur frühzeitigen Beteiligung des FNP vom 13.03.2025: S. 8. 
72  vgl. ebenda: S. 9. 
73  vgl. Kleine Anfrage Sächs. Landtag (Drs.-Nr.: 8/4724) zur Nachnutzung Tagebauflächen (05.11.2025): S 3. 
74  vgl. ebenda: S. 3. 
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Dies wurde am 4. Dezember 2025 von Bundestag nochmals konkretisiert: Nach § 35 Abs. 1 
Nr. 11 BauGB werden Batteriespeicher als eigenständiges, privilegiertes Vorhaben im Außenbe-
reich anerkannt, wenn das Vorhaben in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einer 
vorhandenen Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien steht. Der Privilegierungstatbestand 
stärkt damit die Co-Location von Batteriespeichern mit EE-Anlagen.  
§ 35 Abs. 1 Nr. 12 BauGB führt einen Privilegierungstatbestand für alle sonstigen Batteriespei-
cher ein, stellt hierfür jedoch weitere Voraussetzungen auf (u.a. Abstand, Mindestleistung, Flä-
chenobergrenze). 

FAZIT: Die geplanten Windenergieanlagen bedürfen einer Zielabweichung oder das Verfahren zur sachlichen Teilfort- 
 schreibung des Regionalplans OL-NS zum Kap. 6.4 Energieversorgung und Erneuerbare Energien konkretisiert und 
 setzt innerhalb des Tagebau Reichwalde diese Flächen als Vorranggebiete Windenergienutzung fest und tritt in 
 Kraft. Ebenso könnten in der Sachl. Teilfortschreibung Aussagen zu PV-FFA und BESS getroffen werden. 
 .ƛǎƭŀƴƎ ōŜǎǘŅǊƪǘ ŘŜǊ wt ŜƛƴȊƛƎ ŘƛŜ ΰȊŜƛǘƭƛŎƘ ōŜŦǊƛǎǘŜǘŜ bǳǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ YƻƴǾŜǊǎƛƻƴǎŦƭŅŎƘŜƴΨ für PV vor einer grundsätz- 
 lichen Inanspruchnahme des Freiraumes. Dies würde bei Nutzung der rekultivierten Bergbaufolgelandschaft zu
 treffen. Die Umsetzung der EE-Projekte erfolgen im Einklang mit den Wiedernutzbarmachungszielen bzw. stellen 
 keine Einschränkung dieser dar. 

 

Weitere rechtliche Grundlagen bezüglich einer Folgenutzung mit EE 
§§ 107, 108 BbergG 

Bergaufsicht (Sächsisches Oberbergamt) > Zustimmungserfordernis für die Baugenehmigung zur Errichtung einer 

PV-Anlage. Vorausgesetzt, dass die FF-PVA keine Beeinträchtigung oder Gefährdung der bergbaulichen Tätigkeit dar-

stellt. 
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Planungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Abbaubereichen des Braunkohletagebaus 
Die Gemeinde Rietschen unterstützt und fördert die Planungen zur Nutzung von Erneuerbaren Energien innerhalb 

ihres Gemeindegebietes (siehe Ausführung im Kap. 2.3.4 Klimastrategie der Gemeinde Rietschen (2016)). 

Durch die angestrebte Energiewende und der daraus resultierenden Aufgabe der Braunkohleverstromung spätes-

tens im Jahr 2038 bedarf es eines Ausbaus der erneuerbaren Energien sowie der Stabilisierung des Stromnetzes 

durch Energiespeicheranlagen. Für die Ansiedlung von Stromerzeugung- und Stromspeicheranlagen werden Sonder-

gebietsflächen für vorrangig Windenergie benötigt, auf denen aber auch Photovoltaikanlagen sowie Batterieener-

giespeichersysteme (BESS) errichtet werden können. Um die Energiewende weiter voranzutreiben sowie die Trans-

formation zur Net Zero Valley Lausitz zu unterstützen, wird eine Bereitstellung von Flächen hierfür benötigt. 

Im Bereich des Tagebaus Reichwalde besteht das aktive Bergrecht. Innerhalb des Planungshorizontes eines FNPs mit 

10 ς 15 Jahren möchte die Gemeinde Rietschen dennoch ihre Planungsabsichten transparent und frühzeitig vermit-

teln. Daher wird im FNP im Bereich des Tagebaus Reichwalde sowohl eine Sonderbaufläche entsprechend den 

Festsetzungen und städtebaulichen Zielen des neu aufgestellten Angebotsbebauungsplanes α9ƴŜǊƎƛŜǇŀǊƪ !ƭǘƭƛŜōŜƭ κ 

aƻŘŜǊƎǊŀōŜƴ ƛƳ ŜƘŜƳŀƭƛƎŜƴ ¢ŀƎŜōŀǳ wŜƛŎƘǿŀƭŘŜά, als auch eine nachrichtliche Übernahme einer zusätzlichen 

langfristigen Erweiterungsfläche für Erneuerbare Energien von Seiten des Bergwerksbetreibers LEAG dargestellt. 

Die geplanten Vorhaben befindet sich vollständig innerhalb des aktiven Tagebaus Reichwalde und unterliegen somit 

der Bergaufsicht des Sächsischen Oberbergamtes. Der LEAG obliegt die bergrechtliche Verantwortung der Flächen. 

In Abgrenzung zu den bergbaulichen Tätigkeiten und den damit verbundenen Verpflichtungen handelt es sich bei 

dem hier beschriebenen Vorhaben um eine Folgenutzung. 

 

Lfd.-Nr. im Plan: S 5 (Erneuerbare Energien und Betrieb von Energiespeichern) 

Rietschen: αEnergiepark Altliebel / Modergraben im ehemaligen Tagebau Reichwaldeά 

 
Ausschnitt FNP (S 5) - Rietschen  

 

Flächengröße: 

206 ha 

 

 

 

Neuanlage in BFL 

Von der Gemeinde Rietschen wurde ein Aufstellungsbeschluss für einen Angebotsbebauungsplan75 α9ƴŜǊƎƛŜǇŀǊƪ 

Altliebel / Modergraben im ehemaligen Tagebau Reichwaldeά ŀƳ нфΦлфΦ2025 gefasst. Hierzu erfolgt im FNP bei den 

Sonderbauflächen die Darstellung und Verwendung als Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit Zuordnung 

der Zweckbestimmung α9ǊƴŜǳŜǊōŀǊŜ 9ƴŜǊƎƛŜn und Betrieb von EnergiespeichernάΦ 

Das geplante Vorhaben befindet sich vollständig innerhalb des Tagebaus Reichwalde, im Wesentlichen im rekulti-

vierten Bereich, dessen Flächen weiterhin unter Bergaufsicht nach BbergG stehen. Das Vorhabengebiet liegt über-

wiegend auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

Die bauliche Folgenutzung der Fläche soll durch Anlagen der Erneuerbaren Energien erfolgen. Es ist die Windener-

gienutzung mittels WEA, großflächige Freiflächenphotovoltaikanlagen und Flächen für Batteriespeichersysteme 

(BESS) vorgesehen. Die Windenergienutzung soll grundsätzlich Vorrang vor der PV-Nutzung haben. 

Das bergrechtlich verankerte Rekultivierungsziel ist für die landwirtschaftlich genutzte Fläche erreicht. Die Festset-

zungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens und der Zeitpunkt der Errichtung der Photovoltaikanlagen, wer-

den die bergrechtlichen Prozesse und die Ziele der zugrunde liegenden Betriebspläne (insbesondere des Abschluss-

betriebsplanes Tagebau Reichwalde Süd und des Sonderbetriebsplanes Natur und Landschaft) vollumfänglich be-

rücksichtigen, sodass keine Zielkonflikte entstehen. Das Erreichen der Rekultivierungsziele (hier Herstellung von 

                                                                 
75  ein städtebaulicher Vertrag (nach § 11 BauGB) regelt die Umsetzung des Vorhabens zwischen der Gemeinde Rietschen und der LEAG Re-

newables GmbH. 
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landwirtschaftlichen Flächen) sowie die behördliche Feststellung des Rekultivierungserfolges sind bereits sicherge-

stellt. Die Grundstücke befinden sich mehrheitlich im Eigentum der LE-B. 

Bauliche Nutzung durch Windenergieanlagen 
Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans befinden sich mehrere Sonderbauflächen Wind. Für diese gilt: 

Á Die WEA werden mit Einbeziehung der Rotor-In Flächen geplant (allerdings wird Rotor-out ebenso zulässig sein, um eventu-

elle Entwicklungsmöglichkeiten (Windvorranggebiet RP) nicht auszuschließen und den Planungen des RPV (Rotor-out) zu ent-

sprechen) 

Á die Anlagen werden störungsfrei in ausreichenden Abstand zu jeglichen Siedlungen errichtet  

Á es sind keine nachbarschaftlichen oder naturschutzfachliche Belange betroffen 

 

Bauliche Nutzung durch Photovoltaikanlagen 
Die Nutzung durch Photovoltaik ist als Folgenutzung der Landwirtschaftsflächen des ABP vorgesehen. Die Flächen 

durchliefen bereits entsprechend den Vorgaben des ABP die Erstrotation nach dem Forschungsinstitut für Berg-

baufolgelandschaften Finsterwalde (FIB). Die Abnahme der Landwirtschaftsflächen ist erfolgt. Derzeit sind die Flä-

chen zur landwirtschaftlichen Nutzung an den ortsansässigen Betrieb verpachtet. 

Die Rekultivierungsverpflichtungen der LEAG und die Existenzsicherung der Landwirte müssen zunächst erfüllt sein. 

Dann ist eine Folgenutzung als Sonderbaufläche Photovoltaik möglich. 

 

Lfd.-Nr. im Plan: S 6 (Erneuerbare Energien und Betrieb von Energiespeichern) 

Rietschen: langfristige Erweiterungsfläche für EE im ehemaligen Tagebau Reichwalde 

 
Ausschnitt FNP (S 6) - Rietschen  

 
 

Flächengröße: 

125,7 ha 

 

 

 

Neuanlage in BFL 

 

Die Darstellung dieser Fläche im Flächennutzungsplan stellt eine nachrichtliche Übernahme von Planungen des 

Bergbaubetreibers LEAG / LEAG Renewables GmbH dar. Unmittelbar angrenzend an den neu aufgestellten 

Bebauungsplan α9ƴŜǊƎƛŜǇŀǊƪ !ƭǘƭƛŜōŜƭ κ aƻŘŜǊƎǊŀōŜƴ ƛƳ ŜƘŜƳŀƭƛƎŜƴ ¢ŀƎŜōŀǳ wŜƛŎƘǿŀƭŘŜά ist langfristig eine 

Erweiterungsfläche für Erneuerbare Energien geplant. Diese wird zur besseren Lesbarkeit und zur Darstellung der 

langfristigen Entwicklungspriorisierung einzig mit einer dicken orangenen Flächenbegrenzungslinie veranschaulicht. 

Im Sinne einer städtebaulichen Konkretisierung gemäß § 11 BauNVO ist eine Nutzung als Sonstiges Sondergebiet mit 

einer möglichen großflächigen Nutzung solarer Strahlungsenergie sowie Batteriespeichersystemen angedacht. 

Diese Fläche befindet sich aktuell im Abbaugebiet des Tagebaus Reichwalde: Aufgrund der aktuellen politischen 

Entwicklung sowie einer möglichen Folgenutzung der Bergbaufolgelandschaft des Tagebau Reichwalde, möchte die 

Gemeinde Rietschen langfristig auf strukturell sinnvollen Flächen Baurecht für raumbedeutsame Vorhaben der Er-

neuerbaren Energien herstellen können. Insbesondere um das bestehende Siedlungsgefüge und die gewachsene 

Kultur- und Naturlandschaft zu schützen und zu erhalten sowie die Eigenart der Ortsteile zu stärken. Die Flächen-

entwicklung ist in ausreichenden Abstand zu den bestehenden Siedlungen verortet. Vor dem Hintergrund der Pla-

nungssicherung über den Flächennutzungsplan, welcher in der Regel für die nächsten 15 Jahre gültig ist, werden 

Bauflächen innerhalb des Abbaubereiches des Tagebaus nachrichtlich76 dargestellt. 

Die Ziele des Braunkohlenplans sind in bergrechtlichen Betriebsplanungen zu konkretisieren und umzusetzen. Für 

die Führung des Tagebaubetriebes und die Förderung der Braunkohle ist ein Hauptbetriebsplan erforderlich. Für die 

                                                                 
76  nachrichtliche Übernahme der Planungen des Bergbaubetreibers LEAG/LEAG Renewables GmbH 11/2025: die Planungen sind im gemeind-

lichen Einvernehmen und stellen die gemeindliche Planungsabsicht dar.  
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Beendigung der bergbaulichen Tätigkeiten und die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft ist der Abschlussbetriebs-

plan maßgeblich. Der Abschlussbetriebsplan Reichwalde - Südfeld (Vattenfall 2016) trifft für  diese Fläche Aussagen: 

Entsprechend der YŀǊǘŜ α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǊ ²ƛŜŘŜǊƴǳǘȊōŀǊƳŀŎƘǳƴƎά ό!ƴƭŀƎŜ оΦн) ist diese langfristige Erweiterungs-

fläche aufgrund der Schritte zur Inkulturnahme bei der Wiedernutzbarmachung im Vergleich zur B-Plan-Fläche noch 

nicht soweit vorangeschritten. 

 

Um dennoch die Planungsabsichten der Gemeinde innerhalb des Planungshorizontes eines FNP von 10 bis 15 Jahren 

transparent zu vermitteln, findet diese Erweiterungsfläche eine Darstellung zur Entwicklung für EE. 
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5.2 Freiraum- und Bodennutzung  
Die Verwaltungsgemeinschaft ist gekennzeichnet durch großflächige Waldbestände sowie Offenlandbereiche und 

der prägenden Teichlandschaft. Die Ortslagen sind durchgrünt und oftmals von Grünflächen (Siedlungsgrün) einge-

fasst. Die Grünstruktur entwickelte sich entlang von Wegeverbindungen, Grabenstrukturen und durch prägende 

Fließgewässer, wie Schwarzer und Weißer Schöps. 

Als Teil der Daseinsvorsorge nehmen Grünflächen innerhalb des Gebietes eine besondere Bedeutung ein. In der VG 

bestehen zahlreiche Freiflächen, die im Sinne der Planzeichenverordnung als Grünflächen bezeichnet werden. Öf-

fentliche Flächen wie Sport- und Spielplätze, Freibad und Friedhöfe sind im FNP nach § 5 Abs. 2 Satz 5 BauGB darzu-

stellen. Der FNP stellt zudem Grünflächen in nicht öffentlichen Grundstücken dar, sofern diese nicht in die Bauge-

biete einbezogen sind (Hofraumfläche, Hausgärten). 

Charakteristisch ist das ausgewogene Verhältnis von Bebauung, Gärten und Grünflächen im Ort, ebenso das Ver-

hältnis von Feld und Wald, welche direkt an die Grundstücke anschließen. 

 

5.2.1 Flächen für Forstwirtschaft/Wald 
Als Waldflächen werden alle Waldflächen nach § 2 SächsWaldG sowie alle weiteren Waldbestandsflächen, große 

Gehölzansammlungen und gewässerbegleitende Gehölze mit Waldcharakter dargestellt.  

Aufforstungsflächen 

Gemeinde Rietschen 
Innerhalb der Gemeinde Rietschen befinden sich die NATURA2000 Gebiete. Die für diese Flächen greifenden Ver-

ƻǊŘƴǳƴƎŜƴ ŜƴǘƘŀƭǘŜƴ aŀǖƴŀƘƳŜƴΣ ǳΦŀΦ α{ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ hŦŦŜƴƭŀƴŘŦƭŅŎƘŜƴ ŘǳǊŎƘ ƎŜŜignete Bewirtschaftung und Nut-

zungάΦ ½ǳŘŜƳ ōŜŘƛƴƎǘ ŘŜǊ wŜƛŎƘǘǳƳ ŀƴ DŜǿŅǎǎŜǊǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴ ƛƴ YƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ Ƴƛǘ ƭŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘ ōŜǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘŜǘŜƴ 

Offenlandflächen (auf den Talsandböden) das Vorkommen der Knoblauchkröte. Vom Sächsischen Staatsministerium 

für UmwŜƭǘ ǳƴŘ [ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ƎǊŜƛŦǘ ǎŜƛǘ рΦ bƻǾŜƳōŜǊ нлнр Ŝƛƴ 9Ǌƭŀǎǎ αȊǳƳ ±ƻƭƭȊǳƎ ŘŜǎ !ǊǘŜƴǎŎƘǳǘȊǊŜŎƘǘǎ ōŜȊƻƎŜƴ 

ŀǳŦ ŘƛŜ [ŀƴŘƭŜōŜƴǎǊŅǳƳŜ ŘŜǊ YƴƻōƭŀǳŎƘƪǊǀǘŜά Ƴƛǘ .ŜȊǳƎ ŀǳŦ ŘƛŜ !ǳŦŦƻǊǎǘǳƴƎ Ǿƻƴ &ŎƪŜǊƴΦ 5ŜƳƴŀŎƘ ƛǎǘ Ŝǎ ƴŀŎƘ ŜƛƴŜǊ 

Risikoprüfung tendenziell möglich Ackerflächen für die Aufforstung vorzusehen. Kein Risiko besteht - nach dem Er-

lass - bei einem Radius von > 500 m um ein (potentielles Laich)gewässer. Diese Grundlagen wären bei einer Prüfung 

für mögliche Aufforstungsflächen innerhalb der Gemeinde Rietschen zu berücksichtigen. 

In der Gemeinde Rietschen sind kaum Aufforstungsflächen im FNP geplant. Einzig im Zusammenhang mit der Kom-

pensation zur Entwicklung des B-Planes αLƴŘǳǎǘǊƛŜ- ǳƴŘ DŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ ¢ŜƛŎƘŀά wurde eine Fläche als Erstauffors-

tungen (0,97 ha, Maßnahmennr. K3 im Beiplan 2: Umwelt) festgesetzt sowie im Zusammenhang mit dem B-Plan 

αмΦ &ƴŘŜǊǳƴƎ ½ƛŜƎŜƭŜƛ wƛŜǘǎŎƘŜƴά ŜǊƎŀō ǎƛŎƘ ŀǳŎƘ ŜƛƴŜ 9ǊǎŀǘȊŀǳŦŦƻǊǎǘǳƴƎ όмΣо ƘŀΣ aŀǖƴŀƘƳŜƴƴǳǊΦ Yмс ƛƳ .ŜƛǇƭŀƴ 2: 

Umwelt). 

Gemeinde Kreba-Neudorf 
Für das Gemeindegebiet Kreba-Neudorf greifen die Vorgaben aus der Verordnung zur Festsetzung des Biosphären-

reservatŜǎ αhōŜǊƭŀǳǎƛǘȊŜǊ IŜƛŘŜ- ǳƴŘ ¢ŜƛŎƘƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘά ǳƴŘ ŘƛŜ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎǎƎǊǳƴŘǎŅǘȊŜ ŀǳǎ ŘŜƳ CCI-SPA-Manage-

ƳŜƴǘǇƭŀƴ ŦǸǊ ŘŜƴ ¢Ŝƛƭ н ŘŜǎ {/L αhōŜǊƭŀǳǎƛǘȊŜǊ IŜƛŘŜ- und Teichlandschafǘ ¢ŜƛƭōŜǊŜƛŎƘŜ ώΧϐ αYǊŜōŀŜǊ IŜƛŘŜά ōȊǿΦ 

das SPA Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (2009). Darin ist für die Krebaer Heide im 

Kapitel 9.1.4.5.1 vermerkt, dass alle vorhandenen Brach- und Grünlandflächen ώΧϐ sowie alle Acker- und Grünland-

flächen innerhalb großer Waldkomplexe erhalten werden. Im Kapitel 9.1.4.7.1 werden als Behandlungsgrundsätze 

noch zusätzlich keine Aufforstungen von Freiflächen innerhalb der geschlossenen Waldkomplexe (Acker- und Grün-

landflächen) formuliert.  

Durch den hohen flächenhaften Waldanteil der Gemeinde Kreba-Neudorf sind kaum Aufforstungsflächen geplant. 

Einzig im Zusammenhang mit der Kompensation bzw. Ersatzaufforstung zur Entwicklung des B-tƭŀƴŜǎ αLƴŘǳǎǘǊƛŜpark 

Schwarze Pumpe ς Erweiterungsbereich Süd 2ά wird eine Fläche als Erstaufforstung (1,33 ha, Maßnahmennr. K15 

im Beiplan 2: Umwelt) dargestellt. Diese Ersatzaufforstung stellt eine Erweiterung des bestehenden Waldrandes 

nördlich des Koseler Weges dar und erschafft eine Freifläche innerhalb des Waldkomplexes. Die Ersatzaufforstung 

wurde durch die Genehmigungsbehörde (Landwirtschaftsbehörde, Lk GR) geprüft und am 24.11.2025 genehmigt. 
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5.2.2 Flächen für Landwirtschaft 
Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der neben der traditionellen Nahrungsmittelproduktion in 

steigendem Maße die Kulturlandschaftspflege betreibt. Sie erfüllt freiraumsichernde Funktionen und wirtschaftet 

eingeschränkt in den ausgewiesenen Schutzzonen. Die unternehmerische Landwirtschaft ist gekennzeichnet von 

privaten Betrieben unterschiedlicher Rechtsform, die unter ökonomischen Aspekten bei Beachtung der gesetzlichen 

Bestimmungen geführt wird. 

Der ländliche Raum der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf ist in gleicher Weise Wirtschafts-, Na-

tur-, Erholungs- und Lebensraum. 

Gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG hat die Landwirtschaft neben den Anforderungen, die sich aus den für die Landwirt-

schaft geltenden Vorschriften und § 17 Abs. 2 BbodSchG ergeben, insbesondere die folgenden Grundsätze der guten 

fachlichen Praxis zu beachten: Bei der landwirtschaftlichen Nutzung muss die Bewirtschaftung standortangepasst 

erfolgen und die biologische Aktivität des Bodens durch entsprechende Fruchtfolgegestaltung erhalten oder geför-

dert werden, die nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit der Flächen muss gewährleistet wer-

den. Die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, Fauna) darf nicht über das zur Erzielung eines 

nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß hinaus beeinträchtigt werden. Vermeidbare Beeinträchtigungen von vor-

handenen Biotopen sind zu unterlassen. Die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Strukturelemente der Feld-

flur, insbesondere Hecken, Feldgehölze, Feldraine, Ackerrandstreifen und Ackerterrassen sind zu erhalten und nach 

Möglichkeit zu vermehren. Die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pflanzenbau zu stehen und 

schädliche Umweltauswirkungen sind zu vermeiden. Auf erosionsgefährdeten Flächen, in Überschwemmungsgebie-

ten, auf Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ist ein Grünlandumbruch zu unterlas-

sen. Die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora) darf nicht über das zur Erzielung eines nach-

haltigen Ertrages erforderliche Maß hinaus beeinträchtigt werden. Eine schlagspezifische Dokumentation über den 

Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist nach Maßgabe des landwirtschaftlichen Fachrechts zu führen. Eine 

Dokumentation über die Anwendung von Düngemitteln ist nach Maßgabe des § 7 der Düngeverordnung zu führen. 

Sicherung und Bestandsschutz der landwirtschaftlichen Produktionsstätten 
Landwirtschaftliche Flächen mit günstigen natürlichen Bedingungen sind als Erwerbsquelle von Bebauung oder an-

deren Fremdnutzungen freizuhalten. Ihre Gliederung durch Gräben, Ackerrandstreifen, Feldgehölze und Wind-

schutzpflanzungen trägt zur Aufwertung der Landschaft bei. Im Regionalplan stellt die Karte Landschaftssanierung 

in der VG große Bereiche mit potenziell großer Erosionsgefährdung durch Wasser dar. Langfristig werden daher 

bereits im Flächennutzungsplan Maßnahmenbereiche im Plan dargestellt, wo perspektivisch Ackerflächen in Dauer-

grünland umgewandelt werden sollte. Denn Dauergrünlandflächen sind wichtig für den Boden- und Gewässerschutz 

und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Die dauerhafte Begrünung von Ackerflächen, d. h. die Um-

wandlung in Dauergrünland, bei gleichzeitigem Verzicht auf den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, 

dient dem Schutz der Gewässer vor Sediment-, Nährstoff- und Pflanzenschutzmitteleinträgen. Dazu kommt, dass 

der Boden im Grünland wegen der ganzjährigen Bedeckung vor Austrocknung und Erosion durch Wind und Wasser 

geschützt ist. Außerdem verfügen Grünlandböden über höhere Humusgehalte sowie eine hohe Wasserspeicherka-

pazität. Diese Maßnahmen dienen dem Boden- und Wasserschutz.77 In erster Linie betrifft die Entwicklung und An-

lage von Dauergrünland die Auen und Niederungsbereiche der Bäche und Flüsse in der Gemeinde Rietschen. Im 

Gemeindegebiet von Kreba-Neudorf greift die Verordnung des BROHT und dem zugrundeliegenden Management-

plan. Die Ackernutzung dominiert im Teilgebiet Krebaer Heide (Hauptteil der Schutzzone IV). Im FFH-SPA-Manage-

mentplan werden für die offene und halboffene Agrarlandschaft Behandlungsgrundsätze und auch flächenkonkrete 

Erhaltungsmaßnahmen benannt. Neben der Anlage von Flur- und Saumstrukturen sind östlich von Neudorf auch 

Flächen für Naturschutzgerechte Bewirtschaftung gem. AuW vorgesehen.  

Die in der Gemeinde Rietschen und Kreba-Neudorf und ihren Ortsteilen geplanten Maßnahmenflächen werden un-

ter Punkt 5.2.5 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur u. Landschaft 

detailliert aufgeführt 

  

                                                                 
77  vgl.  https://www.smul-foerderung.sachsen.de/umwandlung-von-ackerland-in-dauergruenland-14825.html [Zugriff 18.11.2025] 
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5.2.3 Grünflächen 
Im Plangebiet bestehen zahlreiche Freiflächen, die im Sinne der Planzeichenverordnung als Grünflächen bezeichnet 

werden. Öffentliche Flächen wie Parkanlagen, Kleingärten, Sport- und Spielplätze und Friedhöfe sind im FNP nach 

§ 5 Abs. 2 Satz 5 BauGB darzustellen. Der FNP stellt zudem Grünflächen in nichtöffentlichen Grundstücken dar, so-

fern diese nicht in die Baugebiete einbezogen sind (Siedlungsgrün, Hausgärten). Des Weiteren werden Flächen mit 

besonderer ökologischer, orts- und landschaftsgestalterischer Bedeutung als Grünflächen dargestellt. 

Parkanlagen 
Parkanlagen werden als Grünfläche mit Zweckbestimmung Parkanlage im FNP dargestellt. Einige der Parkanlagen 

sind als Gartendenkmal gelistet (vgl. dazu siehe Kapitel 5.5.5). 

Rietschen 

Á Schlosspark Teicha 

Á Schlosspark Daubitz (derzeitige Nutzung als eingetragene Landwirtschaftsfläche) 

Kreba-Neudorf 

Á Schlosspark Kreba 

 

Friedhöfe und Grabstätten 
Rietschen  

Á Kommunaler Friedhof Rietschen 

Á Kirchfriedhof Daubitz 

Á aŜƘǊŜǊŜ YǊƛŜƎǎƎǊŅōŜǊŀƴƭŀƎŜƴΥ αbƛŜŘŜǊ-tǊŀǳǎƪŜάΣ αbŜǳƘŀƳƳŜǊάΣ αbŜǳƭƛŜōŜƭάΣ YǊƛŜƎǎƎǊŅōŜǊŀƴƭŀƎŜ ŀƭǎ ¢Ŝƛƭ ŘŜǎ 
αCǊƛŜŘƘƻŦ wƛŜǘǎŎƘŜƴάΣ YǊƛŜƎǎƎǊŅōŜǊŀƴƭŀƎŜ ŀƭǎ ¢Ŝƛƭ ŘŜǎ αCǊƛŜŘƘƻŦ 5ŀǳōƛǘȊάΣ {ƻƭŘŀǘŜƴŦǊƛŜŘƘƻŦ αbŜǳ-Daubitzer 
²ŜƎάΣ {ƻǿƧŜǘƛǎŎƘŜǎ 9ƘǊŜƴƳŀƭ 

Kreba-Neudorf 

Á Friedhof mit Kriegsgräberstätte und Grabstätten an der Kirche Kreba 

 

Festplätze 
Traditionell wiederkehrende Dorffeste und von Bewohnern öffentlich organisierte Ereignisse finden in den Gemein-

den nicht nur auf öffentlich gewidmeten Flächen statt, sondern an historisch bedingten Orten. Festplätze in der 

Verwaltungsgemeinschaft Rietschen werden für unterschiedliche Ereignisse und Veranstaltungen genutzt.   

In Rietschen sind Hexenfeuer, Kinderfest, Erntedankfest auf dem Erlichthof zu nennen.  

Die Gemeinde Kreba-Neudorf ist durch ihr traditionelles Parkfest im Schlosspark bekannt. Das Hexenbrennen findet 

in Kreba auf der zentralen Wiese hinter dem Kindergarten statt.  

 

Siedlungsgrün 
Das Siedlungsgrün stellt den Zusammenhang zwischen Wohnen und Freiraum dar. Die Verwaltungsgemeinschaft ist 

durch ihren ländlichen Charakter geprägt von durchgrünten Dorf- und Wohngebieten mit großzügigen Gartenberei-

chen. An die rückwärtig liegenden Gärten und Wirtschaftsflächen schließen sich zumeist direkt die Landwirtschafts-

flächen beziehungsweise Waldflächen an. Die zahlreichen Gewässerstrukturen und die Vielzahl an namenlosen Grä-

ben bedingen Gewässerrandstreifen. Innerhalb des Siedlungszusammenhangs werden diese meist als Grünfläche 

dargestellt. Eine Besonderheit in der Gemeinde Kreba-Neudorf stellen die vermehrt vorkommenden Wohngebäude 

dar, welche unmittelbar an den Waldrand angrenzen. 

 

Spielplätze 
Rietschen 

Á {ǇƛŜƭǇƭŀǘȊ α!ƭǘƭƛŜōŜƭά h¢ !ƭǘƭƛŜōŜƭκbƛŜŘŜǊ-Prauske (Bautzener Landstraße) 

Á {ǇƛŜƭǇƭŀǘȊ α9ƛŎƘŜƴǿŜƎά όƛƳ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘ {ƛŜŘƭǳƴƎǎǿŜƎκ 9ƛŎƘŜƴǿŜƎκ bŜǳŜǊ ²ŜƎύ 

Á {ǇƛŜƭǇƭŀǘȊ α9ǊƭƛŎƘǘƘƻŦά όŀƳ 9ǊƭƛŎƘǘƘƻŦΣ ¢ǳǊƴŜǊǿŜƎύ 

Á {ǇƛŜƭǇƭŀǘȊ αCƻǊŜǎǘ ±ƛƭƭŀƎŜ wŀƴŎƘά h¢ 5ŀǳōƛǘȊ ό²ŀƭŘŘƻǊŦŜǊ {ǘǊŀǖŜύ 

Á Ganzjahresspielplatz (an der Sporthalle Rietschen, Am Festplatz) 

Á {ǇƛŜƭǇƭŀǘȊ αDǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ 5ŀǳōƛǘȊά h¢ 5ŀǳōƛǘȊ ό{ŎƘǳƭƎŀǎǎŜύ 

Á {ǇƛŜƭǇƭŀǘȊ αIŀƳƳŜǊǎǘŀŘǘά h¢ IŀƳƳŜǊǎǘŀŘǘ ό!Ƴ {ŎƘǀǇǎύ 
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Kreba-Neudorf 

Á Schlosspark Kreba-Neudorf 

Á Dorfplatz Neudorf (Nieskyer Straße) 

Á Rast- ǳƴŘ {ǇƛŜƭǇƭŀǘȊ αDŀǎǘƘƻŦ ȊǳǊ YǊƻƴŜά όKreba-Neudorf, Lachestraße) 

 

Sportplätze und sonstige Freizeitanlagen 
Á Sportplatz Rietschen (nördlich Erlichthof) 

Á Sportplatz an der Grundschule Daubitz (Schulgasse 16, Rietschen OT Daubitz) 

Á Sportplatz im Schlosspark Kreba mit: Kleinspielfeld, Rasensportplatz, Volleyballplatz 

Á Naturerlebnispfad Biologische Vielfalt und Heimatgeschichte Kreba-Neudorf 

 

Dauerkleingärten 
Rietschen 

Á Kleingartenanlage am Wasserwerk  

Á YD± α9ƛƴƛƎƪŜƛǘ ŜΦ ±Φά  

Kreba-Neudorf 

Á KGA Tauerweg 
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5.2.4 Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft 
Im FNP werden die in Kapitel 3.2.5 beschriebenen Fließ- und Standgewässer als Wasserflächen dargestellt. Ebenfalls 

dargestellt und nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen sind die Überschwemmungsgebiete des Schwarzen 

Schöps und des Weißen Schöps, des Neugrabens und der Raklitza. 

Von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Görlitz (30.07.2025)78 heißt es hierzu:  

Die Überschwemmungsgebiete HQ100 sind gemäß der aktuellen Hochwassergefahrenkarten HQ100 für die betroffe-

nen Gebiete in der Planzeichnung darzustellen. Die maßgeblichen HWGK mit Stand 12/2019 wurden am 13.07.2021 

durch die LTV an die Gemeindeverwaltungen und die Untere Wasserbehörde übergeben. 

DŜƳŅǖ Ϡ р !ōǎΦ н bǊΦ т .ŀǳD. ǎƛƴŘ ƛƴ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŅƴŜƴ ŘƛŜ ²ŀǎǎŜǊŦƭŅŎƘŜƴ όΧύ ǳƴŘ ŘƛŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ²ŀǎǎŜǊǿƛǊtschaft 

vorgesehenen Flächen sowie die Flächen, die im Interesse des Hochwasserschutzes und der Regelung des Wasserab-

flusses freizuhalten sind, darzustellen. Die Darstellung der Überschwemmungsgebiete erfolgt nach § 5 Abs. 4a 

BauGB. Gemäß § 72 Abs. 2 Nr. 2 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) gelten als Überschwemmungsgebiete Kraft 

Gesetz auch Gebiete, die bis zu einem Hochwasserereignis, wie es statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, 

überschwemmt werden, soweit diese Gebiete in Karten der Wasserbehörden dargestellt sind. Gemäß § 72 SächsWG 

Abs. 4 stehen diese Überschwemmungsgebiete den durch Rechtsverordnung festgesetzten Überschwemmungsge-

bieten gleich. 

Wasserwirtschaftlich bedeutsame Anlagen im Plangebiet sind Trinkwasser-Schutzgebiete (TWSG) und zentrale Klär-

anlagen. Diese werden in der Planzeichnung als Flächen für die Wasserwirtschaft (TWSG) bzw. als Flächen für die 

Ver- und Entsorgung (Kläranlagen) dargestellt. Mit Symbol für wasserwirtschaftliche Anlagen werden die Anlagen 

der LMBV ς Wehrbauwerk sowie Verteilerbauwerk in Neuhammer und die Wehranlage in Teicha ς in der Planzeich-

nung markiert. 

Trinkwasserschutzgebiete: 
Á Trinkwasserschutzgebiet Rietschen: im Plangebiet liegen die Zonen I und II des Gebietes vollständig, sowie 

ein flächig großer Teil der Zone III-B. 

Zulässige Bestimmungen und Verbote innerhalb des Gebietes sind in der zugehörigen Festsetzungsverordnung79 be-

schrieben. Auf diese wird verwiesen. 

Kläranlagen: 
Á Kläranlage Rietschen (nordwestlich der Ortschaft bzw. nordöstlich des Ortsteils Werda) 

Á Kläranlage Kreba-Neudorf (nördlich von Kreba) 

IƛƴǿŜƛǎ ŀǳŦ tƭŀƴŦŜǎǘǎǘŜƭƭǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ α!ǳǎōŀǳ ǳƴŘ ¦ƳǾŜǊƭŜƎǳƴƎ ²ŜƛǖŜǊ {ŎƘǀǇǎά 
Dieses Vorhaben umfasst neben dem Ausbau des Weißen Schöpses ab Rietschen und über die Gemeindegrenze 

hinaus auch Änderungen an Deichen, die Errichtung des Hochwasserschutzdeiches Neuliebel mit Überströmstrecke, 

die Errichtung des Hochwasserschutzdeiches in der Freigrabenniederung Altliebel, die Herstellung neuer Teiche und 

Stillgewässer, die Einbindung von Gräben, die Beseitigung des Weißen Schöps (alt) und die Errichtung des Objekt-

schutzdammes Tagebau Reichwalde (Gemarkung Viereichen).80 

IƛƴǿŜƛǎ ŀǳŦ tƭŀƴŦŜǎǘǎǘŜƭƭǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ α{ǇǊŜŜǘŀƭκbŜƛǖŜǿŀǎǎŜǊǸōŜǊƭŜƛǘǳƴƎά 
Es liegt ein Planfeststellungsbeschluss vom 02.12.2002 vor. Das Vorhaben gliedert sich in zwei Vorhabenkomplexe: 

ŘŜƴ ±ƻǊƘŀōŜƴƪƻƳǇƭŜȄ αbŜƛǖŜǿŀǎǎŜǊǸōŜǊƭŜƛǘǳƴƎά ǳƴŘ ŘŜƴ ±ƻǊƘŀōŜƴƪƻƳǇƭŜȄ αwŜǎǘǎŜŜƴ {ǇǊŜŜǘŀƭά όŀƭǎ α¢wD {ǇǊŜŜπ

tal-Bluno und Spreetal-bƻǊŘƻǎǘά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘύΦ Diese sind über die Gewässer Weißer Schöps, Schwarzer Schöps und 

Spree miteinander verbunden, in die das aus der Neiße zu entnehmende Wasser eingeleitet werden soll, um an der 

Pumpstation Spreewitz entsprechende Wassermengen zur Flutung und Nachsorge der TRG Spreetal-Bluno und 

Spreetal-Nordost entnehmen zu können. 

 

  

                                                                 
78  fachliche Abstimmung mit der uWB des Landkreises Görlitz per Email und Telefon zum FNP (30.07.2025) 
79  Verordnung des Landkreises Görlitz zur Festsetzung des Trinkwasserschutzgebietes Rietschen (Reg.Nr.: T-5821659). 23. Mai Grun2017 
80  vgl. SN LDS Ref. 47 vom 06.03.2025 
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5.2.5 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur u. Landschaft 
Im Flächennutzungsplan werden Entwicklungsbereiche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 5 (2) Nr. 10 BauGB dargestellt (vgl. nachfolgende Tabelle). 

Die Ausweisung dieser Maßnahmenbereiche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft zielt auf eine Erhöhung der Strukturvielfalt sowie auf die Sicherung und Erhaltung naturschutzfachlicher 

hochwertiger Bereiche innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft ab. Zugleich konkretisieren die Entwicklungsberei-

che für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß den lan-

desplanerischen Vorgaben die Vorranggebiete für Arten- und Biotopschutz sowie die Vorranggebiete Kulturland-

schaftsschutz des Regionalplans und unterstützen deren Entwicklungsabsichten. Ebenso werden durch die Entwick-

lungsbereiche den Erfordernissen des Klimawandels gemäß Klimaschutzklausel nach § 1a Abs. 5 Satz 1 und 2 BauGB 

Rechnung getragen. 

Die im Flächennutzungsplan dargestellten Entwicklungsbereiche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind mit der Kennzeichnung αNxά ǳƴŘ ǘǊŀƎŜƴ Ȋǳr Vernetzung, dem 

Biotopverbund, der biologischen Vielfalt sowie der Entwicklung der vorhandenen Schutzgüter im Plangebiet bei. Sie 

können als Vorschlag für potentielle Flächen für Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung nach BnatSchG erachtet werden. Die rechtliche Bindung u. Inanspruchnahme erfolgt erst im 

nachgeordneten Bebauungsplanverfahren in Abstimmung mit den Flächeneigentümern und Nutzern. 81  

Die ausgewiesenen Maßnahmenbereiche vereinen im Sinne der Verbesserung des ökologischen Verbundsystems 

einzelne Naturschutzmaßnahmen. Sie stellen einen Komplex aus einzelnen Maßnahmen zur Renaturierung, Entwick-

lung und Schutz von Gewässerrandstreifen, zur Grünlandextensivierung und zur Anpflanzung von einzelnen Gehöl-

zen dar. 

Die Gemeinde Kreba-Neudorf innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen/Kreba-Neudorf legt besonderen 

Wert auf den Erhalt und die Weiterentwicklung der Kulturlandschaft und des Landschaftsbildes aufgrund der Lage 

innerhalb des Biosphärenreservates.   

Für das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft liegt ein konkreter FFH-SPA-Management-

plan (LPR 2009) vor. Hieraus gehen artspezifische und lebensraumangepasste Maßnahmen, v.a. innerhalb des 

Schutzsystems Natura-2000 und der Kernschutzzone (Schutzzone I) hervor. Durch eine Darstellung der konkreten, 

oft kleinflächigen, Maßnahmen kann eine Lesbarkeit des FNPs größtenteils nicht mehr gewährleistet werden. Alle 

Maßnahmen können den jeweiligen Managementplänen oder Verordnungen entnommen werden. (Hinweis: In 

Sachsen liegen für den Großteil der SPA-Gebiete keine konkreten Management-Pläne vor.)  

In Abstimmung mit der Biosphärenreservatsverwaltung werden zur besseren Parizipation Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft innerhalb der großflächig, gering gegliederten Landwirt-

schaftsflächen östlich von Kreba-Neudorf verortet. Diese linearen Maßnahmenelemente entsprechen dem FFH-SPA-

Managementplan und erfüllen zugleich die Vorgaben aus dem Regionalplan eiƴŜǊ αǎŀƴƛŜǊǳƴƎǎōŜŘǸǊŦǘƛƎŜƴ !ƎǊŀǊπ

ŦƭǳǊάΦ 9ǎ werden Verbundstrukturen mit linearen Biotopstrukturelementen und Trittsteinen, wie Hecken, Feldraine 

und Ackerrandstreifen geschaffen. Eine Gliederung dieser stark anthropogen überprägten großen Ackerstrukturen 

der Krebaer Heide όǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ŜƘŜƳΦ αCǊŜƎŀǘ-Anlagen) dient zudem der Minderung von Wind- und Wassererosion. 

Die Vorgaben für Brutvogelarten wie Neuntöter, Dorngrasmücke, aber auch für den Kiebitz müssen beachtet wer-

den. 

Weitere Maßnahmenflächen resultieren aus Bebauungsplanverfahren oder Satzungen (Kompensationsflächen). 

Diese Flächen tragen die Kennzeichnung αKxά ǳƴŘ sind in der nachfolgenden Tabelle den jeweiligen Bauleitplanver-

fahren zugeordnet. 

Der Flächenanteil der Verwaltungsgemeinschaft, welcher sich innerhalb von Schutzgebieten befindet, liegt bei ca. 

59,2 % und ist somit als sehr hoch zu bewerten. Für die Gemeinde Kreba-Neudorf beträgt der Anteil nahezu 100 %.  

                                                                 
81 Die im FNP dargestellten Flächen für Maßnahmen für Natur und Landschaft auf Ackerflächen stehen nicht im Widerspruch mit der Ent-

wicklung der Landwirtschaft bzw. ackerbauliche Nutzung, sondern sollen in bestimmten abgegrenzten Bereichen die Umsetzung von Maß-
nahmen zur Erhaltung, Entwicklung u. Stabilisierung von Lebensräumen erreichen. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist grundsätzlich 
im Interesse der Landwirte, um die Belange des Naturschutzes u. der Landschaftsentwicklung zu berücksichtigen. Es werden Maßnahmen 
zur Extensivierung in Gewässerrandstreifen und Auenbereichen, die Pflanzung von Gehölzen entlang von Straßen- und Wegeverbindungen 
zur Strukturierung der Agrarflur, zur Unterstützung des Biotopverbundes und Minderung der Bodenerosion vorgeschlagen. 


























































